
Leitsätze 

zum Beschluss des Ersten Senats vom 15. April 2026 

- 1 BvL 5/21 - 

Asylbewerbergrundleistungen 

 

1. Der objektiven Verpflichtung aus Art. 1 Abs. 1 GG zur Gewährleistung eines 

menschenwürdigen Existenzminimums korrespondiert ein Leistungsanspruch, 

im Fall der Bedürftigkeit materielle Unterstützung zu erhalten. Der Anspruch 

erstreckt sich auf diejenigen Mittel, die zur Aufrechterhaltung eines 

menschenwürdigen Daseins unbedingt erforderlich sind (Anschluss an BVerfGE 

163, 254). 

2. a) Dem Gesetzgeber kommt bei der Erfüllung seiner Verpflichtung zur 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums ein 

Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu, der sich 

insbesondere auf Art und Höhe der Leistungen erstreckt. Dieser Spielraum ist 

enger, soweit der Gesetzgeber das zur Sicherung der physischen Existenz eines 

Menschen Notwendige konkretisiert, und weiter, wo es um Art und Umfang 

der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geht. 

b) Im Rahmen dieses ihm zustehenden Spielraums darf der Gesetzgeber auch 

wertende Entscheidungen über Bedarfe treffen, soweit die Entscheidung 

nachvollziehbar und nicht unsachlich ist. Gesetzgeberische Wertungen können 

dabei auch an eine mit dem Aufenthaltsstatus verbundene kurze 

Aufenthaltsdauer knüpfen, wenn sich dies plausibel begründen lässt. 

3. Der Gesetzgeber muss bei der Ausgestaltung der Leistungen zur Sicherung des 

menschenwürdigen Existenzminimums die entsprechenden Bedarfe der 

Hilfebedürftigen zeit- und realitätsgerecht erfassen. Die erheblichen 

Spielräume des Gesetzgebers bei der Bemessung existenzsichernder 

Leistungen machen es notwendig, dass die Bemessungsgrundlage aktuell 

gehalten wird, damit die Existenzsicherung nicht durch im zeitlichen Verlauf 

eintretende Änderungen gefährdet wird. 
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

- 1 BvL 5/21 - 
 
Asylbewerbergrundleistungen 

 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verfahren 
zur verfassungsrechtlichen Prüfung, 

 
ob § 3 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nummer 1 und Nummer 5 des Asylbewerberleistungs-
gesetzes (AsylbLG) in der Fassung des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 
20. Oktober 2015 (Bundesgesetzblatt I Seite 1722) sowie § 3 Absatz 2 Satz 5 des Asylbe-
werberleistungsgesetzes in dieser Fassung in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Satz 5 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes in dieser Fassung und § 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 1 und 
Nummer 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Einfüh-
rung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 (Bundesgesetzblatt I Seite 390) 
mit dem Grundgesetz vereinbar sind 
 
- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen 

vom 26. Januar 2021 - L 8 AY 21/19 - 
 
hat das Bundesverfassungsgericht – Erster Senat – 
 

unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter 

Präsident Harbarth, 

 Ott, 

 Radtke, 

 Härtel, 

 Wolff, 

 Eifert, 

 Meßling, 

 Spinner 

am 15. April 2026 beschlossen: 
 

1. § 3 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nummern 1 und 5 sowie § 3 Absatz 2 
Satz 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes in der Fassung des  
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20. Oktober 2015 
(Bundesgesetzblatt I Seite 1722) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 
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Satz 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes in dieser Fassung und in 
Verbindung mit § 3 Absatz 1 Satz 8 Nummern 1 und 5 des  
Asylbewerberleistungsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Ein-
führung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016  
(Bundesgesetzblatt I Seite 390) sind mit Artikel 1 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar, soweit 
sie die Höhe der Grundleistungen im Zeitraum ab dem 1. September 
2018 bis zum 20. August 2019 regeln. 

2. Die Vorschriften sind für diesen Zeitraum weiter anwendbar. 

3. § 2 Absatz 1 Halbsatz 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes in der 
Fassung des Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleistungsge-
setzes und des Sozialgerichtsgesetzes vom 10. Dezember 2014 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2187), zuletzt geändert durch das Inte-
grationsgesetz vom 31. Juli 2016 (Bundesgesetzblatt I Seite 1939), 
ist, soweit die Vorschrift die entsprechende Anwendung der Rege-
lungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch über Regelleistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts auf die Inhaber von Dul-
dungen mit Ausnahme von Ausbildungsduldungen betrifft, im Zeit-
raum ab dem 1. September 2018 bis zum 20. August 2019 mit dem 
Grundgesetz vereinbar. 
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G r  ü  n  d  e:  

  

Das konkrete Normenkontrollverfahren betrifft die Frage, ob die Höhe existenzsichern-

der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die eine außerhalb einer 

Aufnahmeeinrichtung lebende bedürftige alleinstehende Erwachsene und ihr siebenjähri-

ges Kind in den ersten 15 Monaten des Aufenthalts in Deutschland im September 2018 be-

anspruchen konnten, mit dem Grundgesetz vereinbar war. 

  

Bedürftige Menschen erhalten staatliche Leistungen grundsätzlich als Sozialhilfe nach 

dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (im Folgenden: SGB XII) oder als Grundsicherung für 

Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (im Folgenden: SGB II). Das Asyl-

bewerberleistungsgesetz begründet für einen in ihm umschriebenen Kreis bedürftiger 

Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit jedoch Sonderregelungen (vgl. BVerfGE 132, 

134 <137 ff. Rn. 2 ff.>; 163, 254 <256 Rn. 2> – Sonderbedarfsstufe im Asylbewerberleis-

tungsrecht). Während nach einer gewissen Aufenthaltsdauer von Leistungsbeziehern aus-

ländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland die Vorschriften des Zwölften Buches  

Sozialgesetzbuch entsprechend anwendbar sind, gelten während der ersten Zeit nach der 

Begründung des Aufenthalts in Deutschland zwar ebenfalls an das Zwölfte Buch Sozialge-

setzbuch angelehnte, jedoch zu Teilen hiervon abweichende Regelungen. 

1. a) Die Leistungen zur Gewährleistung des notwendigen Lebensunterhalts werden im 

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch mit Ausnahme der Bedarfe für Unterkunft und Heizung, 

die in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen getragen werden, soweit sie angemessen 

sind (vgl. § 35 SGB XII), in Form von Regelbedarfen gewährt. Diese Regelbedarfe umfassen 

sowohl Mittel zur Aufrechterhaltung des physischen Existenzminimums (vgl. § 27a Abs. 1 

Satz 1 SGB XII) als auch „in vertretbarem Umfang“ Mittel zur „Teilhabe am sozialen und kul-

turellen Leben in der Gemeinschaft“ (vgl. § 27a Abs. 1 Satz 2 SGB XII). Im Recht der Grund-

sicherung für Arbeitsuchende werden diese Bedarfe entsprechend als Regelbedarfe aner-

kannt (vgl. § 20 Abs. 1a Satz 1 SGB II). 

Es handelt sich bei den Regelbedarfen um monatlich bemessene (vgl. § 27a Abs. 2 Satz 1 

SGB XII) pauschalierte Beträge. Die Leistungsberechtigten sollen mit dem als Gesamt-

summe ausgezahlten Budget (dazu BTDrucks 18/9984, S. 27) eigenständig wirtschaften 

können und etwaige höhere Bedarfe durch Ausgleiche zwischen verschiedenen Bedarfs-

positionen oder Ansparen über die Zeit decken (vgl. BVerfGE 125, 175 <253>; 137, 34 <92 

Rn. 119>), also mit den Regelbedarfsleistungen eigenverantwortlich umgehen (vgl. § 27a 

Abs. 3 Satz 2 SGB XII). Nur unter den Voraussetzungen des § 27a Abs. 4 SGB XII ist mit Rück-

sicht auf die besonderen Umstände des Einzelfalles die Möglichkeit der abweichenden 

1 

2 

3 

4 
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Regelbedarfsfestsetzung eröffnet. Die Festsetzung der Regelbedarfe erfolgt dabei seit 

dem 1. Januar 2011 außerhalb des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in einem Regelbe-

darfsermittlungsgesetz. Im September 2018 war das vom 1. Januar 2017 bis zum  

31. Dezember 2020 geltende, als Art. 1 des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen  

sowie zur Änderung des Zweiten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom  

22. Dezember 2016 (BGBl I S. 3159) in Kraft getretene Gesetz zur Ermittlung der Regelbe-

darfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (im Folgenden: RBEG 2017) maß-

geblich. In der Zeit vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2016 hatte das als Art. 1 des 

Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften 

Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März 2011 (BGBl I S. 453) in Kraft getretene namensglei-

che Gesetz gegolten (im Folgenden: RBEG 2011). 

Die Regelbedarfe sind nach Regelbedarfsstufen gegliedert, die sich grundsätzlich am Le-

bensalter, an der Wohnform und am persönlichen Näheverhältnis der zusammen Wohnen-

den orientieren (vgl. im September 2018 § 27a Abs. 2 Satz 2 SGB XII in der vom 1. Januar 

2011 bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung des Gesetzes zur Ermittlung von Re-

gelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 

24. März 2011 <BGBl I S. 453>). Die Regelbedarfsstufe 1 enthält den höchstmöglichen Leis-

tungssatz. Sie gilt für alleinstehende erwachsene Personen (vgl. für die Jahre 2017 bis 

2020: § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RBEG 2017). Die Regelbedarfsstufe 2 betrifft das Zusammenle-

ben von Personen; in den Jahren 2017 bis 2020 erfasste sie eine erwachsene Person, die in 

einer Wohnung mit einem Ehegatten oder Lebenspartner oder in eheähnlicher oder  

lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft mit einem Partner zusammenlebt (vgl. § 8 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RBEG 2017). Die Regelbedarfsstufe 3 erfasste in den Jahren 2017 bis 2020 

stationär untergebrachte Erwachsene (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 RBEG 2017). Die Regelbe-

darfsstufen 4 bis 6 betreffen Kinder und Jugendliche. Kinder bis zur Vollendung des sechs-

ten Lebensjahres unterfallen der Regelbedarfsstufe 6, Kinder vom Beginn des siebten bis 

zur Vollendung des 14. Lebensjahres der Regelbedarfsstufe 5 und Jugendliche vom Beginn 

des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres der Regelbedarfsstufe 4 (vgl. § 8 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 4 bis 6 RBEG 2017). 

Die Regelbedarfe werden auf der Grundlage einer Sonderauswertung der jeweils aktu-

ellen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (im Folgenden: EVS) berechnet (vgl. § 28 

SGB XII). Die EVS wird auf der Grundlage des Gesetzes über die Statistik der Wirtschaftsrech-

nungen privater Haushalte (PrHaushStatG vom 11. Januar 1961 <BGBl I S. 18>; zuletzt ge-

ändert durch Art. 5 Gesetz zur Änderung des Bundesstatistikgesetzes und anderer Statistik-

gesetze vom 21. Juli 2016 <BGBl I S. 1768>), in Fünf-Jahres-Abständen durch das Statisti-

sche Bundesamt erhoben. Gegenstand der EVS sind die Lebensverhältnisse privater Haus-

halte. Sie soll die Einkommens-, Vermögens- und Schuldensituation sowie das Konsumver-

halten der Haushalte in Deutschland erfassen. Die bedarfsrelevanten Ausgaben sind ver-

schiedenen Abteilungen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe zugeordnet. So 

5 
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werden in Abteilung 1 die Bedarfe für Nahrungsmittel und Getränke berücksichtigt, in Ab-

teilung 2 die Bedarfe für alkoholische Getränke und Tabakwaren, in Abteilung 3 die Be-

darfe für Bekleidung und Schuhe, in Abteilung 4 die Bedarfe für Wohnen, Energie und Woh-

nungsinstandhaltung, in Abteilung 5 die Bedarfe für Innenausstattung, Haushaltsgeräte 

und -gegenstände sowie laufende Haushaltsführung (Hausrat), in Abteilung 6 die Bedarfe 

für Gesundheitspflege, in Abteilung 7 die Bedarfe für Verkehr, in Abteilung 8 die Bedarfe 

für Nachrichtenübermittlung, in Abteilung 9 die Bedarfe für Freizeit, Unterhaltung und Kul-

tur, in Abteilung 10 die Bedarfe für Bildung, in Abteilung 11 die Bedarfe für Beherber-

gungs- und Gaststättendienstleistungen sowie in Abteilung 12 die Bedarfe für andere Wa-

ren und Dienstleistungen (vgl. für die Jahre 2017 bis 2020 § 6 Abs. 1 RBEG 2017).  

Im Rahmen der Sonderauswertung werden die Ergebnisse der EVS zur Ermittlung des Re-

gelbedarfs beschränkt auf das Ausgabeverhalten der jeweils unteren Einkommensgruppen 

gesondert ausgewertet (sogenannte Referenzhaushalte). Bei Einpersonenhaushalten sind 

dies die unteren 15 % der Haushalte, bei Familienhaushalten die unteren 20 % (vgl. für die 

Jahre 2017 bis 2020: § 4 Abs. 1 Satz 2 RBEG 2017). Dies fußt auf der Annahme, dass in hö-

heren Einkommensgruppen Ausgaben in wachsendem Umfang über das zur Deckung des 

Existenzminimums Notwendige hinaus getätigt werden (vgl. BVerfGE 137, 34 <82 Rn. 97>). 

Zudem fließen nicht alle in den einzelnen Abteilungen der EVS im Rahmen der Sonder-

auswertung ermittelten Beträge in die Ermittlung der Regelbedarfe ein. Bestimmte Ausga-

benposten qualifiziert der Gesetzgeber als nicht regelbedarfsrelevant und lässt den ent-

sprechenden Betrag bei der Bedarfsermittlung unberücksichtigt, namentlich Ausgaben für 

Kraftfahrzeuge, alkoholische Getränke und Tabakwaren, Schnittblumen und Zimmerpflan-

zen, Kantinenessen, chemische Reinigung, Vorstellungsgespräche sowie Prüfungsgebüh-

ren (vgl. insbesondere BTDrucks 18/9984, S. 24). Bei Kindern und Jugendlichen werden 

darüber hinaus bestimmte Bildungs- und Teilhabebedarfe deshalb nicht bei der Bemes-

sung der Regelbedarfe berücksichtigt, weil sie gesondert erbracht werden (vgl. § 34 Abs. 1 

SGB XII; BVerfGE 155, 310 <329 Rn. 47 ff.> – Kommunales Bildungspaket). So fließen Aus-

gaben für Nachhilfeunterricht, Schulausflüge und Klassenfahrten (vgl. § 34 Absätze 2 und 5 

SGB XII) nicht in die Regelbedarfe ein (vgl. für das RBEG 2011 BTDrucks 17/3404, S. 73; vgl. 

für das RBEG 2017 BTDrucks 18/9984, S. 59). Die Bedarfe für „sonstige Verbrauchsgüter“ 

(EVS 2008) beziehungsweise „Schreibwaren, Zeichenmaterial und übrige Verbrauchsgü-

ter“ (EVS 2013) aus der EVS-Abteilung 9 sind für Kinder ab Vollendung des sechsten Lebens-

jahres in das Schulbasispaket (§ 34 Abs. 3 SGB XII) ausgelagert (vgl. für das RBEG 2011 

BTDrucks 17/3404, S. 72 f.; vgl. für das RBEG 2017 BTDrucks 18/9984, S. 58, 67; s. dazu 

BVerfGE 137, 34 <97 f. Rn. 135>). Der Bedarf „Außerschulischer Unterricht und Hobbykurse“ 

(EVS 2008) beziehungsweise „Außerschulischer Sport- und Musikunterricht, Hobbykurse“ 

(EVS 2013) aus der Abteilung 9 wird gemeinsam mit dem Bedarf für „Mitgliedsbeiträge an 

Organisationen ohne Erwerbszweck“ (EVS 2008) beziehungsweise „Mitgliedsbeiträge für 

Vereine, Parteien u. Ä.“ (EVS 2013) aus der Abteilung 12 gesondert im Rahmen des 

7 
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Teilhabepakets (§ 34 Abs. 7 SGB XII) erbracht (vgl. für das RBEG 2011 BTDrucks 17/3404, 

S. 72, 106; vgl. für das RBEG 2017 BTDrucks 18/9984, S. 58 f., 67; s. dazu BVerfGE 137, 34 

<95 f. Rn. 130>).  

Wenn die Ergebnisse einer neuen Sonderauswertung vorliegen, sieht § 28 Abs. 1 SGB XII 

die Neuermittlung der Leistungssätze durch ein Bundesgesetz vor. Das im September 2018 

geltende, seit dem 1. Januar 2017 in Kraft befindliche Regelbedarfsermittlungsgesetz 2017 

setzte die Sonderauswertung der EVS 2013 um, nachdem das zuvor geltende Regelbedarfs-

ermittlungsgesetz 2011 auf der Sonderauswertung der EVS 2008 beruht hatte. Da zwischen 

der Erhebung der jeweiligen EVS und dem Inkrafttreten des Regelbedarfsermittlungsge-

setzes ein Zeitraum von mehreren Jahren lag und die Zahlen der EVS dadurch bereits wie-

der an Aktualität eingebüßt hatten, rechnete der Gesetzgeber bei Verabschiedung des je-

weiligen Regelbedarfsermittlungsgesetzes die sich aus der Sonderauswertung der EVS er-

gebenden Beträge anhand eines Mischindexes, wie er ansonsten für die Fortschreibung 

der Leistungen in den Jahren zwischen zwei Neuermittlungen gilt (vgl. Rn. 10), auf das Jahr 

des Inkrafttretens des Regelbedarfsermittlungsgesetzes hoch (vgl. § 7 Abs. 1 RBEG 2011; 

§ 7 Abs. 1 RBEG 2017). 

In den Jahren, in denen keine Neuermittlung der Regelbedarfe durch den Gesetzgeber 

auf der Grundlage einer neuen EVS erfolgt, werden die Leistungsbeträge gemäß § 40 Satz 1 

Nr. 1 in Verbindung mit § 28a SGB XII jeweils mit Wirkung zum 1. Januar durch Rechtsver-

ordnung fortgeschrieben. Die der Fortschreibung zugrunde liegende Veränderungsrate 

ergibt sich dabei aus § 28a SGB XII (siehe daneben die Übergangsregelung in § 138 SGB XII 

in der vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2015 geltenden Fassung durch das Gesetz 

zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches  

Sozialgesetzbuch vom 24. März 2011 <BGBl I S. 453>). Nach § 28a Abs. 2 Satz 3 SGB XII in 

der vom 1. Januar 2011 bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung des Gesetzes zur Ermitt-

lung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetz-

buch vom 24. März 2011 (BGBl I S. 453) war eine Fortschreibung anhand eines Mischinde-

xes vorgesehen, in den zu 70 % die Preisentwicklung der regelbedarfsrelevanten Güter und 

zu 30 % die Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter einflossen. Verglichen wurde hierzu 

die Veränderung in dem Zwölfmonatszeitraum, der mit dem 1. Juli des Vorvorjahres be-

gann und mit dem 30. Juni des Vorjahres endete, mit derjenigen in dem davorliegenden 

Zwölfmonatszeitraum. Für das Jahr 2018 erfolgte nach der Regelbedarfsstufen-Fortschrei-

bungsverordnung 2018 vom 8. November 2017 (RBSFV 2018; BGBl I 2017 S. 3767) eine 

Fortschreibung der zum Jahr 2017 durch das Regelbedarfsermittlungsgesetz 2017 neu fest-

gesetzten Leistungssätze anhand einer Fortschreibungsrate von 1,63 % (vgl. § 1 RBSFV 

2018). 

b) Die Versorgung von Sozialhilfeempfängern mit Gesundheitsleistungen richtet sich pri-

mär nach § 264 Abs. 2 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (im Folgenden: SGB V). Danach 

9 
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übernehmen die Krankenkassen die Versorgung der Empfänger von Sozialhilfeleistungen. 

Gemäß § 264 Abs. 7 SGB V hat der Sozialhilfeträger die anfallenden Kosten den Kranken-

kassen zu erstatten. Damit erhalten Sozialhilfebezieher im Ergebnis Leistungen im selben 

Umfang wie gesetzlich krankenversicherte Personen. Subsidiär besteht nach Maßgabe der 

§§ 47 ff. SGB XII ein Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit. 

2. Seit dem Jahr 1993 gibt es für existenzsichernde Leistungen im Asylbewerberleistungs-

gesetz Sonderregeln unter anderem für bedürftige Asylsuchende, Geduldete und auslän-

dische Staatsangehörige, die vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind. Diese erhalten nach 

Ablauf einer gewissen Zeit ebenfalls Leistungen in entsprechender Anwendung des Zwölf-

ten Buches Sozialgesetzbuch (sogenannte Analogleistungen) nach § 2 Abs. 1 AsylbLG; bis 

dahin gelten für diese Personengruppen jedoch eigenständige Anspruchsnormen; sie er-

halten sogenannte Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (seit 1. September 2019 § 3 gemein-

sam mit § 3a AsylbLG), die unmittelbar im Anschluss an die Einreise in Deutschland gewährt 

werden.  

Ende des Jahres 2018 bezogen insgesamt rund 411.000 Personen Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (Pressemitteilung Nr. 359 des Statistischen Bundesamts vom 

16. September 2019). Die Bezugsdauer von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz (Grund- und Analogleistungen) lag im Jahr 2018 im Bundesdurchschnitt bei 

23,7 Monaten (vgl. BTDrucks 19/16747, S. 18). 

a) Der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz anspruchsberechtigte Personenkreis 

ergibt sich aus § 1 AsylbLG. Während des im Ausgangsverfahren streitbefangenen Monats 

September 2018 war die vom 24. Oktober 2015 bis zum 20. August 2019 geltende Fassung 

in der Änderung durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015 

(BGBl I S. 1722) maßgeblich, die auszugsweise folgenden Wortlaut hatte: 

§ 1 AsylbLG – Leistungsberechtigte 

(1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Ausländer, die sich tatsächlich 
im Bundesgebiet aufhalten und die 

1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen, 
2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht 

oder noch nicht gestattet ist, 
3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzen 

a) wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Absatz 1 
oder § 24 des Aufenthaltsgesetzes, 

b) nach § 25 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder 
c) nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, sofern die Ent-

scheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 
18 Monate zurückliegt, 

4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen, 
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5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsan-
drohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, 

6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Num-
mern 1 bis 5 genannten Personen sind, ohne daß sie selbst die dort 
genannten Voraussetzungen erfüllen, oder 

7. einen Folgeantrag nach § 71 des Asylgesetzes oder einen  
Zweitantrag nach § 71a des Asylgesetzes stellen. 

(2) bis (3) […]. 

b) In § 3 (in den seit dem 1. September 2019 geltenden Fassungen des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes gemeinsam mit § 3a) AsylbLG, §§ 4, 6 und 7 AsylbLG hat der Gesetzgeber für 

die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigten Personen eigenständige Anspruchsnormen für 

Existenzsicherungslagen geschaffen (aa) bis cc)). Nach Ablauf des in § 2 Abs. 1 AsylbLG ge-

regelten Zeitraums erhalten Berechtigte Leistungen in entsprechender Anwendung des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Analogleistungen) (dd)). 

aa) Zur Sicherung des Lebensunterhalts sind in § 3 AsylbLG (seit 1. September 2019 ge-

meinsam mit § 3a AsylbLG) Grundleistungen geregelt. Diese können in der unmittelbar an 

die Einreise nach Deutschland anschließenden Zeit bei Bedürftigkeit beansprucht werden. 

Die Höhe der Grundleistungen liegt unterhalb der Leistungen zur Sicherung des Lebensun-

terhalts nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch. Eine der dahinterstehenden Erwägun-

gen des Gesetzgebers ist, dass sich die unter den persönlichen Anwendungsbereich des § 1 

AsylbLG fallenden Personen typischerweise nur kurz und zu einem vorübergehenden 

Zweck in Deutschland aufhielten, wohingegen das Recht der Sozialhilfe auf Personen zu-

geschnitten sei, die in Deutschland sozial integriert seien und dort „auf eigenen Füßen“ 

stünden (vgl. BTDrucks 12/4451, S. 5; 13/2746, S. 11 f.). Seit Inkrafttreten des Asylbewer-

berleistungsgesetzes sind die Grundleistungen von einer Unterscheidung zwischen einem 

notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege, 

Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts einerseits und einem 

weiteren Leistungsanteil zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens an-

dererseits (bei Inkrafttreten am 1. November 1993: Bedarf zur Deckung persönlicher Be-

dürfnisse des täglichen Lebens; zwischen dem 1. März 2015 und dem 23. Oktober 2015: 

Bargeldbedarf; seit dem 24. Oktober 2015: notwendiger persönlicher Bedarf) geprägt. 

Weiterhin erfolgt eine Unterscheidung danach, ob Leistungsberechtigte innerhalb oder au-

ßerhalb einer Aufnahmeeinrichtung gemäß § 44 AsylbLG leben. Im ersteren Fall ist in grö-

ßerem Maße die Erbringung von Sachleistungen möglich oder sogar gesetzlich angeordnet 

(vgl. im September 2018 § 3 Abs. 1 Sätze 2 und 3 AsylbLG in der Fassung des Gesetzes zur 

Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes vom  

10. Dezember 2014 <BGBl I S. 2187>; gegenwärtig § 3 Abs. 2 Sätze 1 und 2 AsylbLG). 

bb) § 4 AsylbLG regelt einen eigenständigen Anspruch auf Gesundheitsleistungen. Dieser 

bleibt hinter dem Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversicherung zurück und 
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umfasst vor allem eine Akutversorgung („abgesenkter Versorgungsanspruch“, vgl. 

BSGE 134, 6 <11 Rn. 23>). 

cc) § 6 AsylbLG ermöglicht die Gewährung ergänzender Leistungen neben den in §§ 3 und 

4 AsylbLG geregelten. Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG in der seit dem 18. März 2005 gel-

tenden Fassung des Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze 

vom 15. März 2005 (BGBl I S. 721) können sonstige Leistungen insbesondere gewährt wer-

den, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit uner-

lässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer 

verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Leistungen sind nach § 6 

Abs. 1 Satz 2 AsylbLG als Sachleistungen, bei Vorliegen besonderer Umstände als Geldleis-

tungen zu gewähren. § 6 AsylbLG kommt nach der Begründung des Entwurfs des Gesetzes 

zur Neuregelung der Leistungen an Asylbewerber die Funktion einer leistungsrechtlichen 

Auffangvorschrift zu (BTDrucks 12/4451, S. 10). Sie sei notwendig, um besonderen Bedar-

fen im Einzelfall gerecht zu werden, wie beispielsweise Bedarfen in Todesfällen, beson-

deren hygienischen Bedarfen oder solchen infolge körperlicher Einschränkungen (vgl. 

BTDrucks 13/2746, S. 16).  

dd) Nach Ablauf des in § 2 Abs. 1 AsylbLG geregelten Zeitraums haben Leistungsberech-

tigte Anspruch auf Analogleistungen in entsprechender Anwendung des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch (vgl. Rn. 2). Dahinter steht die Erwägung, dass bei einer längeren Dauer 

des Aufenthalts nicht mehr der geringere Bedarf, der bei einem in der Regel nur kurzzeiti-

gen Aufenthalt bestehe, unterstellt werden könne. Es seien nunmehr Bedürfnisse anzuer-

kennen, die auf eine Angleichung an die hiesigen Lebensverhältnisse und eine stärkere 

soziale Integration ausgerichtet seien (vgl. BTDrucks 12/5008, S. 15). 

c) Die Höhe der Grundleistungen sowie die Länge der Frist gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG  

hatten sich in der Zeit zwischen dem Inkrafttreten des Asylbewerberleistungsgesetzes im 

November 1993 und dem im Ausgangsverfahren streitigen Monat September 2018 mehr-

fach geändert. 

aa) Bei Inkrafttreten des Asylbewerberleistungsgesetzes zum 1. November 1993 hatte 

der Gesetzgeber den notwendigen Bedarf für diejenigen Fälle, in denen er in Geld und 

nicht notwendigerweise als Sachleistung zu gewähren war, auf einen Betrag von 360 DM 

für den Haushaltsvorstand, auf 220 DM für Haushaltsangehörige bis zur Vollendung des 

siebten Lebensjahres sowie auf 310 DM für Haushaltsangehörige von Beginn des  

achten Lebensjahres jeweils zuzüglich der notwendigen Kosten für Unterkunft, Heizung 

und Hausrat festgesetzt. Der Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse betrug 

40 DM für Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und vom Beginn des  

15. Lebensjahres an 80 DM. 
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Der Übergang von Grund- zu Analogleistungen war ursprünglich in der Weise geregelt, 

dass Anspruch auf Analogleistungen derjenige hatte, über dessen Asylantrag nach mehr als 

zwölf Monaten noch nicht bestandskräftig entschieden oder wer Inhaber einer Duldung 

war und die unterbliebene Ausreise nicht zu vertreten hatte (damals: § 2 AsylbLG in der 

Fassung des Gesetzes zur Neuregelung der Leistungen an Asylbewerber vom 30. Juni 1993 

<BGBl I S. 1074>). Mit Wirkung zum 1. Juni 1997 wurde die Frist in § 2 Abs. 1 AsylbLG durch 

das Erste Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 26. Mai 1997 

(BGBl I S. 1130) dahingehend neu gefasst, dass ein Anspruch auf Analogleistungen den vor-

herigen Bezug von Grundleistungen über einen Zeitraum von 36 Monaten voraussetzte. 

Zum 28. August 2007 erhöhte der Gesetzgeber durch das Gesetz zur Umsetzung aufent-

halts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vom 19. August 2007 (BGBl I 

S. 1970) den Zeitraum auf 48 Monate. 

bb) Die seit dem 1. November 1993 geltenden Grundleistungen, die in der nachfolgen-

den Zeit nicht erhöht worden waren, erklärte das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 

18. Juli 2012 (BVerfGE 132, 134) für mit dem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Exis-

tenzminimum unvereinbar. Die seit dem Jahr 1993 trotz fortschreitender Kaufkraftentwer-

tung nicht mehr angepassten Leistungsbeträge seien in den die fachgerichtlichen Aus-

gangsverfahren betreffenden Zeiträumen Januar bis November 2007 sowie November 

2009 evident unzureichend (vgl. BVerfGE 132, 134 <149 Rn. 35, 150 f. Rn. 40, 166 ff. 

Rn. 80 ff.>). Zudem seien die Leistungen von Anfang an nie nachvollziehbar berechnet ge-

wesen (vgl. BVerfGE 132, 134 <170 f. Rn. 90 f.>). Auch sei es bei der damals in § 2 Abs. 1 

AsylbLG vorgesehenen Dauer von vier Jahren des Grundleistungsbezugs nicht mehr ge-

rechtfertigt, von einem nur kurzen Aufenthalt mit möglicherweise spezifisch niedrigem Be-

darf auszugehen (vgl. BVerfGE 132, 134 <171 f. Rn. 92 f.>). Bis zu einer Neuregelung durch 

den Gesetzgeber formulierte das Bundesverfassungsgericht eine Übergangsregelung un-

ter Bezugnahme auf die sozialhilferechtliche Bedarfsbemessung auf der Grundlage der EVS 

2008 sowie die sozialhilferechtlichen Regelbedarfsstufen (vgl. BVerfGE 132, 134 <135 f., 

175 ff. Rn. 102 ff.>); ebenfalls war in der Übergangsregelung eine Fortschreibung entspre-

chend § 28a SGB XII für die Jahre vorgesehen, in denen die Höhe der Sozialhilfesätze nicht 

neu ermittelt würde (vgl. BVerfGE 132, 134 <136, 178 Rn. 110>). 

cc) In der Folge fasste der Gesetzgeber mit dem zum 1. März 2015 in Kraft getretenen 

Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes 

vom 10. Dezember 2014 (BGBl I S. 2187) § 2 Abs. 1 und § 3 AsylbLG neu (vgl. 

BTDrucks 18/2592, S. 1). 

(1) Die Wartefrist vor der Inanspruchnahme von Analogleistungen legte der Gesetzgeber 

nunmehr auf 15 Monate gerechnet ab der Begründung des Aufenthalts im Bundesgebiet 

fest. In der Entwurfsbegründung ist ausgeführt, dass dies der durchschnittlichen Dauer ei-

nes Asylverfahrens einschließlich daran anschließender aufenthaltsbeendender 
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Maßnahmen entspreche, die sich häufig anschlössen, weil die Mehrzahl der Anträge nicht 

erfolgreich sei (vgl. BTDrucks 18/2592, S. 19; zur nachfolgenden textlichen Änderung von 

§ 2 Abs. 1 AsylbLG zum 6. August 2016 durch das Integrationsgesetz vom 31. Juli 2016 

<BGBl I S. 1939> s. BRDrucks 266/16, S. 34 f.).  

(2) Bei der Bemessung der Grundleistungen orientierte sich der Gesetzgeber nunmehr  

– wie zuvor bereits die Übergangsregelung des Bundesverfassungsgerichts (Rn. 23) – stär-

ker an den Strukturen des Sozialhilferechts. Für die Abstufung der Leistungsbeträge wur-

den sechs Bedarfsstufen eingeführt, die den Regelbedarfsstufen des Sozialhilferechts ent-

sprechen. Berechnungsgrundlage der Leistungen in den jeweiligen Bedarfsstufen war die 

Sonderauswertung der EVS 2008, deren Zahlenwerte der Gesetzgeber anhand des Mischin-

dexes nach § 28a SGB XII, § 138 SGB XII in der vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 

2015 geltenden Fassung auf den 1. Januar 2014 hochrechnete (vgl. BTDrucks 18/2592, 

S. 23 ff.).  

Die Abteilungen 1 (Nahrungsmittel und Getränke), 3 (Bekleidung und Schuhe), 4 (Woh-

nen, Energie und Wohnungsinstandhaltung), 5 (Hausrat) und 6 (Gesundheitspflege) ord-

nete der Gesetzgeber dabei dem notwendigen Bedarf zu; die Abteilungen 7 (Verkehr),  

8 (Nachrichtenübermittlung), 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur), 10 (Bildung), 11 (Beher-

bergungs- und Gaststättendienstleistungen) sowie 12 (Andere Waren und Dienstleistun-

gen) wurden der Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens zugeordnet (vgl. 

BTDrucks 18/2592, S. 21 f.). Der Rückgriff auf die EVS-Sonderauswertung schaffe die Grund-

lage für eine nachvollziehbare Ermittlung des Bargeldbedarfs und der notwendigen Be-

darfe. Eine eigene Erhebung der Verbrauchsausgaben von Leistungsberechtigten nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz hätte hingegen unmittelbar zu Zirkelschlüssen geführt 

und müsse daher aus methodischen Gründen ebenso unterbleiben wie die Einführung ei-

ner speziellen Statistik (Haushaltsbudgeterhebung) nur für Ausländerhaushalte 

(BTDrucks 18/2592, S. 20). Andere verlässliche Daten zur Ermittlung abweichenden Ver-

brauchsverhaltens bei Personen mit unsicherer Aufenthaltsperspektive lägen nicht vor und 

seien nicht ermittelbar (BTDrucks 18/2592, S. 22).  

Soweit bestimmte Bedarfe bereits im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nicht in die Be-

rechnung der Regelbedarfe eingeflossen waren, berücksichtigte der Gesetzgeber diese 

auch nicht für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ebenso wurden bei 

Kindern und Jugendlichen entsprechend der Situation im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 

bestimmte Bildungs- und Teilhabebedarfe wie etwa der Bedarf „Außerschulischer Unter-

richt und Hobbykurse“ nicht bei der Berechnung der Grundleistungssätze berücksichtigt, 

weil die Regelungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch über die gesonderte Erbrin-

gung von Bildungs- und Teilhabeleistungen auch im Asylbewerberleistungsgesetz gemäß 

dem damals neu geschaffenen § 3 Abs. 3 AsylbLG entsprechende Anwendung fanden (vgl. 

BTDrucks 18/2592, S. 24).  
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(3) Der Gesetzgeber berücksichtigte bei den Grundleistungen nach § 3 AsylbLG darüber-

hinausgehend auch Bedarfspositionen nicht, die in die Grundsicherungsleistungen nach 

dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch einfließen (vgl. BTDrucks 18/2592, S. 21). Die Ausga-

benposten der EVS-Abteilung 5 (Hausrat) blieben bei der Berechnung des Geldbetrags für 

den notwendigen Bedarf von außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen lebenden Personen 

vollständig unberücksichtigt, weil gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 AsylbLG die gesonderte Erbrin-

gung des Bedarfs für Unterkunft, Heizung und Hausrat vorgesehen war (vgl. 

BTDrucks 18/2592, S. 24). In der Abteilung 6 (Gesundheitspflege) wurden Bedarfe für Ei-

genanteile und Rezeptgebühren für ärztlich verordnete Arzneimittel, Eigenanteile und Re-

zeptgebühren für andere ärztlich verordnete medizinische Erzeugnisse, therapeutische 

Mittel und Geräte sowie Praxisgebühren nicht berücksichtigt (vgl. BTDrucks 18/2592, 

S. 24). In der EVS-Abteilung 12 wurde der Bedarf für die Anschaffung eines Personalaus-

weises auch für Personen ab Vollendung des 14. Lebensjahres (vgl. zu dieser Alters-

schwelle im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für das RBEG 2011: BTDrucks 17/3404, S. 87; 

vgl. für das RBEG 2017 BTDrucks 18/9984, S. 80) nicht anerkannt (vgl. BTDrucks 18/2592, 

S. 21). Dieser Bedarf falle bei den Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz nicht an, sondern nur bei deutschen Staatsangehörigen (BTDrucks 18/2592, S. 22). 

Gruppenspezifische Mehrbedarfe, welche diese Minderbedarfe aufwiegen könnten, hielt 

der Gesetzgeber für nicht erweisbar. Ein eventueller Mehrbedarf in der Abteilung 7 (Ver-

kehr), beispielsweise für die Fahrt zu einem weiter entfernten Rechtsanwalt, sei nicht qua-

lifiziert ermittel- und abschätzbar (vgl. BTDrucks 18/2592, S. 23). Die Vermutung, dass Per-

sonen mit unsicherer Aufenthaltsperspektive ein anderes Telekommunikationsverhalten 

aufwiesen als Personen mit sicherem Aufenthaltsstatus und dies zur Erhöhung der in Ab-

teilung 8 (Nachrichtenübermittlung) erfassten regelbedarfsrelevanten Ausgabepositionen 

für die Nachrichtenübermittlung führe, sei nicht plausibel zu belegen (vgl. 

BTDrucks 18/2592, S. 23). Sofern Mehr- oder Minderbedarfe lediglich vermutet würden, 

aber weder statistisch nachweisbar noch offenkundig seien, würden diese nicht berück-

sichtigt (vgl. BTDrucks 18/2592, S. 21). 

(4) Für den Fall, dass die Ergebnisse einer neuen EVS vorliegen, sah der neu geschaffene 

§ 3 Abs. 5 AsylbLG eine Neufestsetzung der Leistungen durch den Gesetzgeber (vgl. 

BTDrucks 18/2592, S. 25) vor. Im Übrigen sah der ebenfalls neue § 3 Abs. 4 AsylbLG die Fort-

schreibung der Leistungen entsprechend der Veränderungsrate nach § 28a SGB XII (zu dem 

Mischindex vgl. Rn. 10) in Verbindung mit der jeweiligen Regelbedarfsfortschreibungsver-

ordnung jeweils zum 1. Januar vor. Nach dieser Regelung gibt das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales jeweils spätestens bis zum 1. November eines Kalenderjahres die Höhe 

der Bedarfe, die für das folgende Kalenderjahr maßgebend sind, im Bundesgesetzblatt be-

kannt. 

dd) Durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl I 

S. 1722) hob der Gesetzgeber mit Wirkung vom 24. Oktober 2015 die Grundleistungssätze 
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an, wobei er dazu § 3 Absätze 1 und 2 AsylbLG vollständig neu bekanntmachte. Hierdurch 

holte er nach, dass er die Zahlenwerte der EVS 2008 bei der Neufassung des Asylbewerber-

leistungsgesetzes im März 2015 bislang nur auf den 1. Januar 2014 hochgerechnet hatte 

(vgl. Rn. 26), nicht hingegen auf den 1. Januar 2015 (vgl. BTDrucks 18/6185, S. 45). 

ee) Zum 1. Januar 2016 erfolgte die Bekanntmachung des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales vom 26. Oktober 2015 auf der Grundlage des damaligen § 3 Abs. 4 AsylbLG 

(AsylbLGBek 2016, BGBl I S. 1793; vgl. Rn. 30). Der notwendige Bedarf betrug fortan, sofern 

alle notwendigen Bedarfe durch Geldleistungen gedeckt wurden, 219 Euro in der Bedarfs-

stufe 1 (alleinstehende Erwachsene) und 159 Euro in der Bedarfsstufe 5 (Kinder vom Be-

ginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres). Der notwendige persönliche 

Bedarf betrug in diesen Fällen fortan 145 Euro in der Bedarfsstufe 1 und 93 Euro in der Be-

darfsstufe 5. 

ff) Mit Wirkung vom 17. März 2016 senkte der Gesetzgeber den notwendigen persönli-

chen Bedarf durch das Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 

2016 (BGBl I S. 390) wieder ab, weil aus der Abteilung 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur) der 

EVS 2008 der Bedarf für Verbrauchsausgaben für Fernseh- und Videogeräte, TV-Antennen 

(laufende Nr. 53 in der Bedarfsstufe 1, laufende Nr. 49 in der Bedarfsstufe 5, vgl. 

BTDrucks 17/3404, S. 61, 78), der Bedarf für Datenverarbeitungsgeräte sowie System- und 

Anwendungssoftware einschließlich Downloads (laufende Nr. 54 in der Bedarfsstufe 1, 

laufende Nr. 50 in der Bedarfsstufe 5, vgl. BTDrucks 17/3404, S. 61, 78), der Bedarf für lang-

lebige Gebrauchsgüter und Ausrüstungen für Sport, Camping und Erholung (laufende 

Nr. 56 in der Bedarfsstufe 1, laufende Nr. 52 in der Bedarfsstufe 5, vgl. BTDrucks 17/3404, 

S. 61, 78), der Bedarf für außerschulische Sport- und Musikunterrichte, Hobbykurse (lau-

fende Nr. 70 in der Bedarfsstufe 1, vgl. BTDrucks 17/3404, S. 61; zur gesonderten Erbrin-

gung bei minderjährigen Leistungsbeziehern s. oben Rn. 8) und der Bedarf für Reparaturen 

und Installationen langlebiger Gebrauchsgüter und Ausrüstungen für Kultur, Sport, Cam-

ping und Erholung (laufende Nr. 69 in der Bedarfsstufe 1, laufende Nr. 64 in der Bedarfs-

stufe 5, vgl. BTDrucks 17/3404, S. 61, 79) sowie aus der Abteilung 10 der EVS 2008 der Be-

darf für Kurse (ohne Erwerb von Bildungsabschlüssen) (laufende Nr. 71 in der Bedarfs-

stufe 1, laufende Nr. 65 in der Bedarfsstufe 5, vgl. BTDrucks 17/3404, S. 62, 79) nicht exis-

tenzsicherungsrelevant seien (vgl. BTDrucks 18/7538, S. 21). In der Bedarfsstufe 1 wurde, 

sofern alle notwendigen Bedarfe durch Geldleistungen gedeckt wurden, als notwendiger 

persönlicher Bedarf ein Betrag von 135 Euro und in der Bedarfsstufe 5 ein solcher von 

83 Euro festgesetzt, was jeweils einer Negativdifferenz von 10 Euro gegenüber den seit 

dem 1. Januar 2016 zuletzt geltenden Beträgen entsprach.  

In der Gesetzentwurfsbegründung ist ausgeführt, die Besonderheiten der Bedarfssitua-

tion von Grundleistungsbeziehern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz seien bislang 

unzureichend abgebildet. Angesichts ihres ungesicherten Aufenthalts könne bei den 
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Beziehern von Grundleistungen für die Dauer der Wartefrist insbesondere nicht von einer 

umfassenden Bedarfslage ausgegangen werden, die auch das Ansparen zur Deckung un-

regelmäßig auftretender Bedarfe mit umfasse. Dem solle durch eine normative Neubewer-

tung der notwendigen persönlichen Bedarfe dieser Leistungsberechtigten Rechnung ge-

tragen werden (BTDrucks 18/7538, S. 2, 12). Im Rahmen einer wertenden Betrachtung der 

besonderen Bedarfslage der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz zu Beginn ihres Aufenthalts würden die Geldleistungen für den notwendigen persön-

lichen Bedarf neu festgesetzt (BTDrucks 18/7538, S. 2, 12).  

Die im Rahmen der EVS ermittelten durchschnittlichen Verbrauchsausgaben ermöglich-

ten die Anschaffung eines Fernsehgeräts nur durch langfristige Ansparung. Diese Ausgaben 

seien nicht als notwendiger Grundbedarf anzusehen, solange von einem ungesicherten 

und perspektivisch nur kurzfristigen Aufenthalt auszugehen sei (vgl. BTDrucks 18/7538, 

S. 22). Die Anschaffung eines Computers sowie von Computerzubehör und Software sei in 

der ersten Zeit des Aufenthalts nicht existenznotwendig (vgl. BTDrucks 18/7538, S. 22). Die 

Anschaffung beziehungsweise Reparatur und Installation langlebiger Gebrauchsgüter, zu 

denen unter anderem Musikinstrumente, Motorboote, Pferde etc. zählten, gehöre nicht 

zum existenznotwendigen Grundbedarf, solange der Verbleib in Deutschland ungesichert 

sei (vgl. BTDrucks 18/7538, S. 22 f.). Dies gelte auch hinsichtlich Ausgaben für außerschu-

lischen Unterricht und Hobbykurse (unter anderem Ballettunterricht, Gitarrenkurse, Musik-

unterricht, Reitunterricht, Töpferkurse). Minderjährige seien von dieser Nichtberücksichti-

gung von vornherein nicht betroffen, da bei ihnen diese Ausgaben nicht im Regelbedarf, 

sondern im Rahmen der Bildungs- und Teilhabeleistungen gemäß dem damaligen § 3 

Abs. 3 AsylbLG in Verbindung mit § 34 Abs. 7 SGB XII (in der damals maßgeblichen Fassung 

durch das Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

vom 7. Mai 2013 <BGBl I S. 1167>) berücksichtigt würden (vgl. BTDrucks 18/7538, S. 23). 

Die Gebühren für Kurse beträfen in erster Linie Sprachkurse. Bei Personen ohne gute Blei-

beperspektive sei von einem fehlenden oder nur geringen Integrationsbedarf auszuge-

hen, sodass auch hier die Verbrauchsausgaben für den Besuch von Sprachkursen in den 

ersten Aufenthaltsmonaten nicht als notwendiger Grundbedarf anzuerkennen seien (vgl. 

BTDrucks 18/7538, S. 23). 

gg) Im Oktober 2016 initiierte die Bundesregierung den Entwurf eines Dritten Gesetzes 

zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, welches unter anderem zum 1. Januar 

2017 eine Neuberechnung der Grundleistungen auf der Grundlage der EVS 2013 hätte re-

geln sollen (vgl. BTDrucks 18/9985, S. 1). Am 1. Dezember 2016 nahm der Bundestag den 

Gesetzentwurf in zweiter Lesung an (BTPlPr 18/206, S. 20581 <A>; BRDrucks 713/16 <Be-

schluss>). Der Bundesrat lehnte am 16. Dezember 2016 die Zustimmung zu dem zustim-

mungspflichtigen Gesetz (vgl. Art. 104a Abs. 4 GG) ab (BRPlPr 952, S. 514 <C>). Die Bundes-

regierung verlangte daraufhin die Einberufung des Vermittlungsausschusses (vgl. 

BTDrucks 18/10752). Da das Vermittlungsverfahren bis zum Ablauf der 
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18. Legislaturperiode am 24. Oktober 2017 zu keinem Ergebnis führte, fiel das Gesetzes-

vorhaben der Diskontinuität anheim. 

hh) Eine Fortschreibungsbekanntmachung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-

les (vgl. Rn. 30) unterblieb zum 1. Januar 2017, zum 1. Januar 2018 und zum 1. Januar 2019 

jeweils. In Antworten auf parlamentarische Anfragen vertrat das Ministerium die Auffas-

sung, es sei erst dann wieder zu einer Fortschreibung befugt, wenn der Gesetzgeber die 

Leistungen auf der Grundlage der Ergebnisse der Sonderauswertung EVS 2013 neu festge-

setzt habe (vgl. BTPlPr 19/70, S. 8181 <D>, S. 8182 <A> <zu Frage 52>; BTDrucks 19/6663, 

S. 50 f. <zu Frage 55>; BTPlPr 19/73, S. 8564 <D>, S. 8565 <A> <zu Frage 51>; BTPlPr 19/91, 

S. 10868 <D>, S. 10869 <A> <zu Frage 43>).  

ii) (1) Zum 21. August 2019 erfolgte durch das Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung 

der Ausreisepflicht vom 15. August 2019 (BGBl I S. 1294) eine Ausdehnung des in § 2 Abs. 1 

AsylbLG geregelten Zeitraums auf 18 Monate (zur seit dem 27. Februar 2024 geltenden 

Dauer von 36 Monaten siehe das Gesetz zur Verbesserung der Rückführung vom 21. Februar 

2024 <BGBl I Nr. 54>). 

(2) Durch das – auf eine neue Gesetzesinitiative der Bundesregierung aus dem Jahr  

2019 zurückgehende – Dritte Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 

13. August 2019 (BGBl I S. 1290) wurden die Grundleistungen mit Wirkung vom  

1. September 2019 auf der Grundlage der EVS 2013 neu festgesetzt (vgl. 

BTDrucks 19/10052, S. 20). Dabei änderte der Gesetzgeber zugleich die Leistungsstruktur, 

indem er die regelbedarfsrelevanten Ausgaben der Abteilung 4 (Haushaltsenergie und 

Wohnungsinstandhaltungskosten) der EVS 2013 aus dem Bedarfssatz für den notwendigen 

Bedarf im Asylbewerberleistungsgesetz nunmehr ausgliederte und stattdessen deren ge-

sonderte Erbringung als Geld- oder Sachleistung vorsah (vgl. § 3 Abs. 3 Satz 3 AsylbLG in der 

vom 1. September 2019 bis zum 15. Mai 2024 geltenden Fassung; BTDrucks 19/10052, 

S. 21). Die Regelungen über die Grundleistungssätze wurden insgesamt neu gefasst, in-

dem die bisherigen Regelungen auf den neu gefassten § 3 und einen neu eingeführten 

§ 3a aufgeteilt wurden.  

d) aa) Ausgehend von diesen Entwicklungen war im streitbefangenen Monat September 

2018 § 3 AsylbLG a.F. in der vom 17. März 2016 bis zum 31. August 2019 geltenden Fassung 

maßgeblich, die in Absatz 2 zuletzt durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 

20. Oktober 2015 (BGBl I S. 1722), in Absatz 1 zuletzt durch das Gesetz zur Einführung be-

schleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 (BGBl I S. 390) (vgl. Rn. 33 ff.) geändert wor-

den war (im Folgenden als „alte Fassung“ <a.F.> bezeichnet): 

§ 3 Grundleistungen 
(1) 1Bei einer Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen im Sinne von § 44 Absatz 1 
des Asylgesetzes erhalten Leistungsberechtigte nach § 1 Leistungen zur Deckung des 
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Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Ge-
brauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts (notwendiger Bedarf). 2Der notwen-
dige Bedarf wird durch Sachleistungen gedeckt. 3Kann Kleidung nicht geleistet wer-
den, so kann sie in Form von Wertgutscheinen oder anderen vergleichbaren unba-
ren Abrechnungen gewährt werden. 4Gebrauchsgüter des Haushalts können leih-
weise zur Verfügung gestellt werden. 5Zusätzlich werden ihnen Leistungen zur De-
ckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gewährt (notwendiger per-
sönlicher Bedarf). 6Soweit mit vertretbarem Verwaltungsaufwand möglich, sollen 
diese durch Sachleistungen gedeckt werden. 7Soweit Sachleistungen nicht mit ver-
tretbarem Verwaltungsaufwand möglich sind, können auch Leistungen in Form von 
Wertgutscheinen, von anderen vergleichbaren unbaren Abrechnungen oder von 
Geldleistungen gewährt werden. 8Werden alle notwendigen persönlichen Bedarfe 
durch Geldleistungen gedeckt, so beträgt der Geldbetrag zur Deckung aller notwen-
digen persönlichen Bedarfe monatlich für 

1. alleinstehende Leistungsberechtigte 135 Euro, 
2. zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen 

Haushalt führen, je 122 Euro, 
3. weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 108 Euro, 
4. sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres 76 Euro, 
5. leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 

14. Lebensjahres 83 Euro, 
6. leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 

79 Euro. 
9Der individuelle Geldbetrag zur Deckung des notwendigen persönlichen Bedarfs 
für in Abschiebungs- oder Untersuchungshaft genommene Leistungsberechtigte 
wird durch die zuständige Behörde festgelegt, wenn der Bedarf ganz oder teilweise 
anderweitig gedeckt ist. 
(2) 1Bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des 
§ 44 Absatz 1 des Asylgesetzes sind vorbehaltlich des Satzes 4 vorrangig Geldleistun-
gen zur Deckung des notwendigen Bedarfs nach Absatz 1 Satz 1 zu gewähren. 2Der 
notwendige Bedarf beträgt monatlich für 

1. alleinstehende Leistungsberechtigte 216 Euro, 
2. zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen 

Haushalt führen, je 194 Euro, 
3. weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 174 Euro, 
4. sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres 198 Euro, 
5. leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 

14. Lebensjahres 157 Euro, 
6. leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 

133 Euro. 
3Anstelle der Geldleistungen können, soweit es nach den Umständen erforderlich 
ist, zur Deckung des notwendigen Bedarfs Leistungen in Form von unbaren Abrech-
nungen, von Wertgutscheinen oder von Sachleistungen gewährt werden. 4Der Be-
darf für Unterkunft, Heizung und Hausrat wird gesondert als Geld- oder Sachleistung 
erbracht. 5Absatz 1 Satz 4, 5, 8 und 9 ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, dass der notwendige persönliche Bedarf als Geldleistung zu erbringen ist. 6In 
Gemeinschaftsunterkünften im Sinne von § 53 des Asylgesetzes kann der 
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notwendige persönliche Bedarf soweit wie möglich auch durch Sachleistungen ge-
deckt werden. 
(3) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Ge-
meinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben den 
Leistungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 entsprechend den §§ 34, 34a und 34b des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gesondert berücksichtigt. 
(4) 1Der Geldbetrag für alle notwendigen persönlichen Bedarfe nach Absatz 1 Satz 8 
sowie der notwendige Bedarf nach Absatz 2 Satz 2 werden jeweils zum 1. Januar ei-
nes Jahres entsprechend der Veränderungsrate nach § 28a des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch in Verbindung mit der Verordnung nach § 40 Satz 1 Nummer 1 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch fortgeschrieben. 2Die sich dabei ergebenden Be-
träge sind jeweils bis unter 0,50 Euro abzurunden sowie von 0,50 Euro an aufzurun-
den. 3Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt jeweils spätestens bis zum 
1. November eines Kalenderjahres die Höhe der Bedarfe, die für das folgende Ka-
lenderjahr maßgebend sind, im Bundesgesetzblatt bekannt. 
(5) Liegen die Ergebnisse einer bundesweiten neuen Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe vor, werden die Höhe des Geldbetrags für alle notwendigen persönli-
chen Bedarfe und die Höhe des notwendigen Bedarfs neu festgesetzt. 
(6) […]. 

Die Höhe des notwendigen Bedarfs nach § 3 Abs. 2 Satz 2 AsylbLG a.F. (zum notwendigen 

persönlichen Bedarf seit dem 17. März 2016 vgl. Rn. 33 ff., Rn. 40) ergab sich in diesem 

Zeitraum zusätzlich dazu aus der zum 1. Januar 2016 auf der Grundlage von § 3 Abs. 4 

AsylbLG erlassenen Bekanntmachung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 

26. Oktober 2015 (BGBl I S. 1793) (vgl. Rn. 32), die insoweit folgenden Wortlaut hatte: 

Nach § 3 Absatz 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 2 
Nummer 3 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist, 
wird hiermit Folgendes bekannt gemacht: 

1. Als monatliche Beträge nach § 3 Absatz 1 Satz 8 des Asylbewerberleistungsge-
setzes werden für die Zeit ab 1. Januar 2016 als Geldbetrag zur Deckung aller not-
wendigen persönlicher Bedarfe anerkannt 

a) für alleinstehende Leistungsberechtigte 145 Euro (§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 1), 

b) für zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen 
Haushalt führen, je 131 Euro (§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 2), 

c) für weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 114 Euro 
(§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 3), 

d) für sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres 86 Euro (§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 4), 

e) für leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres 93 Euro (§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 5), 

f) für leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
85 Euro (§ 3 Absatz 1 Satz 8 Nummer 6); 

2. als monatliche Beträge nach § 3 Absatz 2 Satz 2 des Asylbewerberleistungsge-
setzes werden für die Zeit ab 1. Januar 2016 als notwendiger Bedarf anerkannt 

a) für alleinstehende Leistungsberechtigte 219 Euro (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1), 
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b) für zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen 
Haushalt führen, je 196 Euro (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2), 

c) für weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 176 Euro 
(§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3), 

d) für sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres 200 Euro (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4), 

e) für leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres 159 Euro (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5), 

f) für leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
135 Euro (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6). 
 

bb) Die Vorschrift des § 2 Abs. 1 AsylbLG galt im September 2018 in der vom 6. August 

2016 bis zum 20. August 2019 anwendbaren Fassung des Gesetzes zur Änderung des Asyl-

bewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes vom 10. Dezember 2014 

(BGBl I S. 2187) sowie des Integrationsgesetzes vom 31. Juli 2016 (BGBl I S. 1939) (vgl. 

Rn. 25), die wie folgt lautete (im Folgenden als „alte Fassung“ <a.F.> bezeichnet): 

§ 2 Leistungen in besonderen Fällen 

(1) Abweichend von den §§ 3 und 4 sowie 6 bis 7 ist das Zwölfte Buch Sozialge-
setzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die 
sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet auf-
halten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beein-
flusst haben. 

(2) bis (3) […]. 

  

1. Im Ausgangsverfahren steht im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens nach § 9 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 1 AsylbLG in Verbindung mit § 44 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) 

zuletzt noch die Höhe der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für au-

ßerhalb von Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 AsylG lebende Erwachsene (Bedarfs-

stufe 1) und Kinder im Alter zwischen dem Beginn des siebten und der Vollendung des 

14. Lebensjahres (Bedarfsstufe 5) im Monat September 2018 in Streit. 

a) Die im Jahr 1970 geborene Klägerin zu 1) ist die alleinerziehende Mutter des im  

Februar 2011 geborenen Klägers zu 2). Beide sind eritreische Staatsangehörige. Sie reisten 

am 5. August 2017 nach Deutschland ein und stellten einen Asylantrag. Nach einem Auf-

enthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung wurden sie Anfang des Jahres 2018 einer im Ge-

biet des im Ausgangsverfahren beklagten Landkreises liegenden Samtgemeinde zugewie-

sen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte mit Bescheid vom 7. November 

2017 den Asylantrag gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a AsylG in der Fassung des Integra-

tionsgesetzes vom 31. Juli 2016 (BGBl I S. 1939) als unzulässig ab, weil nach der Verord-

nung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur 

Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
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Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat 

gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl L 180/31; im Folgenden: 

Dublin III-VO), Italien für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig sei; gleichzeitig ord-

nete es die Abschiebung der Kläger nach Italien an. In der Folgezeit wurden ihnen Duldun-

gen (§ 60a AufenthG) erteilt und ihre Asylanträge erneut abgelehnt (Bescheid des Bundes-

amts für Migration und Flüchtlinge vom 30. Mai 2018). 

b) Die Kläger standen im fortlaufenden Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz. Ab Februar 2018 lebten sie in einer Wohnung, die der Landkreis durch die 

von ihm herangezogene Samtgemeinde für die Kläger angemietet hatte und die er den 

Klägern als Teil der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Verfügung 

stellte. Für die Wohnung entrichtete der Landkreis eine Inklusivmiete von 600 Euro, die sich 

aus einer Grundmiete von 300 Euro, 100 Euro „kalten“ Nebenkosten, 100 Euro Heizkosten 

sowie 100 Euro Stromkosten zusammensetzte. Mit Bescheid vom 16. August 2018 bewil-

ligte die herangezogene Samtgemeinde den Klägern für die Monate September 2018 bis 

November 2018 Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dabei legte die 

Samtgemeinde bei der Klägerin zu 1) einen notwendigen Bedarf und notwendigen per-

sönlichen Bedarf von insgesamt 354 Euro monatlich nach der Bedarfsstufe 1 und bei dem 

Kläger zu 2) von insgesamt 242 Euro nach der Bedarfsstufe 5 zugrunde. Bei beiden Klägern 

brachte die Samtgemeinde von diesen Beträgen sodann jeweils einen Betrag von 50 Euro 

je Monat für die in der Wohnungsmiete enthaltenen Stromkosten mit dem Verweis „abzgl. 

Pauschal Gesamt (aus Nebenkosten)“ in Abzug. 

c) Unter dem Datum des 22. November 2018 beantragten die Kläger die Überprüfung des 

mittlerweile bestandskräftigen Bescheides. Sie machten geltend, die Bargeldleistungen 

seien zu niedrig bemessen, weil die Samtgemeinde die erforderliche jährliche Anpassung 

der Grundleistungssätze an die Teuerung nicht berücksichtigt habe. Die in § 3 Abs. 4 

AsylbLG a.F. vorgesehene Bekanntgabe der Erhöhung durch das Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales sei zwar unterblieben, doch habe diese nur deklaratorische Funktion, 

denn die Durchführung der Erhöhung sei im Gesetz centgenau beschrieben. Die herange-

zogene Samtgemeinde lehnte den Antrag durch Bescheid vom 21. Dezember 2018 ab; da 

eine Neufestsetzung oder Fortschreibung der Leistungen nach § 3 Absätze 4 und 5 AsylbLG 

a.F. nicht erfolgt sei, könnten die Kläger keine höheren Leistungen beanspruchen. Den Wi-

derspruch der Kläger wies der im Ausgangsverfahren beklagte Landkreis mit Widerspruchs-

bescheid vom 27. Februar 2019 zurück. 

d) Im sich anschließenden Klageverfahren hat das Sozialgericht den Landkreis durch  

Urteil vom 11. April 2019 verpflichtet, den Bescheid vom 16. August 2018 abzuändern  

und den Klägern insgesamt weitere 351 Euro für die Monate September, Oktober und  

November 2018 zu gewähren. Da unklar sei, ob und in welchem Umfang überhaupt Strom-

kosten in den Nebenkosten der Mietwohnung enthalten seien, sei der Abzug von 50 Euro 
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pro Monat und pro Kläger unzulässig, sodass den Klägern unter diesem Gesichtspunkt ins-

gesamt weitere 300 Euro zustünden. Zudem seien die aus dem Jahr 2016 stammenden 

Grundleistungssätze mit Veränderungsraten von 1,24 % zum 1. Januar 2017 und weiteren 

1,63 % zum 1. Januar 2018 nach § 3 Abs. 4 Satz 1 AsylbLG a.F. fortzuschreiben, so dass sich 

für das Jahr 2018 Beträge von monatlich insgesamt 364 Euro in der Bedarfsstufe 1 und 

249 Euro in der Bedarfsstufe 5 errechneten. Die Fortschreibung folge unmittelbar aus dem 

Gesetz; ihr stünden weder das Fehlen einer Bekanntmachung des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales noch der Umstand entgegen, dass eine Neuermittlung der Leistungsbe-

träge durch den Gesetzgeber zum 1. Januar 2017 unterblieben sei. Für die Klägerin zu 1) 

resultiere daraus ein um 10 Euro monatlich, für den Kläger zu 2) ein um 7 Euro monatlich 

höherer Leistungsbetrag. Insgesamt ergäben sich hiernach für die Monate September bis 

November 2018 weitere 51 Euro.  

e) Der beklagte Landkreis hat am 10. Mai 2019 die von dem Sozialgericht zugelassene 

Berufung gegen das Urteil eingelegt und dessen Aufhebung sowie die Abweisung der 

Klage beantragt. Der Abzug für Stromkosten sei rechtmäßig erfolgt. Die Bedarfssätze könn-

ten ohne Bekanntgabe durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nicht gemäß 

§ 3 Abs. 4 AsylbLG a.F. fortgeschrieben werden. Die Kläger sind dem entgegengetreten und 

haben ergänzend vorgetragen, dass die Grundleistungen zudem verfassungsrechtlichen 

Anforderungen nicht genügten. Der Gesetzgeber habe abweichend von den in  

BVerfGE 132, 134 aufgestellten Vorgaben nicht sichergestellt, dass von den Grundleistun-

gen hinreichend zuverlässig tatsächlich nur diejenigen Personen erfasst würden, die sich 

regelmäßig kurzfristig in Deutschland aufhielten. Vielmehr sei der erfasste Personenkreis 

sehr heterogen. Der Gesetzgeber habe Minderbedarfe der auf Grundleistungen verwiese-

nen Personen gegenüber Hilfebedürftigen mit Daueraufenthaltsrecht nicht nachvollzieh-

bar festgestellt und bemessen. Er habe auch Mehrbedarfe nicht berücksichtigt, die typi-

scherweise gerade unter den Bedingungen eines nur vorübergehenden Aufenthalts anfie-

len. Die Höhe der Grundleistungen habe verfassungsrechtlichen Anforderungen auch des-

halb nicht genügt, weil die Leistungsbeträge für die Monate September bis November 2018 

nach wie vor auf der EVS 2008 beruht hätten und keine Neuermittlung auf der Grundlage 

der Beträge der EVS 2013 erfolgt sei. 

Auf Vorschlag des Landessozialgerichts haben die Beteiligten einen Vergleich geschlos-

sen, mit dem sie den Streitgegenstand auf die Höhe der Grundleistungen für den Monat 

September 2018 beschränkt haben; Leistungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat sowie 

Leistungen nach § 6 AsylbLG seien nicht streitgegenständlich. Der Beklagte hat sich ver-

pflichtet, das Ergebnis des rechtskräftigen Verfahrens auch auf die anderen Monate zu 

übertragen, auf die sich der Überprüfungsantrag bezogen hatte. 

2. Das Landessozialgericht hat am 26. Januar 2021 beschlossen, das Verfahren auszuset-

zen und dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen, ob 
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„§ 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 AsylbLG und § 3 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 5 und 8 

AsylbLG (…)“ a.F. mit dem Grundgesetz vereinbar sind. 

a) Das Landessozialgericht hält die Regelungen über die Grundleistungen im Monat  

September 2018 für verfassungswidrig. Zwar seien die Bedarfssätze in den für die Kläger 

geltenden Bedarfsstufen 1 und 5 nicht evident unzureichend, doch habe der Gesetzgeber 

die Geldleistungen nicht nachvollziehbar und sachlich differenziert und damit nicht be-

darfsgerecht berechnet. 

aa) Die Bemessung der Bedarfe genüge nicht den prozeduralen Anforderungen des 

Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums.  

(1) Die Nichtberücksichtigung von Ausgabenposten der EVS-Abteilungen 9 und 10 sei  

weder dem Grunde noch der Höhe nach in einem nachvollziehbaren, transparenten Ver-

fahren erfolgt. Es fehle an einer tragfähigen Begründung.  

Der Gesetzgeber halte sich ausweislich der Gesetzentwurfsbegründung für befugt, ge-

zielt zu entscheiden, inwieweit sich aus der Kurzfristigkeit des Aufenthalts konkrete Mehr- 

oder Minderbedarfe ergeben. Nach BVerfGE 132, 134 <164 Rn. 73> stünden die Beurteilung 

der tatsächlichen Verhältnisse und die wertende Einschätzung des Bedarfs indessen nicht 

selbständig nebeneinander, sondern in einem Zusammenhang. Eine Differenzierung bei 

der Festlegung des menschenwürdigen Existenzminimums nach Besonderheiten bestimm-

ter Personengruppen sei trotz des Bestehens eines Gestaltungsspielraums bei der Bewer-

tung der existenznotwendigen Bedarfe nur möglich, sofern der Bedarf einer konkreten 

Gruppe an existenznotwendigen Leistungen von demjenigen anderer Bedürftiger signifi-

kant abweiche und dies folgerichtig in einem inhaltlich transparenten Verfahren anhand 

des tatsächlichen Bedarfs gerade dieser Gruppe belegt werden könne. Die Kenntnis und 

Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse – empirisch belegt – sei die erforderliche Grund-

lage für die wertende Entscheidung des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber habe die Ver-

brauchsausgaben in den EVS-Abteilungen 9 und 10 jedoch herausgestrichen, ohne die tat-

sächlichen Verhältnisse beziehungsweise Bedarfe der Leistungsberechtigten zu ermitteln. 

Ungeachtet dessen lasse sich die Annahme von Minderbedarfen in den Abteilungen 9 und 

10 auch nicht aufgrund allgemeiner Erwägungen tragfähig begründen. Bereits im Allge-

meinen begegne die Einschätzung des Gesetzgebers Bedenken, dass ein Bedarf nach den 

in den Abteilungen 9 und 10 erfassten Gütern erst mit einer hinreichenden „Integrations-

tiefe“ entstehe. Menschen, die Anspruch auf Grundleistungen hätten, befänden sich gerade 

am Anfang des Aufenthalts in Deutschland in einer prekären Lage.  

Im Konkreten unplausibel sei die wertende Einschätzung des Gesetzgebers zur Anschaf-

fung eines Fernseh- und Videogeräts sowie der zugehörigen Antennenanlage, dass  

diese in der ersten Zeit des Aufenthalts nicht existenznotwendig seien. Durch die Bewer-

tung als regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben in den einzelnen Regelbedarfs-
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ermittlungsgesetzen habe der Gesetzgeber selbst den entsprechenden Bedarf als grund-

sätzlich existenznotwendig anerkannt. Fernsehen sei eine standardmäßig genutzte Infor-

mationsquelle. Es sei gut möglich, dass gerade Personen, die sich zur Begründung ihres 

Aufenthaltsrechts auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Bleibegründe beriefen, 

zu Beginn ihres Aufenthalts sogar einen besonderen oder erhöhten Bedarf an Informatio-

nen, Bildung und Unterhaltung hätten, etwa weil sie sich über die Verhältnisse in der Hei-

mat auf dem Laufenden halten und sich über die hiesige Sprache, Kultur und Lebensge-

wohnheiten informieren wollten.  

Gleiches gelte für die wertende Einschätzung zu Datenverarbeitungsgeräten sowie  

System- und Anwendungssoftware, einschließlich Downloads. Computer mit Zubehör, all-

gemeine sowie Lehr- und Lernprogramme, Taschenrechner, Scanner oder Schreibmaschine 

dienten wie ein Fernsehgerät oder sogar besser als dieses der Information, Bildung und 

Unterhaltung. Im Übrigen enthielten die Gesetzesmaterialien keine sachliche Begründung, 

warum die Anschaffung eines Computers sowie von Computerzubehör und Software in der 

ersten Zeit des Aufenthalts nicht existenznotwendig sein solle. 

Ohne sachliche Begründung habe der Gesetzgeber auch die Bedarfe für langlebige Ge-

brauchsgüter und Ausrüstung für Kultur, Sport, Camping und Erholung sowie für außer-

schulischen Unterricht und Hobbykurse bei der Leistungsberechnung nicht berücksichtigt. 

Die in der Gesetzentwurfsbegründung als Beispiel genannten Musikinstrumente, Motor-

boote und Pferde legten zwar nahe, dass die Ausgaben entsprechend hoch seien. Es sei 

aber nicht belegt, dass sich ein ungesicherter Verbleib in Deutschland auf diese Ausgaben 

auswirke. Die Nichtberücksichtigung von Bedarfen für Musikinstrumente verschlechtere 

die Integrationschancen. 

Die Nichtberücksichtigung der in Abteilung 10 erfassten Ausgaben für Kurse, die in erster 

Linie Sprachkurse betreffen sollten, sei ebenfalls nicht tragfähig begründbar. Dass Grund-

leistungsberechtigte einen geringeren Bedarf nach diesen Gütern hätten, lasse sich nicht 

belegen. Die Aussage in den Materialien, dass dieser Wunsch „zurückgestellt“ werden 

müsse, genüge dem Begründungserfordernis nicht. Ausländische Staatsangehörige verlö-

ren ihren Geltungsanspruch als soziale Individuen nicht dadurch, dass sie ihre Heimat ver-

ließen und sich in Deutschland nicht auf Dauer aufhielten.  

Die abweichende Leistungsbemessung sei auch der Höhe nach nicht in einem inhaltlich 

transparenten Verfahren erfolgt. Für die Bedarfsstufe 1 sei zwar der aus der Nichtberück-

sichtigung von Verbrauchsausgaben der Abteilungen 9 und 10 resultierende Minderbetrag 

von 10 Euro monatlich noch nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar sei jedoch eine Ver-

minderung der Leistungen in der Bedarfsstufe 5 um ebenfalls 10 Euro monatlich. Hier ergä-

ben die nicht berücksichtigten Verbrauchsausgaben gerade einmal einen Betrag von 

4,51 Euro (Verweis auf BTDrucks 17/3404, S. 78 f. zu lfd. Nrn. 49, 50, 52, 64, 65). Die 
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Materialien des Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren enthielten dazu 

keine Angaben. 

(2) Der Gesetzgeber habe bei der Bemessung der Grundleistungen in verfassungswidri-

ger Weise einseitig vermeintliche Minderbedarfe berücksichtigt, ohne deren Kompensa-

tion durch möglicherweise bestehende Mehrbedarfe in den Blick zu nehmen, die typischer-

weise gerade unter den Bedingungen eines nur vorübergehenden Aufenthalts anfielen. Es 

habe gewichtige und dem Gesetzgeber ausweislich der Begründung zum Gesetz zur Ände-

rung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes aus dem Jahr 

2015 bekannte Anhaltspunkte gegeben, dass in den EVS-Abteilungen 7 und 8 Mehrbedarfe 

für Fahrten zu einem weiter entfernten Rechtsanwalt oder wegen der Häufigkeit und 

Dauer von Auslandstelefonaten bestünden. Die angeblichen Ermittlungshindernisse seien 

vor dem Hintergrund nicht plausibel, dass der Gesetzgeber keine Bedenken gegen die An-

nahme gruppenspezifischer Minderbedarfe gehabt habe. 

(3) Aufgrund der nachträglichen am Warenkorbmodell orientierten Nichtberücksichti-

gung einer Vielzahl von Verbrauchsausgaben aus der statistischen Berechnung der Leistun-

gen sei es nicht gewährleistet, dass die Grundleistungen so bemessen seien, dass Unterde-

ckungen intern ausgeglichen oder durch Ansparen gedeckt werden könnten; ein Ausgleich 

sei auch nicht durch zusätzliche Leistungsansprüche abgesichert. Die Gefahr nicht gedeck-

ter Kosten für einzelne bedarfsrelevante Güter sei im Anwendungsbereich der Asylbewer-

bergrundleistungen in einem noch stärkeren Maße ausgeprägt als im allgemeinen Grund-

sicherungsrecht des Zweiten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Die Höhe von 

Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sei durch die Nichtberücksichti-

gung von Verbrauchsausgaben der EVS-Abteilungen 5, 6, 9, 10 und 12 deutlich niedriger 

bemessen als die Höhe der Leistungen nach dem Zweiten und dem Zwölften Buch Sozial-

gesetzbuch. Sie seien nicht mehr hinreichend hoch, um einen finanziellen Spielraum für 

Rücklagen zu belassen. Insoweit werde in den Materialien des Gesetzes zur Einführung be-

schleunigter Asylverfahren (Verweis auf BTDrucks 18/7538, S. 21) auch ausdrücklich be-

tont, dass die mit den Leistungen verbundene Budget- und Ansparfunktion in der Anfangs-

zeit des Aufenthalts in Deutschland nicht ihre volle Wirkung entfalten solle. Die Möglichkeit 

von Ansparungen sei wegen des auf 200 Euro pro Person begrenzten Vermögensfreibe-

trags (§ 7 Abs. 5 Satz 1 AsylbLG) ohnehin sehr begrenzt. Ein Ausgleich sei auch nicht hinrei-

chend durch zusätzliche Leistungsansprüche gesichert. Bei dem allein in Betracht kommen-

den § 6 AsylbLG handle es sich um eine Auffang- beziehungsweise Öffnungsklausel, um im 

Einzelfall dem Anspruch auf Gewährung eines menschenwürdigen Existenzminimums ge-

recht zu werden. Die seit 1997 unverändert gebliebene Vorschrift sei jedoch an die Ent-

wicklungen im Grundsicherungsrecht in den letzten Jahrzehnten nicht angepasst worden. 

Der Gesetzgeber sei eine Konkretisierung des Anwendungsbereichs und Vorgaben zur  

Normauslegung überwiegend schuldig geblieben. Zudem sei § 6 AsylbLG als Ausnahmebe-

stimmung für den atypischen Bedarfsfall von vornherein nicht geeignet, strukturelle 
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Leistungsdefizite auszugleichen. Dies gelte zum einen, soweit der Gesetzgeber Mehrbe-

darfe in den Abteilungen 7 und 8 nicht anerkannt habe. Diese erhöhten Bedarfe träten 

wohl nicht nur in atypischen Fällen, sondern regelmäßig auf. Zum anderen könne das 

strukturelle Defizit der verfassungswidrigen Kürzung von Ausgabenposten der EVS-Abtei-

lungen 9 und 10 nicht kompensiert werden. 

bb) Der Gesetzgeber habe entgegen den aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 

GG folgenden Vorgaben ebenfalls nicht sichergestellt, dass unter den Anwendungsbereich 

der Grundleistungen tatsächlich nur diejenigen Personen fielen, die sich regelmäßig nur 

kurzfristig in Deutschland aufhielten. Der personale Anwendungsbereich der Grundleis-

tungen erstrecke sich im Regelungszusammenhang mit § 2 AsylbLG a.F. auf alle Leistungs-

berechtigten, die sich entweder erst bis zu 15 Monate in Deutschland aufhielten oder die 

sich schon länger in Deutschland aufhielten, denen aber eine rechtsmissbräuchliche Be-

einflussung der Aufenthaltsdauer vorzuwerfen sei. Die Bestimmung der auf Grundleistun-

gen verwiesenen Personengruppe knüpfe in einer noch sachgerechten Weise an eine typi-

scherweise ungesicherte Bleibeperspektive der Betroffenen nach ihrem Aufenthaltsstatus 

während der Anfangsphase ihres Aufenthalts in Deutschland von bis zu 15 Monaten an, was 

der durchschnittlichen Dauer eines Asylverfahrens entspreche. Für einen Zeitraum von bis 

zu 15 Monaten sei es auch gerechtfertigt, wenn geduldete oder vollziehbar ausreisepflich-

tige Personen (§ 1 Abs. 1 Nrn. 4, 5 AsylbLG) auf Grundleistungen verwiesen seien. Aus dem 

aufenthaltsrechtlichen Status dieser Personen lasse sich in aller Regel keine bessere Blei-

beperspektive in Deutschland ableiten als für die Schutzsuchenden, über deren Asylantrag 

noch nicht entschieden sei. Verfassungsrechtlich problematisch sei es allerdings, dass 

durch die typisierende Umschreibung der Leistungsberechtigten (im Einzelfall) auch Per-

sonen einbezogen seien, bei denen bereits zu Beginn ihres Aufenthalts in Deutschland mit 

ganz überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer prognostisch längeren Aufenthalts-

dauer ausgegangen werden könne. Eine Beschränkung des Anwendungsbereichs der 

Grundleistungen auf Fälle eines tatsächlichen Kurzaufenthalts werde ebenfalls nicht ge-

währleistet, soweit gemäß § 2 Abs. 1 Halbsatz 2 AsylbLG a.F. auch nach dem Ablauf von 

15 Monaten Personen keine Analogleistungen erhielten, die die Dauer ihres Aufenthaltes 

rechtsmissbräuchlich beeinflusst hätten.  

cc) Die Vorgaben aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG seien auch deshalb 

verletzt, weil der Gesetzgeber die Leistungen für die Zeit ab dem Jahr 2017 nicht gemäß 

§ 3 Abs. 5 AsylbLG a.F. neu festgesetzt habe, obwohl er über neue Erkenntnisse in Form der 

Sonderauswertung der EVS 2013 verfügt habe. Eine Aktualisierung der Bedarfssätze betref-

fend die Bedarfsstufen 1 und 5 sei unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lebenshal-

tungskosten erforderlich gewesen, weil mit der EVS 2013 eine aktuelle Datengrundlage 

vorhanden gewesen sei. Die Erforderlichkeit einer Aktualisierung sei nicht erst dann zu be-

jahen, wenn die Leistungen evident unzureichend seien. Seiner Pflicht zur Aktualisierung 

der Bedarfe in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis zum 31. August 2019 sei der Gesetzgeber 
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ohne sachliche Rechtfertigung nicht nachgekommen. Den Materialien zum Dritten Gesetz 

zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes aus dem Jahr 2019 lasse sich nicht ent-

nehmen, warum der Gesetzgeber die EVS 2013 erst zum 1. September 2019 berücksichtigt 

habe. 

b) Die Gewährung höherer Leistungen komme nicht im Wege der Gesetzesauslegung in 

Betracht. Insbesondere seien die Gerichte nicht befugt, die Leistungen entsprechend § 3 

Abs. 4 AsylbLG a.F. für die Zeiträume fortzuschreiben, in denen es zu keiner Neufestsetzung 

gekommen sei. Eine Fortschreibung zum 1. Januar 2017 sei zudem schon mit dem Wortlaut 

von § 3 Abs. 4 AsylbLG a.F. nicht vereinbar, weil die von § 3 Abs. 4 AsylbLG a.F. vorausge-

setzte Rechtsverordnung zum 1. Januar 2017 nicht erlassen worden sei. Da der Gesetzge-

ber zum 1. Januar 2017 die Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch vollstän-

dig neu festgesetzt habe, habe für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kein An-

lass bestanden, daneben noch eine Rechtsverordnung zur Leistungsfortschreibung zu er-

lassen. Eine verfassungskonforme Auslegung komme aufgrund der Eindeutigkeit des Aus-

legungsergebnisses nicht in Betracht. Auch stehe einer Fortschreibung durch die Gerichte 

jedenfalls seit Erlass des Dritten Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleistungsgeset-

zes im Jahr 2019 der erkennbare Wille des Gesetzgebers entgegen. Diesem sei die Proble-

matik der unterbliebenen Neufestsetzung beziehungsweise Fortschreibung bekannt ge-

wesen. Gleichwohl habe er für die Vergangenheit keine höheren Leistungen festgesetzt. 

Aus diesem Grund sei auch eine Fortschreibung zum 1. Januar 2018 nicht möglich. 

c) Die aufgeworfenen Fragen seien für den Ausgang des Berufungsverfahrens entschei-

dungserheblich. Den Klägern stünden zwar schon deshalb höhere Leistungen als bislang 

bewilligt zu, weil der Landkreis zu einer Kürzung für Haushaltsstrom in der konkreten Höhe 

nicht berechtigt gewesen sei. In welcher genauen Höhe die in dem Bescheid vom  

16. August 2018 bewilligten Leistungen zu niedrig bemessen gewesen seien, hänge je-

doch von der im Jahr 2018 insgesamt geltenden Höhe der Grundleistungen nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz ab. 

  

Von der im Normenkontrollverfahren eingeräumten Möglichkeit zur Stellungnahme ha-

ben die Bundesregierung, die Landesregierung von Rheinland-Pfalz, das Bundessozialge-

richt, der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), die Kläger des Aus-

gangsverfahrens, der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland und 

das Kommissariat der deutschen Bischöfe, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung der Bundesagentur für Arbeit (IAB), die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW), die Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl e.V., der Deutsche 

Anwaltverein e.V. (DAV), der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), der Deutsche Sozialge-

richtstag e.V. (DSGT) sowie der Flüchtlingsrat Berlin e.V. Gebrauch gemacht. Weiterhin hat 
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das Gericht eine Eingabe vonseiten der Abgeordneten des Deutschen Bundestages (…)  

erhalten. 

Den Äußerungs- und Stellungnahmeberechtigten hat ein Fragenkatalog unter anderem 

zu tatsächlichem Verbrauchsverhalten und tatsächlichen Bedarfen der grundleistungsbe-

rechtigten Personen insbesondere in den Jahren 2017 bis 2019 vorgelegen. 

a) Die Bundesregierung erklärt, Daten zu den bedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben 

und zur Zusammensetzung der Abteilungen für den notwendigen Bedarf und den notwen-

digen persönlichen Bedarf nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gebe es nur für das Er-

hebungsjahr der EVS 2013 selbst, weshalb keine Werte für die Jahre 2017 bis 2019 benannt 

werden könnten. Im Übrigen hat sie von einer Stellungnahme abgesehen.  

b) Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz führt aus, die Annahme einer generell ver-

minderten Bedarfslage von Grundleistungsberechtigten aufgrund einer fehlenden Aufent-

haltsverfestigung fuße nicht auf einer empirisch fundierten Einschätzung. Dies gelte ins-

besondere für die Nichtberücksichtigung bestimmter regelbedarfsrelevanter Ausgaben der 

Abteilung 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur) und der gesamten Abteilung 10 (Bildung) durch 

das Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016. Zu Recht gehe 

der Vorlagebeschluss davon aus, dass der Gesetzgeber einseitig auf Minderbedarfe fokus-

siert gewesen sei und Mehrbedarfen nicht ausreichend Rechnung getragen habe. Es sei 

auch nicht sachgerecht, bei Leistungsberechtigten generell von einer kurzen Bleibeper-

spektive auszugehen. Dies zeige sich besonders bei Leistungsberechtigten mit einer Auf-

enthaltsgestattung (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 AsylbLG). Es sei nicht bekannt, aus welchen Gründen 

die Neufestsetzung der Grundleistungen auf der Grundlage der EVS 2013 nicht unmittelbar 

zu Beginn der 19. Legislaturperiode erfolgt sei. 

c) Das Bundessozialgericht teilt mit, zu den angegriffenen Regelungen und den vom Lan-

dessozialgericht aufgeworfenen Fragen bislang keine Entscheidungen getroffen zu haben. 

d) Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) weist darauf hin, zu 

den aufgeworfenen Fragen des Senats nicht über eigene Erkenntnisse zu verfügen. 

e) Die Kläger des Ausgangsverfahrens führen aus, der Gesetzgeber erfasse nicht zuver-

lässig diejenigen Personen, die sich prognostisch nur kurzfristig in Deutschland aufhielten. 

Er gehe bei jeder Person von einer ungesicherten Bleibeperspektive während der ersten 

15 Monate aus, ohne nach Aufenthaltsstatus, Grund der Einreise oder Herkunftsland zu dif-

ferenzieren. Der Gesetzgeber habe zudem die Grundleistungssätze nicht nachvollziehbar 

bemessen. Er habe zu den vermeintlich abweichenden Bedarfen von Ausländern während 

der ersten 15 Monate ihres Aufenthalts im Bundesgebiet keinerlei Erhebungen angestellt. 

Es fehle gänzlich an empirischen Belegen. Nehme eine Person an einem Integrationskurs 

teil, so müsse ihr auch zugestanden werden, die gelernten und zu lernenden Inhalte 
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mithilfe eines Computers aufzubereiten. Eine Nichtberücksichtigung der Position zu Fern-

sehern mit Satellitenempfang übersehe den Bedarf, über die konkrete Situation im Hei-

matland informiert zu bleiben. Erforderlich seien auch Kurse außerhalb der Integrations-

kurse, um den Spracherwerb voranzubringen. Zugleich stelle der Gesetzgeber keine Erwä-

gungen an, ob Mehrbedarfe vorlägen, die typischerweise gerade unter den Bedingungen 

eines nur vorübergehenden Aufenthalts anfielen, wie etwa im Bereich der Rechtsbera-

tung. Hier gebe auch das Europarecht durch die Dublin III-VO, durch die Richtlinie 

2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsa-

men Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (ABl L 

180/60; im Folgenden: Asylverfahrensrichtlinie) sowie durch die Richtlinie 2013/33/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für 

die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl L 180/96; im Fol-

genden: AufnahmeRL), hohe Standards vor. 

f) Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland und das Kommis-

sariat der deutschen Bischöfe sehen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme in dem Asylbe-

werberleistungsgesetz ein Sonderleistungsrecht mit potentiell stigmatisierender Wirkung. 

Problematisch sei, dass Daten zur Bezifferung des Bedarfs der nach dem genannten Gesetz 

Leistungsberechtigten nicht vorlägen. Die EVS enthalte keine Daten dazu. Zu Mehr- oder 

Minderbedarfen lägen den Kirchen keine empirischen Erkenntnisse vor. Bezogen auf die 

Nutzung von Datenverarbeitungsgeräten, von Rechtsberatung und Mobilität sei aber von 

einem Mehrbedarf auszugehen.  

g) Nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bunde-

sagentur für Arbeit (IAB) spricht die empirische Evidenz dafür, dass sich Kürzungen in den 

EVS-Abteilungen 9 und 10 nachteilig auf die Integration Asylsuchender im Vergleich zu 

Leistungsberechtigten nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch auswirk-

ten, und zwar auch auf dem Arbeitsmarkt.  

h) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) führt aus, ent-

scheide sich der Gesetzgeber für eine abweichende Bestimmung des Existenzminimums 

hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Personen, sei eine auf der Gesamtbevölkerung 

beruhende Datenerhebung untauglich. Der Gesetzgeber habe die Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz durch die Nichtberücksichtigung von Teilpositionen immer 

weiter gekürzt, ohne je den Bedarf der Leistungsberechtigten zu untersuchen oder ander-

weitig zu plausibilisieren. Es existiere keine Datengrundlage, aufgrund derer nachvoll-

ziehbar auf die Bedarfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungsberechtigter ge-

schlossen werden könne. Mehrbedarfe lägen nach Erfahrungen aus der eigenen Bera-

tungspraxis etwa im Hinblick auf die Ernährung vor, weil die Vollverpflegung in der Unter-

kunft nicht immer qualitativ zufriedenstellend sei. Mehrbedarfe existierten auch im Hin-

blick auf die Mobilität, denn Sammelunterkünfte seien häufig schlecht oder gar nicht mit 
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öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Mehrbedarfe bestünden in Sammelunterkünften 

zudem in den Bereichen Kommunikation sowie der sozialen und politischen Teilhabe, weil 

Internet und Computer, Drucker, Scanner und Musikanlage sowie WLAN und Fernsehgeräte 

häufig nicht zur Verfügung stünden. Gerade zu Beginn des Aufenthalts in Deutschland sei 

der Bedarf an Kleidung sehr hoch. In der Regel werde zwar gebrauchte Kleidung zur Ver-

fügung gestellt, doch zeigten Rückmeldungen aus der Beratungspraxis, dass diese Versor-

gung unzureichend sei. Mehrbedarfe seien in der ersten Zeit des Aufenthalts auch wegen 

der Kosten anwaltlicher Beratung und Unterstützung gegeben. Weitere Belastungen ent-

stünden durch die Kosten für die Beschaffung von Unterlagen oder eines Passes. § 6 

AsylbLG komme zwar hier als Anspruchsgrundlage in Betracht, werde aber von Gerichten 

zur Passbeschaffung auch abgelehnt. Hinweise auf verminderte Bedarfe in der ersten Zeit 

des Aufenthalts in Deutschland fehlten demgegenüber ganz. Die leistungsberechtigten 

Personen hielten sich zu einem großen Teil auch nicht nur kurzfristig in Deutschland auf. 

Die Bleibeperspektive der Leistungsberechtigten sei bei einem beträchtlichen Teil deutlich 

länger beziehungsweise sogar dauerhaft, was die Gesamtschutzquote zeige, die im Jahr 

2021 bei 39 % gelegen habe. Ein Blick auf die Leistungsberechtigten nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 

AsylbLG zeige, dass in vielen Fällen nicht von einem kurzfristigen Aufenthalt auszugehen 

sei. Auch bei den Inhabern einer Duldung (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 AsylbLG) könne nicht pauschal 

davon ausgegangen werden, dass deren Aufenthalt lediglich kurzfristiger Natur sei. Der 

häufigste Anwendungsfall sei § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG, wonach die Abschiebung eines 

Ausländers auszusetzen sei, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen nicht möglich sei und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt werde. Dies sei oft über 

viele Jahre der Fall. Auch könnten Inhaber einer Ausbildungsduldung nach erfolgreichem 

Abschluss der Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. 

i) Auch nach Auffassung der Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl ist die Beschränkung auf 

Grundleistungen während eines Zeitraums von 15 Monaten verfassungsrechtlich nicht 

tragfähig; insbesondere da die Grundleistungen am untersten Rahmen des verfassungs-

rechtlich Vertretbaren lägen, komme eine Wartezeit von mehr als drei bis sechs Monaten 

nicht in Betracht. Viele Betroffene verblieben auch nach erfolglosem Ausgang des Asylver-

fahrens weiterhin in Deutschland; von etwa 250.000 geduldeten Personen halte sich et-

was mehr als die Hälfte seit mehr als fünf Jahren in Deutschland auf. Eine Bleibeperspek-

tive im Sinne einer längeren Aufenthaltsdauer hätten die allermeisten Menschen von Be-

ginn an. Die Nichtberücksichtigung von Bedarfen der EVS-Abteilungen 9 und 10 widerspre-

che den Vorgaben des Internationalen Paktes für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte (im Folgenden: IPwskR), insbesondere dessen Art. 9 und Art. 15 Abs. 1a, und dem 

UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes (im Folgenden: KRK), insbesondere dessen 

Art. 29 und Art. 31. Weiterhin sieht Pro Asyl Mehrbedarfe namentlich im Bereich der Kom-

munikation und Mediennutzung, für Übersetzer- oder Dolmetscherkosten sowie für Ernäh-

rung. 
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j) Der Deutsche Anwaltverein (DAV) geht davon aus, dass fehlerhafterweise auch solche 

Personen allein grundleistungsberechtigt seien, bei denen von einer längeren Aufent-

haltsdauer auszugehen sei. Bei einer Duldung könne von vornherein feststehen, dass der 

Duldungsgrund beispielsweise wegen zielstaatsbezogener Abschiebehindernisse auf ab-

sehbare Zeit nicht entfallen werde. Ende 2019 hätten sich von den Inhabern einer Duldung 

bereits mehr als die Hälfte über eine Dauer von mehr als drei Jahren und 10 % sogar über 

mehr als acht Jahre in Deutschland aufgehalten. Der DAV erachtet die EVS als ungeeignete 

Datenbasis für die Berechnung der Grundleistungen; es gebe keine Vergleichsgruppen zum 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz berechtigten Personenkreis, der zu Beginn des 

Aufenthalts in Deutschland keine Existenzsicherungsleistungen beziehe. Die Situation der 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigten Personen zeichne sich 

dadurch aus, dass diese typischerweise ohne Hab und Gut nach Deutschland einreisten. Die 

Nichtberücksichtigung von Ausgabepositionen in der EVS-Abteilung 9 und 10 infolge des 

Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 sei nicht tragfä-

hig begründet. Der Gesetzgeber berufe sich nicht auf belegbares abweichendes Ver-

brauchsverhalten, sondern es handle sich um eine wertende Einschätzung ins Blaue hin-

ein. Weiterhin sieht der DAV Mehrbedarfe für Ernährung, Bekleidung, Übersetzungsdienst-

leistungen, Mobilität, Telekommunikation sowie für Rechtsdienstleistungen, Beurkundun-

gen und die Erfüllung verwaltungsrechtlicher Mitwirkungspflichten. Die Sachleistungen 

für Hausrat seien nur unzureichend und nicht bedarfsdeckend.  

k) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) erachtet die Ausführungen des Landessozial-

gerichts in dem Vorlagebeschluss für zutreffend. Der Beurteilungsspielraum des Gesetzge-

bers sei stark eingeschränkt, wenn er die Höhe existenzsichernder Leistungen mindere. 

l) Der Deutsche Sozialgerichtstag (DSGT) sieht den Zeitraum von 15 Monaten, in dem nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz berechtigte Personen nach der im September 2018 

maßgeblichen Rechtslage auf Grundleistungen verwiesen waren, als gerade noch verfas-

sungsrechtlich zulässig an. Dieser Zeitraum dürfe aber nicht erneut verlängert werden. Zu 

Recht habe das Landessozialgericht in dem Vorlagebeschluss aber eine Härtefallklausel für 

diejenigen Leistungsberechtigten gefordert, bei denen mit ganz überwiegender Wahr-

scheinlichkeit ausgeschlossen sei, dass nur ein vorübergehender Aufenthalt vorliege. Die 

Begründung des Gesetzgebers, warum gewisse Positionen der Abteilungen 9 und 10 aus 

dem Regelsatz genommen worden seien, sei dem Grunde nach überzeugend. Minderbe-

darfe für eine spezifische Gruppe seien nur hinreichend zu begründen, nicht aber zwin-

gend empirisch; eine hinreichende Begründung habe der Gesetzgeber gegeben. Der DSGT 

teile aber die Einschätzung des Landessozialgerichts, dass aufgrund der Summe der insge-

samt – auch in anderen Abteilungen der EVS – nicht berücksichtigten Ausgabenposten das 

Existenzminimum nicht mehr gewährleistet sei. Nicht im Einklang mit verfassungsrechtli-

chen Vorgaben stehe weiterhin, dass die Leistungssätze erst wieder zum 1. September 

2019 aktualisiert worden seien. Der Gesetzgeber weiche ohne Begründung von dem in § 3 
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Abs. 4 AsylbLG a.F. selbst gewählten Jahresrhythmus ab, wobei zugleich im Recht des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und auch des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch weiter-

hin jährliche Aktualisierungen stattgefunden hätten. Dies gelte umso mehr, als bereits der 

Jahresrhythmus im Hinblick auf die Verpflichtung zur jeweils aktuellen Bedarfsdeckung 

vergleichsweise lang sei.  

m) Der Flüchtlingsrat Berlin führt aus, die Annahme einer nur kurzen Aufenthaltsdauer 

der Grundleistungsbezieher sei empirisch falsch. Ein Aufenthalt bestehe in der Regel über 

Jahre beziehungsweise sei oft dauerhaft. Abschiebungen in Länder wie Iran, Irak, Syrien, 

Eritrea, Somalia und Afghanistan seien weitgehend ausgesetzt, indem Kettenduldungen 

erteilt würden, wobei ein Teil der Betroffenen auch ein humanitäres Aufenthaltsrecht 

habe. Ein gruppenspezifischer Minderbedarf Geflüchteter in den Abteilungen 9 und 10 

lasse sich empirisch nicht belegen. Auch sei die Annahme fragwürdig, dass Geflüchtete ne-

ben Sprachkursen nicht auch andere Kurse besuchen sollten, zum Beispiel zu den Themen 

Computer, Englisch, Buchführung oder Ähnliches. Besonders gravierend sei die Kürzung 

des soziokulturellen Bedarfs in den Abteilungen 9 und 10 für Kinder. Das Bildungs- und 

Teilhabepaket, auf das der Gesetzgeber zur Rechtfertigung der Kürzungen teilweise ver-

wiesen habe, greife für geflüchtete Kinder nicht effektiv, weil erst seit Januar 2019 die 

Leistungen insoweit als automatisch mitbeantragt gölten, in der Zeit zuvor jedoch wegen 

fehlender Beantragung häufig nicht in Anspruch genommen worden seien. Der interne 

Ausgleich zwischen unterschiedlichen Bedarfspositionen, der bereits im Zweiten und 

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch kritisch sei, sei im Asylbewerberleistungsgesetz infolge 

der zusätzlichen Nichtberücksichtigung weiterer EVS-Ausgabeposten kaum noch durch-

führbar. Ebenfalls nimmt der Flüchtlingsrat Mehrbedarfe für Ernährung, Bekleidung, Fahr-

ten zu muttersprachlichen Ärzten, Mobilität im Allgemeinen, Kommunikation, Portokosten 

sowie Rechtsdienstleistungen und Beurkundungen an. 

n) Die Abgeordnete (…) teilt mit, dass empirische Erkenntnisse zu Mehr- oder Minderbe-

darfen der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nach ihrer 

Kenntnis nicht vorlägen. Ein nicht unerheblicher Teil der Menschen im Asylverfahren lebe 

über einen langen Zeitraum in Deutschland (Verweis auf BTDrucks 20/3717, S. 2). Im Jahr 

2021 habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 39,9 % aller Asylsuchenden als 

schutzberechtigt anerkannt, zuvor im Jahr 2020 sogar 43,1 %. Die bereinigte Gesamt-

schutzquote, das heißt der Anteil der Schutzgewährungen in den Fällen, in denen das Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge keine formelle Entscheidung getroffen, sondern eine 

sachliche Prüfung vorgenommen habe, habe bei 63,1 % im Jahr 2021 und 57,3 % im Jahr 

2020 gelegen (Verweis auf BTDrucks 19/28109, S. 5; BTDrucks 20/2309, S. 3). Zu den schon 

durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilten Schutzberechtigungen kämen 

die durch die Gerichte angeordneten hinzu, die in den letzten vier Jahren jeweils noch ein-

mal bei einem Drittel der von dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilten ge-

legen hätten (Verweis auf BTDrucks 19/8258; BTDrucks 19/19333; BTDrucks 20/1048 
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<jeweils zu Frage 24>). Auch abgelehnte Asylsuchende blieben häufig langfristig oder dau-

erhaft in Deutschland (Verweis auf BTDrucks 20/1048, S. 40 ff. <zu Frage 25>). 

  

Die Vorlage, die im Hinblick auf die Regelungen in § 3 Abs. 2 Sätze 1 und 2, § 3 Abs. 2 

Satz 5 in Verbindung mit Abs. 1 Sätze 5 und 8 AsylbLG der Begrenzung bedarf (I), ist zulässig 

(II). Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts für die Entscheidung über die Vor-

lage ist gegeben (III). Soweit es für das Ausgangsverfahren entscheidungserheblich ist, ist 

die Vorlagefrage zugleich auf die Vorschrift des § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. auszuweiten (IV).  

  

Die Vorlage bedarf der Begrenzung.  

1. Da das Normenkontrollverfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG einen – wenn auch dem Bun-

desverfassungsgericht zur Entscheidung zugewiesenen – Teil des einheitlichen Ausgangs-

rechtsstreits darstellt, können grundsätzlich nur solche Rechtsvorschriften zur verfassungs-

gerichtlichen Prüfung und Entscheidung gestellt werden, denen im Ausgangsverfahren 

rechtliche Bedeutung zukommt (vgl. BVerfGE 117, 272 <291>; 153, 310 <330 Rn. 47> 

– Knorpelfleisch, jeweils m.w.N.>). Die verfassungsrechtliche Prüfung im Normenkontroll-

verfahren ist dabei grundsätzlich auf die entscheidungserheblichen Teile der vorgelegten 

Normen zu beschränken (vgl. BVerfGE 108, 186 <210>; 150, 204 <228 Rn. 72>). Das Bun-

desverfassungsgericht prüft im Rahmen der konkreten Normenkontrolle eine Regelung 

nur insoweit am Maßstab der Grundrechte, als die Kläger des Ausgangsverfahrens hiervon 

betroffen sind und eine Grundrechtsverletzung in Betracht kommt (vgl. BVerfGE 125, 175 

<219>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 23. Juli 2025 - 2 BvL 19/14 -, Rn. 64  

– Mindestgewinnbesteuerung). Eine Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG ist einzuschränken, 

wenn das vorlegende Gericht sie insoweit zu weit gefasst hat (vgl. BVerfGE 76, 130 <138>; 

139, 285 <297 Rn. 38>; 141, 82 <95 f. Rn. 40>). Insbesondere mit Rücksicht auf die Befrie-

dungsfunktion des Normenkontrollverfahrens kann das Bundesverfassungsgericht die Vor-

lagefrage aber auch über den im Ausgangsverfahren streitigen Zeitraum hinaus erstrecken 

(vgl. BVerfGE 132, 302 <316 Rn. 39>; 135, 1 <12 Rn. 34>; 139, 285 <298 f. Rn. 41>). 

2. Hiernach unterliegen die von dem Landessozialgericht vorgelegten Vorschriften in § 3 

Abs. 2 Sätze 1 und 2, § 3 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit Abs. 1 Sätze 5 und 8 AsylbLG a.F. in 

der zuletzt auf das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015 und das 

Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 zurückgehenden, 

seit dem 17. März 2016 geltenden Fassung (vgl. oben Rn. 40 ff.) nicht umfassend der ver-

fassungsrechtlichen Prüfung, sondern nur, soweit sie die Leistungshöhe in den Bedarfsstu-

fen 1 und 5 regeln (a), und lediglich beschränkt auf den Zeitraum vom 1. September 2018 

bis zum 20. August 2019 (b). 
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a) Die von dem Landessozialgericht vorgelegten Vorschriften unterliegen nur im Hinblick 

auf die Teilregelungen in § 3 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nrn. 1, 5, § 3 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung 

mit Abs. 1 Satz 5, Satz 8 Nrn. 1, 5 AsylbLG a.F., welche die Bedarfsstufen 1 und 5 betreffen, 

der verfassungsrechtlichen Prüfung. Denn für die im Ausgangsverfahren zu treffende fach-

gerichtliche Entscheidung kommt es nur in diesem Umfang auf die Gültigkeit der vorgeleg-

ten Vorschriften an, weil die Klägerin zu 1) im Monat September 2018 Leistungen nach der 

Bedarfsstufe 1 und der Kläger zu 2) Leistungen nach der Bedarfsstufe 5 erhielt (vgl. ent-

sprechend BVerfGE 116, 96 <120>). Dementsprechend verhält sich auch das Landessozial-

gericht in den Gründen des Beschlusses allein zur Leistungshöhe in den Bedarfsstufen 1 

und 5 inhaltlich näher. 

b) In zeitlicher Hinsicht unterliegen die vorgelegten Vorschriften nicht in der gesamten, 

vom 17. März 2016 bis zum 31. August 2019 reichenden Geltungszeit der verfassungsrecht-

lichen Prüfung, sondern allein im Hinblick auf den Zeitraum vom 1. September 2018 bis 

zum 20. August 2019. Für den Monat September 2018 ist die Gültigkeit der vorgelegten 

Vorschriften im Ausgangsverfahren unmittelbar streitgegenständlich. Für eine verfas-

sungsrechtliche Prüfung darüber hinaus auch für die Zeit bis zum 20. August 2019 spricht 

die Befriedungsfunktion der Normenkontrolle, denn während dieses Zeitraums hatte der 

im Ausgangsverfahren entscheidungserhebliche Normenbestand des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes unverändert Geltung. Erst zum 21. August 2019 wurde zunächst die Warte-

frist des § 2 Abs. 1 AsylbLG auf 18 Monate verlängert, bevor zum 1. September 2019 im Üb-

rigen auch die neu gefassten §§ 3, 3a AsylbLG in Kraft traten. Eine Prüfung für die Zeit auch 

vor September 2018 erscheint dagegen unzweckmäßig, weil insbesondere auch die Frage 

aufgeworfen ist, ob der Gesetzgeber seine Pflicht zur Aktualisierung der Leistungsbeträge 

verletzt hat, darüber im Ausgangsverfahren für frühere, vor September 2018 liegende Zeit-

räume aber nicht zu entscheiden war. 

  

Die Vorlage mit diesem Inhalt ist zulässig. 

1. Nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 GG hat ein Gericht das Verfahren auszusetzen und die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn es ein Gesetz, auf dessen 

Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig hält. Gemäß § 80 Abs. 2 

Satz 1 BVerfGG muss das vorlegende Gericht angeben, inwiefern seine Entscheidung von 

der Gültigkeit der Rechtsvorschrift abhängt und mit welcher übergeordneten Rechtsnorm 

die Vorschrift nach seiner Auffassung unvereinbar ist. 

Statthafter Gegenstand einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG ist ein formelles nach 

Inkrafttreten des Grundgesetzes verkündetes Gesetz im Sinne einer Rechtsnorm oder eines 

eigenständigen Tatbestandsmerkmals einer solchen Norm (vgl. BVerfGE 8, 274 <294 f.>; 
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17, 155 <162>; 97, 117 <122 f.>; 114, 303 <310>; 170, 293 <324 Rn. 66> – Krankenhaus-

vorbehalt m.w.N.). 

Die Begründung der Vorlageentscheidung muss mit hinreichender Deutlichkeit erkennen 

lassen, dass und weshalb das vorlegende Gericht im Fall der Gültigkeit der für verfassungs-

widrig gehaltenen Rechtsvorschrift zu einem anderen Ergebnis käme als im Fall ihrer Un-

gültigkeit (vgl. BVerfGE 153, 310 <333 Rn. 55> m.w.N.; 161, 163 <245 Rn. 216> – Erzie-

hungsaufwand im Beitragsrecht der Sozialversicherung; 167, 163 <188 Rn. 53> – Conter-

gan II; 170, 293 <324 f. Rn. 67>; stRspr). Das vorlegende Gericht muss den Sachverhalt dar-

stellen, sich mit der fachrechtlichen Rechtslage auseinandersetzen, seine insoweit ein-

schlägige Rechtsprechung darlegen und die in der Rechtsprechung und Literatur entwi-

ckelten Rechtsauffassungen berücksichtigen, die für die Auslegung der vorgelegten 

Rechtsvorschrift von Bedeutung sind (vgl. BVerfGE 159, 183 <205 Rn. 54> – Festsetzungs-

verjährung bei Erschließungsbeiträgen; 161, 163 <245 Rn. 216>; 170, 293 <325 Rn. 68>). 

Es ist jedoch nicht verpflichtet, auf jede denkbare Rechtsauffassung einzugehen (vgl.  

BVerfGE 159, 183 <205 Rn. 54>; 170, 293 <325 Rn. 68>). Ferner muss das vorlegende Ge-

richt unter Ausschöpfung der ihm verfügbaren prozessualen Mittel den Sachverhalt so weit 

aufklären, dass die Entscheidungserheblichkeit der Gültigkeit der vorgelegten Rechtsvor-

schrift für das Ausgangsverfahren feststeht (vgl. BVerfGE 64, 251 <254>; 79, 256 <265>; 

142, 313 <333 f. Rn. 59>; 170, 293 <325 Rn. 68>). 

Es reicht für die Entscheidungserheblichkeit aus, dass die im Fall eines Verstoßes gegen 

das Grundgesetz zu erwartende Erklärung der Norm für verfassungswidrig für den Be-

troffenen die Chance offenhält, eine die vermisste Ausgestaltung einbeziehende Regelung 

durch den Gesetzgeber zu erreichen (vgl. BVerfGE 142, 313 <332 Rn. 55>; 170, 293 <325 

Rn. 69> m.w.N.). Dass lediglich die Feststellung der Unvereinbarkeit der Normen mit dem 

Grundgesetz und für einen gewissen Zeitraum möglicherweise auch die Anordnung ihrer 

vorübergehenden weiteren Anwendbarkeit durch das Bundesverfassungsgericht zu erwar-

ten sind, steht der Entscheidungserheblichkeit nicht entgegen (vgl. BVerfGE 148, 147 <178 

Rn. 79> m.w.N.; 161, 163 <246 Rn. 217>; 170, 293 <325 f. Rn. 69>). 

Die Entscheidungserheblichkeit muss im Zeitpunkt der Entscheidung durch das Bundes-

verfassungsgericht grundsätzlich noch gegeben sein (vgl. BVerfGE 149, 1 <10 f. Rn. 21> 

m.w.N.). Dass die beanstandete Rechtsvorschrift zwischenzeitlich außer Kraft getreten ist, 

steht der Zulässigkeit der Vorlage aber jedenfalls dann nicht entgegen, wenn sie weiterhin 

entscheidungserheblich für das Ausgangsverfahren ist (vgl. BVerfGE 47, 46 <64>; 123, 1 

<14>).  

Das vorlegende Gericht muss von der Verfassungswidrigkeit der zur Prüfung gestellten 

Norm überzeugt sein und die für seine Überzeugung maßgeblichen Erwägungen nachvoll-

ziehbar darlegen. Der Vorlagebeschluss muss hierzu den verfassungsrechtlichen 
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Prüfungsmaßstab angeben und sich mit der Rechtslage auseinandersetzen, insbesondere 

auch mit der maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 

138, 1 <13 f. Rn. 37> m.w.N.; 167, 163 <188 Rn. 54>; 170, 293 <326 Rn. 71>). Insbesondere 

kann es erforderlich sein, die Gründe zu erörtern, die im Gesetzgebungsverfahren als für 

die gesetzgeberische Entscheidung maßgebend genannt worden sind (vgl. BVerfGE 86, 71 

<78> m.w.N.). 

Zudem muss das vorlegende Gericht die Möglichkeit einer verfassungskonformen Ausle-

gung erörtern (vgl. BVerfGE 85, 329 <333 f.>; 86, 71 <77>; 124, 251 <262>) und vertretbar 

begründen, dass es diese nicht für möglich hält (vgl. BVerfGE 121, 108 <117> m.w.N.; 167, 

163 <188 Rn. 55>; 170, 293 <326 f. Rn. 72>). 

2. Diesen Anforderungen genügt die Vorlage im Hinblick auf die zur Prüfung stehenden 

Regelungen in § 3 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nrn. 1, 5, § 3 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit Abs. 1 

Satz 5, Satz 8 Nrn. 1, 5 AsylbLG a.F. 

a) Es liegt ein tauglicher Vorlagegegenstand vor. Das Landessozialgericht hält Normen 

eines formellen nachkonstitutionellen Gesetzes für verfassungswidrig.  

Dies gilt auch, soweit das Landessozialgericht die „unterbliebene Neufestsetzung“ und 

„unterlassene Aktualisierung“ der Leistungen für verfassungswidrig erachtet. Denn es be-

mängelt damit kein schlichtes gesetzgeberisches Unterlassen, das nicht Gegenstand einer 

konkreten Normenkontrolle sein kann (vgl. BVerfGE 170, 293 <324 Rn. 66>), sondern wen-

det sich gegen die bereits existenten Regelungen, die nach seiner Auffassung im Wider-

spruch zu den Anforderungen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Ge-

währleistung des menschenwürdigen Existenzminimums nicht aktualisiert worden seien. 

Im Falle fehlender Aktualisierung kann die bereits existente Norm Gegenstand einer Rich-

tervorlage sein (vgl. BVerfGE 125, 175 <224>; 132, 134 <151 f. Rn. 43, 158 Rn. 58 ff.>). 

Entsprechendes gilt, soweit das Landessozialgericht in dem Tenor des Vorlage- 

beschlusses weiterhin die „Bekanntmachung […] des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales vom 26. Oktober 2015 (BGBl I S. 1793)“ (vgl. oben Rn. 32) aufführt. Das Landesso-

zialgericht hat hierdurch nicht die Fortschreibungsbekanntmachung selbst zum Gegen-

stand der allein Parlamentsgesetzen vorbehaltenen konkreten Normenkontrolle gemacht. 

Die Fortschreibungsbekanntmachung hat Bedeutung für das Normenkontrollverfahren al-

lein insoweit, als bei der verfassungsrechtlichen Bewertung der formell-gesetzlichen Re-

gelungen nicht unbeachtet bleiben kann, wenn der Gesetzgeber im Rahmen der ihm von 

der Verfassung gezogenen Grenzen die Festlegung der Leistungssätze teilweise der Exeku-

tive überantwortet und die Exekutive dabei ihrerseits die gesetzlichen Anforderungen an 

die Leistungsbemessung beachtet (vgl. in diesem Sinne BVerfGE 137, 34 <70 f. Rn. 69 ff., 

77 Rn. 86, 101 Rn. 142>). 
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b) Das Landessozialgericht hat seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit der 

Vorschriften hinreichend dargelegt. Es hat begründet, warum die Nichtberücksichtigung 

von Posten der EVS-Abteilungen 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur) und 10 (Bildung) aus der 

Berechnung der Grundleistungssätze nach seiner Überzeugung gegen verfassungsrechtli-

che Vorgaben verstößt. Es hat ebenfalls nachvollziehbar unter Heranziehung der existie-

renden verfassungsrechtlichen Maßstäbe seine Auffassung dargelegt, warum es mit ver-

fassungsrechtlichen Vorgaben nicht zu vereinbaren sei, dass die Höhe der Grundleistungen 

in der Zeit bis zum 31. August 2019 nicht mehr aktualisiert worden sei. Ob auch die übrigen 

Ausführungen des Landessozialgerichts den Anforderungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG 

genügen, kann dahinstehen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat die vorgelegte Norm 

unter allen in Betracht kommenden verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, 

wenn die Richtervorlage zumindest unter einem Gesichtspunkt zulässig ist (vgl. BVerfGE 

26, 44 <58>; 170, 247 <269 f. Rn. 59> – PolG NRW – Observation; stRspr). 

c) Das Landessozialgericht hat weiterhin auch die Entscheidungserheblichkeit dieser ver-

fassungsrechtlichen Fragen dargelegt. Aus den Gründen des Vorlagebeschlusses geht her-

vor, dass sich die verfassungsrechtliche Beurteilung der zur Kontrolle gestellten Normen 

auf den Umfang der Begründetheit der Klage auswirkt, unabhängig davon, in welcher 

Höhe als Kosten der Unterkunft gewährte Stromkosten auf die Grundleistungen anzurech-

nen sein sollten. Es folgt daraus nachvollziehbar, dass sich in jedem Falle die nach Anwen-

dung allein des Fachrechts ergebende Verteilung von Obsiegen und Unterliegen ver-

schiebt, sollten die vorgelegten Normen mit verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht zu ver-

einbaren sein. 

d) Das Landessozialgericht hat ebenfalls ausreichend dargelegt, warum es eine verfas-

sungskonforme Auslegung der zur Überprüfung gestellten Vorschriften nicht für möglich 

hält. 

 

Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts ist gegeben. Insbesondere ist seine 

Prüfungskompetenz nicht unter dem Gesichtspunkt der unionsrechtlichen Determinierung 

eingeschränkt. 

1. Das Bundesverfassungsgericht ist für die Überprüfung einer vorgelegten Regelung 

nach Maßgabe der Grundrechte zuständig, wenn die zu überprüfende Regelung jedenfalls 

nicht vollständig unionsrechtlich determiniert ist (vgl. BVerfGE 152, 152 <168 Rn. 39>  

– Recht auf Vergessen I; BVerfGE 158, 1 <23 ff. Rn. 36 ff.> – Ökotox-Daten; BVerfGE 163, 254 

<275 Rn. 48>). Hingegen kommt es für die Zulässigkeit der Vorlage nicht darauf an, dass 

einschlägiges Unionsrecht auf die Beteiligten des Ausgangsverfahrens gar nicht erst An-

wendung findet (BVerfGE 163, 254 <275 Rn. 48> m.w.N.). 
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2. Die für die Bemessung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz maß-

geblichen, im Zeitraum von September 2018 bis zum 20. August 2019 unverändert gelten-

den Vorschriften des Unionsrechts determinieren Asylbewerberleistungen nicht vollstän-

dig. 

a) Die Regelungen über die Höhe der Grundleistungen in § 3 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nrn. 1, 5, 

§ 3 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 5, Satz 8 Nrn. 1, 5 AsylbLG a.F. waren weder 

durch Art. 17 noch durch Art. 23 Abs. 1 der AufnahmeRL vollständig determiniert; die dorti-

gen Bestimmungen lassen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union jedenfalls einen 

gewissen Gestaltungsspielraum (vgl. BVerfGE 163, 254 <275 f. Rn. 49>).  

b) Auch die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur 

Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl L 348/98; RückführungsRL) 

enthält für die Mitgliedstaaten keine verbindlichen Vorgaben, durch welche der Inhalt der 

§ 3 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nrn. 1, 5, § 3 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 5, Satz 8 

Nrn. 1, 5 AsylbLG a.F. vollständig vorgegeben gewesen wäre (vgl. BVerfGE 163, 254 <276 

Rn. 50>). 

  

Die verfassungsrechtliche Prüfung ist auf die Vorschrift des § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. auszu-

weiten, soweit diese für das Ausgangsverfahren entscheidungserheblich ist. 

1. Insbesondere mit Rücksicht auf die Befriedungsfunktion der Normenkontrollentschei-

dung, die in begrenztem Umfang auch der konkreten Normenkontrolle eine objektive Kon-

trollfunktion verleiht (vgl. BVerfGE 121, 241 <253> m.w.N.; 145, 1 <7 Rn. 15>; 149, 382 

<390 Rn. 13>; 170, 247 <270 Rn. 61>), kann das Bundesverfassungsgericht die Vorlage-

frage unter anderem auf solche Regelungen oder Normteile ausweiten, die in engem Zu-

sammenhang zu dem von dem vorlegenden Gericht beanstandeten Normkomplex stehen 

(vgl. BVerfGE 139, 285 <297 Rn. 38> m.w.N.; 149, 1 <14 Rn. 30> m.w.N.; 170, 247 <270 f. 

Rn. 61>). Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn der Gesamtzusammenhang des Vorla-

gebeschlusses ergibt, dass das vorlegende Gericht noch andere Fragen als die ausdrücklich 

angesprochenen erwogen hat und als erheblich ansieht – insbesondere dann, wenn die 

Vorlagefrage anderenfalls einer sinnvollen Prüfung nicht zugänglich wäre –, oder wenn 

sich ein enger innerer Zusammenhang zwischen der entscheidungserheblichen Problema-

tik und einer anderen Frage ergibt, so dass diese gegebenenfalls sogar auch als zur Prüfung 

vorgelegt angesehen werden muss (BVerfGE 170, 247 <270 f. Rn. 61> m.w.N.).  

2. § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. steht in einem derart engen Zusammenhang mit § 3 Abs. 2 Satz 1, 

Satz 2 Nrn. 1, 5, § 3 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 5, Satz 8 Nrn. 1, 5 AsylbLG 

a.F., dass diese Norm einzubeziehen ist. Indem § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. vorgibt, ab welchem 
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Zeitpunkt Anspruch auf Analogleistungen besteht, legt die Norm auch die Dauer des voran-

gehenden Grundleistungsbezugs fest. Zwischen der Bemessung dieser Dauer und den Re-

gelungen über die Höhe der Grundleistungen besteht darüber hinaus auch ein materieller 

Konnex. Ausgangspunkt des Gesetzgebers ist, dass während der ersten Zeit des Aufenthalts 

in Deutschland die Aufenthaltsperspektive noch ungewiss sei (vgl. BTDrucks 18/2592, 

S. 19). Damit leistungsberechtigte Personen in verfassungsmäßiger Weise auf Grundleis-

tungen verwiesen werden können, ist es deshalb nicht lediglich Voraussetzung, dass die 

Grundleistungssätze in ihrer Höhe tragfähig kalkuliert sind. Der Gesetzgeber muss auch 

den Zeitraum in tragfähiger Weise bestimmen, während dessen noch von einem nur  

vorübergehenden Aufenthalt ausgegangen werden kann (vgl. auch BVerfGE 132, 134 <164 

Rn. 74>). 

3. Eine Ausweitung der Vorlagefrage auf § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. ist jedoch nur in dem Um-

fang notwendig, in dem die Anwendung der Vorschrift für die Entscheidung des Ausgangs-

verfahrens von Bedeutung ist (vgl. BVerfGE 36, 41 <44>; 66, 84 <92 f.>). 

a) Da die Kläger des Ausgangsverfahrens im Monat September 2018 Inhaber von Duldun-

gen nach § 60a AufenthG waren, kommt es für das Ausgangsverfahren insoweit allein da-

rauf an, inwieweit für geduldete Personen (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 AsylbLG) eine 15-monatige War-

tefrist geregelt werden konnte. Ob für die anderen der in § 1 Abs. 1 AsylbLG aufgeführten 

Leistungsberechtigten Entsprechendes gilt, ist für das Ausgangsverfahren ohne Bedeu-

tung. Innerhalb der Gruppe der Duldungsinhaber sind weiterhin mangels Entscheidungs-

erheblichkeit für das Ausgangsverfahren die Inhaber einer Ausbildungsduldung (vgl. im 

Zeitraum von September 2018 bis zum 20. August 2019: § 60a Abs. 2 Sätze 4 bis 12  

AufenthG in der vom 6. August 2016 bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung des 

Integrationsgesetzes vom 31. Juli 2016 <BGBl I S. 1939>) von der verfassungsrechtlichen 

Betrachtung auszunehmen. Die Ausbildungsduldung ist als besonderer Unterfall der Dul-

dung ausgestaltet. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ist sie für die gesamte 

im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der Berufsausbildung zu erteilen. Im Ausgangs-

verfahren nicht entscheidungserheblich und daher ebenfalls nicht einzubeziehen sind 

schließlich die in § 2 Abs. 1 Halbsatz 2 AsylbLG a.F. geregelten Fälle der missbräuchlichen 

Beeinflussung der Aufenthaltsdauer. 

b) Keiner Prüfung bedarf § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. zudem, soweit dort auch für die Inan-

spruchnahme von Gesundheitsleistungen in entsprechender Anwendung der §§ 47 bis 52 

SGB XII (vgl. Filges, in: jurisPK-SGB XII, 4. Aufl. 2024, § 2 AsylbLG Rn. 308) die 15-monatige 

Wartefrist angeordnet ist und Leistungsberechtigte bis dahin auf Leistungen in dem in  

§§ 4, 6 AsylbLG bezeichneten Umfang verwiesen sind. Im Ausgangsverfahren wird allein 

über die Höhe der den Klägern zustehenden laufenden Leistungen zur Sicherung des Le-

bensunterhalts gestritten. Entsprechendes gilt, soweit aus § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. im Zusam-

menspiel mit § 264 Abs. 2 Satz 1 SGB V folgt, dass die in der Praxis im Vordergrund stehende 
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(vgl. § 48 Satz 2 SGB XII sowie Krauß, in: Siefert, AsylbLG, 3. Aufl. 2025, § 2 Rn. 78) Über-

nahme der Krankenbehandlung durch die Krankenkassen erst durch Bezug von Analogleis-

tungen ausgelöst wird, der seinerseits an den Ablauf der Wartefrist geknüpft ist.  

  

Die zur Überprüfung stehenden Regelungen, bei deren Prüfung der Senat nicht auf die 

von dem Landessozialgericht gerügten Aspekte beschränkt ist (I), verletzen nur teilweise 

das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum aus Art. 1 Abs. 1 in Verbin-

dung mit Art. 20 Abs. 1 GG. Gemessen an den dazu heranzuziehenden Maßstäben (II) stehen 

§ 3 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nrn. 1, 5, § 3 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 5, Satz 8 

Nrn. 1, 5 AsylbLG a.F. überwiegend mit den Anforderungen aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung 

mit Art. 20 Abs. 1 GG an die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums 

in Einklang. Die Leistungen waren nicht evident zu niedrig bemessen. Die Art und Weise, 

wie der Gesetzgeber die Leistungssätze aus den Ergebnissen der Einkommens- und Ver-

brauchsstichprobe (EVS) 2008 abgeleitet hatte, ist dem Grunde nach tragfähig begründbar. 

Insoweit ist auch die Festlegung der Bezugsdauer von Grundleistungen auf 15 Monate (§ 2 

Abs. 1 Halbsatz 1 AsylbLG a.F.) im Umfang der Überprüfung verfassungsrechtlich nicht zu 

beanstanden. Auch die auf Grundlage der EVS 2008 ermittelte konkrete Leistungshöhe, wie 

sie zuletzt seit dem 17. März 2016 galt, ist in den Bedarfsstufen 1 und 5 tragfähig begründ-

bar. Ab September 2018 beruhten die Leistungen allerdings nicht mehr auf einer hinrei-

chend aktuellen Datengrundlage. Die verfassungsrechtlichen Anforderungen waren 

dadurch in der Gesamtschau nicht mehr gewahrt (zu allem III). 

  

Die zulässigerweise zur Prüfung gestellten Regelungen prüft das Bundesverfassungsge-

richt unter allen in Betracht kommenden verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten, unab-

hängig davon, ob sie im Vorlagebeschluss angesprochen worden sind oder nicht (vgl.  

BVerfGE 26, 44 <58>; 90, 145 <168>; 93, 121 <133>; 170, 247 <269 f. Rn. 59>). 

  

Maßgeblich ist das Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG auf 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, wie es in einer Reihe von 

Entscheidungen des Gerichts wie folgt entwickelt wurde: 

1. Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins not-

wendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus seiner Erwerbstätigkeit, noch 

aus eigenem Vermögen noch durch Zuwendungen Dritter erhalten kann, ist der Staat im 

Rahmen seines Auftrages zum Schutz der Menschenwürde und in Ausfüllung seines sozial-

staatlichen Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die materiellen 

114 

115 

116 

117 



41/72 

Voraussetzungen dafür hilfebedürftigen Menschen zur Verfügung stehen. Dieser objekti-

ven Verpflichtung aus Art. 1 Abs. 1 GG korrespondiert ein Leistungsanspruch des Grund-

rechtsträgers, da das Grundrecht die Würde jedes individuellen Menschen schützt und sie 

in solchen Notlagen nur durch materielle Unterstützung gesichert werden kann (BVerfGE 

125, 175 <222 f.> m.w.N.; ebenso BVerfGE 132, 134 <159 Rn. 63>; vgl. auch BVerfGE 137, 

34 <72 Rn. 74>; 142, 353 <371 f. Rn. 39>; 152, 68 <114 Rn. 120> – Sanktionen im Sozial-

recht; 163, 254 <277 Rn. 53>). Verfassungsrechtlich ist entscheidend, dass Sozialleistun-

gen fortlaufend realitätsgerecht bemessen werden und damit tatsächlich für eine men-

schenwürdige Existenz Sorge getragen wird (vgl. BVerfGE 125, 175 <225>; 132, 134 <162 

Rn. 69, 163 Rn. 72>; 137, 34 <73 Rn. 77, 74 Rn. 79>; 142, 353 <370 ff. Rn. 36, 38, 43>; 163, 

254 <277 Rn. 53>). 

Der unmittelbar verfassungsrechtliche Leistungsanspruch auf Gewährleistung eines 

menschenwürdigen Existenzminimums erstreckt sich nur auf diejenigen Mittel, die zur Auf-

rechterhaltung eines menschenwürdigen Daseins unbedingt erforderlich sind  

(BVerfGE 125, 175 <223>; 132, 134 <160 Rn. 64>; 142, 353 <370 Rn. 37>; 163, 254 <277 f. 

Rn. 54>). Das Grundrecht bedarf der Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den 

Gesetzgeber, der die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand 

des Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen im Hinblick auf die konkre-

ten Bedarfe der Betroffenen auszurichten hat (vgl. BVerfGE 125, 175 <222>; 132, 134 <159 

Rn. 62>; 163, 254 <278 Rn. 54>). Der Gesetzgeber muss bei der Ausgestaltung der Leistun-

gen zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums die entsprechenden Bedarfe 

der Hilfebedürftigen zeit- und realitätsgerecht erfassen (BVerfGE 125, 175 <224>; 137, 34 

<72 f. Rn. 76>). Der existenznotwendige Bedarf der Leistungsberechtigten muss stets ge-

deckt sein (vgl. BVerfGE 125, 175 <224>; 132, 134 <160 Rn. 65>; 163, 254 <278 Rn. 54>). 

Das Ergebnis der Bedarfsermittlung ist fortwährend zu überprüfen und weiter zu entwi-

ckeln, weil der elementare Lebensbedarf eines Menschen grundsätzlich nur in dem Augen-

blick befriedigt werden kann, in dem er besteht (BVerfGE 125, 175 <225>; vgl. BVerfGE 132, 

134 <163 Rn. 72>; 137, 34 <74 Rn. 79>). 

2. Dem Gesetzgeber kommt bei der Erfüllung seiner aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit 

dem Sozialstaatsprinzip folgenden Verpflichtung ein Einschätzungs-, Wertungs- und Ge-

staltungsspielraum zu, der sich insbesondere auf Art und Höhe der Leistungen erstreckt. 

Ihm obliegt es, den Leistungsanspruch in Tatbestand und Rechtsfolge zu konkretisieren. Ob 

er das Existenzminimum durch Geld-, Sach- oder Dienstleistungen sichert, bleibt grund-

sätzlich ihm überlassen (vgl. BVerfGE 125, 175 <224>; 132, 134 <161 Rn. 67>; 137, 34 <72 

Rn. 74>; 163, 254 <278 Rn. 55>). Er hat einen Spielraum bei der Beurteilung der tatsächli-

chen Verhältnisse ebenso wie bei der wertenden Einschätzung des notwendigen Bedarfs, 

muss seine Entscheidung jedoch an den konkreten Bedarfen der Hilfebedürftigen ausrich-

ten (vgl. BVerfGE 125, 175 <222, 224 f.>; 132, 134 <159 ff. Rn. 62, 67>; 137, 34 <72 ff. 

Rn. 74, 76, 78>; 142, 353 <370 Rn. 38>; 152, 68 <114 Rn. 121>; 163, 254 <278 Rn. 55>). 
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Dieser Spielraum ist enger, soweit der Gesetzgeber das zur Sicherung der physischen Exis-

tenz eines Menschen Notwendige konkretisiert, und weiter, wo es um Art und Umfang der 

Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geht (vgl. BVerfGE 125, 175 <222, 

224 f.>; 132, 134 <161 Rn. 67>). Dies trägt der höheren Wandelbarkeit der soziokulturellen 

Lebensbedingungen Rechnung, relativiert aber nicht den einheitlichen Schutz. Die Anfor-

derungen des Grundgesetzes, tatsächlich für eine menschenwürdige Existenz Sorge zu tra-

gen, dürfen im Ergebnis nicht verfehlt werden (vgl. BVerfGE 152, 68 <115 Rn. 121>; 163, 

254 <278 Rn. 55>; stRspr). 

Das Grundgesetz schreibt keine bestimmte Methode vor, wodurch der dem Gesetzgeber 

zustehende Spielraum begrenzt würde. Es kommt dem Gesetzgeber zu, die Methode zur 

Ermittlung der Bedarfe und zur Berechnung der Leistungen zur Sicherung einer menschen-

würdigen Existenz im Rahmen der Tauglichkeit und Sachgerechtigkeit selbst auszuwählen 

(vgl. BVerfGE 125, 175 <225>; 137, 34 <74 Rn. 78>). Die getroffene Entscheidung verändert 

allerdings nicht die grundrechtlichen Maßstäbe. Werden hinsichtlich bestimmter Perso-

nengruppen unterschiedliche Methoden zugrunde gelegt, muss dies sachlich zu rechtferti-

gen sein (vgl. BVerfGE 125, 175 <225>; 132, 134 <163 Rn. 71>; 137, 34 <74 Rn. 78>). 

Soweit der Gesetzgeber bei der Festlegung des menschenwürdigen Existenzminimums 

die Besonderheiten bestimmter Bedarfslagen berücksichtigt, darf er bei der konkreten Aus-

gestaltung existenzsichernder Leistungen insbesondere nicht pauschal nach dem Aufent-

haltsstatus differenzieren. Eine Differenzierung nach dem Aufenthaltsstatus ausländischer 

Staatsangehöriger ist nur möglich, sofern dies dem tatsächlichen Bedarf gerade von Men-

schen, die diesen Aufenthaltsstatus haben, entspricht (vgl. BVerfGE 132, 134 <164 

Rn. 73 f.>; 163, 254 <278 f. Rn. 56>). Im Rahmen des ihm zustehenden Spielraums darf der 

Gesetzgeber dabei allerdings auch wertende Entscheidungen über Bedarfe treffen, soweit 

die Entscheidung nachvollziehbar und nicht unsachlich ist (vgl. BVerfGE 137, 34 <89 

Rn. 113>). Gesetzgeberische Wertungen können dabei auch an eine mit dem Aufenthalts-

status verbundene kurze Aufenthaltsdauer knüpfen, wenn sich dies plausibel begründen 

lässt. Der Gesetzgeber muss dann sicherstellen, dass er hinreichend zuverlässig tatsächlich 

nur diejenigen erfasst, die sich regelmäßig nur kurzfristig in Deutschland aufhalten. Dies 

lässt sich zu Beginn des Aufenthalts nur anhand einer Prognose beurteilen, die sich zwar 

nicht allein, aber auch am jeweiligen Aufenthaltsstatus bemisst. Dabei ist stets dessen Ein-

bindung in die tatsächlichen Verhältnisse zu berücksichtigen (vgl. BVerfGE 132, 134 <164 f. 

Rn. 75>). Ein durch einen Kurzaufenthalt geprägtes Existenzminimum ist unabhängig vom 

jeweiligen Aufenthaltsstatus und ohne Rücksicht auf die Berechtigung einer ursprünglich 

gegenteiligen Prognose jedenfalls dann nicht mehr gerechtfertigt, wenn der tatsächliche 

Aufenthalt die Spanne eines Kurzaufenthalts deutlich überschritten hat (BVerfGE 132, 134 

<165 Rn. 76>). Denn die in Art. 1 Abs. 1 GG garantierte Menschenwürde ist migrationspoli-

tisch nicht zu relativieren (vgl. BVerfGE 132, 134 <173 Rn. 95>; 163, 254 <279 Rn. 56>; 

vgl. auch BVerfGE 152, 68 <114 Rn. 120>). 
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3. Dem Spielraum des Gesetzgebers bei der Bemessung der staatlichen Leistungen zur 

Sicherung des Existenzminimums entspricht eine differenzierte Kontrolle durch das Bun-

desverfassungsgericht (vgl. BVerfGE 125, 175 <225>; 152, 68 <115 Rn. 122>; 163, 254 <279 

Rn. 57>).  

a) Das Bundesverfassungsgericht hat nicht die Aufgabe zu entscheiden, wie hoch ein An-

spruch auf Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums sein muss; es ist zudem nicht 

seine Aufgabe zu prüfen, ob der Gesetzgeber die gerechteste, zweckmäßigste und ver-

nünftigste Lösung zur Erfüllung seiner Aufgaben gewählt hat. Das Grundgesetz verpflichtet 

den Gesetzgeber nicht, durch Einbeziehung aller denkbaren Faktoren eine optimale Be-

stimmung des Existenzminimums vorzunehmen; darum zu ringen ist vielmehr Sache der 

Politik (BVerfGE 152, 68 <115 Rn. 122> m.w.N.; 163, 254 <279 Rn. 57>). 

b) Da das Grundgesetz selbst keine exakte Bezifferung des Anspruchs auf existenzsi-

chernde Leistungen vorgibt, beschränkt sich die materielle Kontrolle der Höhe von Sozial-

leistungen zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz zunächst darauf, ob die Leis-

tungen evident unzureichend sind (vgl. BVerfGE 125, 175 <225 f.>; 132, 134 <165 Rn. 78>; 

137, 34 <75 Rn. 81>; 163, 254 <279 Rn. 58>). Diese Kontrolle bezieht sich im Wege einer 

Gesamtschau auf die Höhe der Leistungen insgesamt und nicht auf einzelne Berechnungs-

elemente, die dazu dienen, diese Höhe zu bestimmen (BVerfGE 142, 353 <372 Rn. 41>; 

163, 254 <279 f. Rn. 58>). Evident unzureichend sind Sozialleistungen nur, wenn offen-

sichtlich ist, dass sie in der Gesamtsumme keinesfalls sicherstellen können, Hilfebedürfti-

gen in Deutschland ein Leben zu ermöglichen, das physisch, sozial und kulturell als men-

schenwürdig anzusehen ist (BVerfGE 137, 34 <75 Rn. 81>; 142, 353 <372 Rn. 41>; 163, 254 

<280 Rn. 58>). 

c) Sind Leistungen zur Sicherung der menschenwürdigen Existenz in der Gesamtschau 

nicht bereits evident unzureichend, so ist zu prüfen, ob sie nachvollziehbar und sachlich 

differenziert insgesamt tragfähig begründbar sind. Ist dies der Fall, stehen die Leistungen 

mit Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG in Einklang (vgl. BVerfGE 125, 175 

<225 f.>; 132, 134 <165 f. Rn. 79>; 137, 34 <74 f. Rn. 80, 75 Rn. 82>; 142, 353 <372 

Rn. 40 ff.>; 152, 68 <115 Rn. 122>; 163, 254 <280 Rn. 59>).  

aa) Die Leistungen müssen auf der Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger Be-

rechnungsverfahren im Ergebnis zu rechtfertigen sein (vgl. BVerfGE 137, 34 <75 Rn. 82>; 

142, 353 <372 Rn. 42>; 163, 254 <280 Rn. 59>). Auch ein politisch ausgehandelter Kom-

promiss darf bei existenzsichernden Leistungen nicht zu sachlich nicht begründbaren Er-

gebnissen führen. Schlicht gegriffene Zahlen genügen ebenso wenig wie Schätzungen ins 

Blaue hinein den verfassungsrechtlichen Anforderungen, wenn sie nicht wenigstens im Er-

gebnis nachvollzogen werden können (vgl. BVerfGE 125, 175 <237 f.>; 132, 134 <170 f. 

Rn. 90 f.>; 137, 34 <75 Rn. 83>; 163, 254 <280 Rn. 59>).  
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bb) Die Art und Höhe der Leistungen müssen sich mit einer Methode erklären lassen, nach 

der die erforderlichen Tatsachen im Wesentlichen vollständig und zutreffend ermittelt 

werden und nach der sich die Berechnungsschritte mit einem nachvollziehbaren Zahlen-

werk innerhalb dieses Verfahrens im Vertretbaren bewegen. Entscheidet sich der Gesetz-

geber für das Statistikmodell, ist er von Verfassungs wegen nicht gehindert, aus der Statis-

tik in Orientierung an dem Warenkorbmodell nachträglich einzelne Positionen wieder her-

auszunehmen, soweit er sicherstellt, dass das Existenzminimum gleichwohl gedeckt ist 

(vgl. BVerfGE 137, 34 <75 Rn. 84>).  

Berücksichtigt der Gesetzgeber in diesem Rahmen, also bei einer grundsätzlich gleichen 

Methode, aber Bedarfe für bestimmte Personengruppen nicht, die er ansonsten als exis-

tenznotwendig anerkannt hat, müssen die Gründe für diese Nichtberücksichtigung hinrei-

chend nachvollziehbar sein (vgl. für die Zugrundelegung unterschiedlicher Bedarfsermitt-

lungsmethoden für verschiedene Personengruppen Rn. 120).  

cc) Der Gesetzgeber kommt seiner Pflicht zur Aktualisierung von Leistungsbeträgen zur 

Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums nach, wenn er die Entwicklung der 

tatsächlichen Lebenshaltungskosten zur Deckung des existenznotwendigen Bedarfs durch 

regelmäßige Neuberechnungen und Fortschreibungen berücksichtigt (vgl. BVerfGE 125, 

175 <225>; 132, 134 <165 f. Rn. 79>; 137, 34 <76 Rn. 85>). Auf Änderungen der wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen wie auf Preissteigerungen oder auf die Erhöhung von Ver-

brauchsteuern muss zeitnah reagiert werden, um sicherzustellen, dass der aktuelle Bedarf 

gedeckt wird (BVerfGE 132, 134 <163 Rn. 72>; 137, 34 <76 Rn. 85>). 

4. Dabei verwehrt das Grundgesetz dem Gesetzgeber nicht, die Inanspruchnahme sozia-

ler Leistungen zur Sicherung der menschenwürdigen Existenz an den Nachranggrundsatz 

zu binden, also nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn Menschen ihre Existenz nicht vor-

rangig selbst sichern können (vgl. BVerfGE 125, 175 <222>; 142, 353 <371 Rn. 39>; 152, 68 

<116 Rn. 123>; 163, 254 <280 Rn. 60>; siehe auch BVerfGE 120, 125 <154 ff.>). Der Gesetz-

geber darf den Gedanken der Subsidiarität verfolgen, wonach vorhandene zumutbare 

Möglichkeiten der Eigenversorgung Vorrang vor staatlicher Fürsorge haben (vgl. BVerfGE 

152, 68 <116 Rn. 125>; 163, 254 <280 Rn. 60>). Auch der soziale Rechtsstaat ist darauf an-

gewiesen, dass Mittel der Allgemeinheit, die zur Hilfe für deren bedürftige Mitglieder be-

stimmt sind, nur in Fällen in Anspruch genommen werden, in denen wirkliche Bedürftigkeit 

vorliegt (BVerfGE 142, 353 <371 Rn. 39>; 163, 254 <280 f. Rn. 60>). Eine daran anknüp-

fende Schonung der begrenzten finanziellen Ressourcen des Staates sichert diesem künf-

tige Gestaltungsmacht gerade auch zur Verwirklichung des sozialen Staatsziels  

(BVerfGE 152, 68 <116 Rn. 124>; 163, 254 <281 Rn. 60>). Der Nachranggrundsatz kann 

etwa durch eine Pflicht zum vorrangigen Einsatz aktuell für Betroffene selbst verfügbarer 

Mittel aus Einkommen, Vermögen oder Zuwendungen Dritter zur Geltung gebracht werden 

(vgl. BVerfGE 142, 353 <371 Rn. 39>; 152, 68 <116 f. Rn. 126>; 163, 254 <281 Rn. 61>). Das 
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Grundgesetz steht auch einer Entscheidung des Gesetzgebers nicht entgegen, von denje-

nigen, die staatliche Leistungen der sozialen Sicherung in Anspruch nehmen, zu verlangen, 

an der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken oder die Bedürftig-

keit gar nicht erst eintreten zu lassen (BVerfGE 152, 68 <117 Rn. 126>; 163, 254 <281 

Rn. 62>). 

5. Andere Grundrechte als Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG vermögen für 

die Bemessung der Höhe der Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums im Sozial-

recht grundsätzlich keine weiteren Maßstäbe zu setzen (vgl. BVerfGE 125, 175 <227>; 142, 

353 <372 Rn. 43>; 163, 254 <282 Rn. 63>). Die Ausgestaltung der existenzsichernden Leis-

tungen im Übrigen muss jedoch auch den weiteren verfassungsrechtlichen Anforderungen 

genügen (vgl. BVerfGE 142, 353 <371 f. Rn. 39>; 152, 68 <120 Rn. 135>; 163, 254 <282 

Rn. 63>). 

6. Aus den in der Auslegung des Grundgesetzes zu berücksichtigenden Menschenrechten 

(vgl. BVerfGE 74, 358 <370>; stRspr; für das Sozialleistungsrecht BVerfGE 132, 134 <161 f. 

Rn. 68>) ergeben sich hier keine weiterreichenden Anforderungen als nach dem Grundge-

setz (vgl. BVerfGE 132, 134 <161 f. Rn. 68>; 134, 204 <229 Rn. 88>; 148, 267 <284 Rn. 42>; 

163, 254 <282 Rn. 64>). Die Anforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention 

gehen über die Anforderungen des Grundgesetzes ebenso wenig hinaus wie der Internati-

onale Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR; BGBl II 1973 S. 1569) 

und das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-

nierung (BGBl II 1969 S. 961) (vgl. BVerfGE 163, 254 <283 Rn. 66> m.w.N.). Entsprechendes 

gilt für das Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (Kinder-

rechtskonvention – KRK), das in Deutschland am 5. April 1992 in Kraft trat und seit dem 

15. Juli 2010 vorbehaltlos gilt (vgl. BGBl II 1992 S. 121; BGBl II 2011 S. 600). Dieses macht 

ebenfalls Vorgaben für die Ausgestaltung existenzsichernder Leistungen, indem Art. 3 KRK 

dazu verpflichtet, bei allen Regelungen das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen, 

während Art. 22 Abs. 1 KRK insbesondere für Kinder, die einen Flüchtlingsstatus nach nati-

onalem oder internationalem (Asyl-)Recht begehren, bestimmt, dass diese in der Aus-

übung ihrer Rechte nicht benachteiligt werden dürfen, und schließlich Art. 28 KRK ein Men-

schenrecht von Kindern auf Bildung statuiert (vgl. BVerfGE 132, 134 <162 Rn. 68>). 

  

Die in § 3 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nrn. 1, 5, § 3 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 5, 

Satz 8 Nrn. 1, 5 AsylbLG a.F. geregelte Höhe der Grundleistungen in den Bedarfsstufen 1 

und 5 war im Zeitraum von September 2018 bis zum 20. August 2019 im Ausgangspunkt 

mit diesen Vorgaben vereinbar. Die Leistungen waren nicht evident zu niedrig bemessen 

(1). Auch ist dem Grunde nach der Modus, anhand dessen der Gesetzgeber die Leistungs-

sätze aus den Ergebnissen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2008 abge-

leitet hat, tragfähig begründbar. Der Gesetzgeber durfte insbesondere mit der Begründung 
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eines voraussichtlich nur vorübergehenden Aufenthalts Bedarfe niedriger als die im Zwölf-

ten Buch Sozialgesetzbuch normierten Bedarfe bemessen. Insoweit ist auch § 2 Abs. 1 

AsylbLG a.F., der die Bezugsdauer von Grundleistungen auf 15 Monate festgelegt hat, im 

Umfang seiner Überprüfung (vgl. Rn. 82 ff.) mit verfassungsrechtlichen Vorgaben verein-

bar (2). Tragfähig begründbar ist sowohl in der Bedarfsstufe 1 als auch in der Bedarfsstufe 5 

weiterhin die von dem Gesetzgeber auf der Grundlage der EVS 2008 ermittelte konkrete 

Leistungshöhe, wie sie zuletzt seit dem 17. März 2016 galt (3). Allerdings beruhten die 

Leistungen in der Zeit ab September 2018 nicht mehr auf einer hinreichend aktuellen Da-

tengrundlage, weil der Gesetzgeber in der Zeit ab September 2018 nach wie vor nicht auf 

die EVS 2013 als Datengrundlage für die Leistungsbemessung zurückgegriffen hatte (4). 

Die verfassungsrechtlichen Vorgaben waren dadurch in der Gesamtschau nicht mehr ge-

wahrt (5). 

1. Die Höhe der Grundleistungen in den Bedarfsstufen 1 und 5 war in der Zeit von  

September 2018 bis zum 20. August 2019 nicht evident zu niedrig bemessen. Zwar bestan-

den in diesem Zeitraum betragsmäßig deutliche Unterschiede zwischen Analog- und 

Grundleistungen. Während die Analogleistungen in der Regelbedarfsstufe 1 gemäß § 2 der 

Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2018 vom 8. November 2017 (BGBl I 

S. 3767) bei 416 Euro und in der Regelbedarfsstufe 5 bei 296 Euro lagen, betrug die Höhe 

der Grundleistungen – sofern sie ausschließlich in Geld gewährt wurden – insgesamt 

354 Euro in der Bedarfsstufe 1 und 242 Euro in der Bedarfsstufe 5. Das liegt 14,9 % unter-

halb der in der Regelbedarfsstufe 1 beziehungsweise 18,24 % unterhalb der in der Regel-

bedarfsstufe 5 gewährten Leistungshöhe. Es ist jedoch nicht erkennbar, dass die gewähr-

ten Leistungen die physische Existenz des Menschen, die Möglichkeit zur Pflege zwischen-

menschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kultu-

rellen und politischen Leben (vgl. BVerfGE 125, 175 <223>) keinesfalls mehr sicherstellen 

konnten, zumal in den für die Höhe der Analogleistungen maßgeblichen Regelbedarfen 

nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch zusätzlich die Bedarfe für Hausrat enthalten 

waren, die bei Beziehern von Grundleistungen gesondert erbracht werden (vgl. Rn. 29). 

Im Übrigen wird eine evidente Unterversorgung weder vom vorlegenden Gericht noch von 

den Klägern des Ausgangsverfahrens geltend gemacht.  

2. Der Modus der Berechnung der Leistungshöhe anhand der Daten der EVS 2008 ist dem 

Grunde nach verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Gesetzgeber konnte die 

Grundleistungen auf der Grundlage der EVS berechnen (a). Es ist auch tragfähig begründ-

bar, dass der Gesetzgeber mit Blick auf die ungesicherte Bleibeperspektive der Leistungs-

berechtigten bei der Berechnung der Grundleistungen Ausgabenposten aus den Abteilun-

gen 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur) und 10 (Bildung) der EVS 2008 nicht berücksichtigt 

hat, obwohl diese in die Berechnung der Regelbedarfe nach dem Zwölften Buch Sozialge-

setzbuch Eingang gefunden haben (b). Weiter begegnet die Nichtberücksichtigung der  

Abteilung 5 (Hausrat) sowie einzelner Bedarfe der Abteilung 6 (Gesundheitspflege) und  
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– in der Bedarfsstufe 1 – des Ausgabenpostens für Personalausweise in der Abteilung 12  

(Andere Waren und Dienstleistungen) für die Höhe der Grundleistungen keinen Bedenken 

(c). Auch ist noch hinreichend nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber keine gruppenspezi-

fischen Mehrbedarfe für Leistungsberechtigte in der ersten Zeit ihres Aufenthalts in 

Deutschland berücksichtigt hat (d). Schließlich bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, 

dass die Leistungssätze infolge dieser Nichtberücksichtigungen von Bedarfen strukturell so 

beschaffen waren, dass sie die Sicherung einer menschenwürdigen Existenz nicht mehr er-

laubten, weil sie namentlich einen internen Ausgleich nicht mehr zuließen (e).  

a) Es ist tragfähig begründbar, dass der Gesetzgeber als Datengrundlage für die Bemes-

sung der Grundleistungen die für die Berechnung von Sozialhilfeleistungen und Leistun-

gen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch durchgeführte Sonderauswertung der EVS 

herangezogen und keine gesonderte Erhebung bei einer spezifisch auf die Empfänger von 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zugeschnittenen Referenzgruppe 

durchgeführt hat. Den ihm zustehenden Spielraum, welche Methode er der Bedarfsermitt-

lung zugrunde legt (s. oben Rn. 119 ff.), hat der Gesetzgeber nicht überschritten. Nach dem 

normativen Leitbild von Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG sind die für die 

Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz zu deckenden Bedarfe im Ausgangs-

punkt für alle in Deutschland lebenden Personen gleich (vgl. BVerfGE 163, 254 <279 

Rn. 56>). Vor diesem Hintergrund ist der Gesetzgeber im Grundsatz nicht verpflichtet, eine 

spezifisch auf Bezieher von Grundleistungen zugeschnittene Erhebung durchzuführen. Er 

darf an die Erhebungen anknüpfen, die für alle Menschen gleichermaßen ein Existenzmi-

nimum sichern sollen.  

b) Es begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass der Gesetzgeber – ausge-

hend von dieser für alle in Deutschland lebenden Menschen gleichermaßen erhobenen 

Bedarfssituation – für nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigte Perso-

nen aufgrund deren spezifischer Lebenssituation über die schon bei der Berechnung der 

Regelsätze des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch nicht berücksichtigten Ausgabeposten 

der EVS 2008 hinaus (vgl. oben Rn. 8) mit Wirkung ab dem 17. März 2016 auch einzelne 

Bedarfe der Abteilungen 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur) und 10 (Bildung) nicht bedarfs-

begründend berücksichtigt hat. Hinter der Nichtberücksichtigung dieser Bedarfe stehen je-

weils die wertenden Entscheidungen, dass diese Bedarfe bei Menschen mit noch ungesi-

cherter Aufenthaltsperspektive nicht als existenznotwendiger Grundbedarf anzuerkennen 

seien (aa). Diese wertenden Entscheidungen sind jeweils hinreichend nachvollziehbar. 

Denn ausgehend von der ihnen zugrundeliegenden Prämisse einer in den ersten 15 Mona-

ten des Aufenthalts noch ungesicherten Aufenthaltsperspektive sind die Gründe für die ge-

genüber dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch abweichende Bemessung des soziokultu-

rellen Existenzminimums hinreichend nachvollziehbar (bb). Ebenfalls begegnet die Prä-

misse einer in den ersten 15 Monaten des Aufenthalts noch ungesicherten Aufenthaltsper-

spektive, die ihren Niederschlag in der Bemessung der Wartefrist mit 15 Monaten in § 2 
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Abs. 1 AsylbLG a.F. gefunden hat, ihrerseits keinen verfassungsrechtlichen Bedenken; § 2 

Abs. 1 AsylbLG a.F. ist, soweit hier zur Überprüfung stehend, verfassungsgemäß (cc). 

aa) Die Zugrundelegung geringerer Bedarfe in den EVS-Abteilungen 9 (Freizeit, Unterhal-

tung, Kultur) und 10 (Bildung) ist allein Ergebnis einer wertenden Entscheidung des Ge-

setzgebers. Sie beruht nicht auf der Annahme, dass die Bezieher von Grundleistungen tat-

sächlich niedrigere Ausgaben haben. Der Gesetzgeber hat vielmehr die normative Ent-

scheidung getroffen, dass in den ersten 15 Monaten nach Einreise in Deutschland be-

stimmte (soziokulturelle) Bedarfe nicht zu berücksichtigen sind, weil der Aufenthalt noch 

nicht so verfestigt sei, dass dies erforderlich sei (vgl. mit dem Hinweis auf eine „wertende 

Einschätzung“ BTDrucks 18/7538, S. 20 ff.).  

bb) Dies ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Die wertende Setzung gruppenspezifi-

scher Minderbedarfe ist – bei hinreichender Nachvollziehbarkeit – als solche verfassungs-

rechtlich nicht zu beanstanden (1). Auch konkret die Zugrundelegung niedrigerer Bedarfe 

unter Annahme einer während der ersten 15 Monate des Aufenthalts noch unsicheren Auf-

enthaltsperspektive ist tragfähig begründbar (2). 

(1) Der Gesetzgeber ist im Rahmen seines Spielraums bei der Bemessung existenzsi-

chernder Leistungen (s. oben Rn. 119) nicht gehindert, gruppenspezifische Minderbedarfe 

allein aufgrund einer wertenden Entscheidung anzunehmen (Rn. 121). Berücksichtigt er in 

diesem Rahmen aber Bedarfe nicht, die er ansonsten als existenznotwendig anerkannt hat, 

müssen die Gründe für die Nichtberücksichtigung hinreichend nachvollziehbar sein 

(Rn. 128). Der Gesetzgeber unterschreitet hier die Höhe der Leistungen, die er in anderen 

Existenzsicherungssystemen (Zweites und Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch) für erforder-

lich angesehen hat, um eine menschenwürdige Existenz zu gewährleisten. Zudem muss 

der Gesetzgeber gegensteuern, wenn sich – empirisch belegbar – ergibt, dass die Lebens-

wirklichkeit entgegen der wertenden Bedarfsfestsetzung eine akute Bedarfsunterdeckung 

ergibt (in diesem Sinne auch BVerfGE 163, 254 <285 Rn. 71>). 

(2) Die wertende Zugrundelegung niedrigerer Bedarfe in den Abteilungen 9 und 10 ist 

unter Annahme einer während der ersten 15 Monate des Aufenthalts noch unsicheren Auf-

enthaltsperspektive tragfähig begründbar. Ausgehend von der Grundprämisse einer in der 

ersten Zeit des Aufenthalts noch ungesicherten Aufenthaltsperspektive (a) erweist sich die 

Nichtberücksichtigung der betroffenen Ausgabenposten als hinreichend sachlich begrün-

det und nachvollziehbar (b). 

(a) Die Nichtberücksichtigung der betroffenen Ausgabenposten basiert auf der Annahme, 

dass während der ersten 15 Monate in Deutschland eine noch ungesicherte Aufenthalts-

perspektive bestehe. Dies kommt bereits in der Gesetzentwurfsbegründung zum Ausdruck. 

Die Nichtberücksichtigung der betroffenen Positionen knüpfe in allen Fällen an die man-

gelnde Aufenthaltsverfestigung in den ersten 15 Monaten an. Die Einstufung als nicht 

138 

139 

140 

141 

142 



49/72 

bedarfsrelevant fuße auf der wertenden Einschätzung, dass die betreffenden Ausgaben 

nicht als existenznotwendiger Grundbedarf anzuerkennen seien, solange die Bleibeper-

spektive der Leistungsberechtigten ungesichert und deshalb von einem nur kurzfristigen 

Aufenthalt auszugehen sei. Erst mit einer längeren Verweildauer im Inland, die mit einer 

entsprechenden „Integrationstiefe“ beziehungsweise einer Einbindung in die Gesellschaft 

einhergehe, sollten diese Ausgaben – wie bei den Beziehern von Leistungen nach dem 

Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – als bedarfsrelevant anerkannt werden. Erst 

dann sei davon auszugehen, dass die mit den Regelbedarfen verbundene Budget- und An-

sparfunktion ihre volle Wirkung entfalten könne. Hiervon sei frühestens nach Ablauf der 

„Wartefrist“ nach § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. und dem damit verbundenen Übergang zu Leistun-

gen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch auszugehen (vgl. BTDrucks 18/7538, S. 21). 

(b) Ausgehend davon ist die Nichtberücksichtigung der betroffenen Bedarfe hinreichend 

nachvollziehbar. Bei der Aufenthaltsperspektive handelt es sich um einen sachlich zulässi-

gen Anknüpfungspunkt für Differenzierungen bei der Höhe existenzsichernder Leistungen 

(vgl. oben Rn. 121). Auch im Hinblick auf die konkreten einzelnen Ausgabenposten erweist 

sich deren Nichtberücksichtigung jeweils als mit Blick auf diesen sachlichen Grund verfas-

sungsrechtlich unbedenklich. 

(aa) Dies gilt zunächst hinsichtlich der Nichtberücksichtigung des Bedarfs für die Anschaf-

fung von Fernsehgeräten. 

Während für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren kein konkreter Zahlenbetrag aufge-

führt, sondern aufgrund der geringen Größe der Stichprobe lediglich ein „/“ vermerkt ist 

(vgl. BTDrucks 17/3404, S. 78 <laufende Nummer 49 zur Bedarfsstufe 5>; zur Kennzeich-

nung mit „/“ s. BTDrucks 17/3404, S. 52 sowie BVerfGE 137, 34 <81 f. Rn. 95>), weist die 

Sonderauswertung der EVS 2008 in der Bedarfsstufe 1 für Erwachsene einen Betrag von 

2,24 Euro aus (vgl. BTDrucks 17/3404, S. 61 <laufende Nummer 53 zur Bedarfsstufe 1>). 

Die Gesetzentwurfsbegründung stellt insoweit darauf ab, dass „die mit den Regelbedar-

fen verbundene Budget- und Ansparfunktion ihre volle Wirkung [erst nach Ablauf der 15-

monatigen Wartefrist] entfalten kann“ (vgl. BTDrucks 18/7538, S. 21). Dies ist hinreichend 

nachvollziehbar. Der – in der EVS 2008 für die Bedarfsstufe 1 mit 2,24 Euro pro Monat aus-

gewiesene – Bedarfsposten ist als Ansparbetrag konzipiert (vgl. allgemein zu Ansparungen 

BTDrucks 17/3404, S. 51). Bezieher von Existenzsicherungsleistungen werden darauf ver-

wiesen, allmonatlich einen Geldbetrag in der im Rahmen der EVS-Sonderauswertung er-

mittelten Höhe zurückzulegen, um so mit längerfristigem Zeithorizont ein Fernsehgerät er-

werben zu können. Während der ersten Monate ihres Aufenthalts in Deutschland können 

Angehörige der Bedarfsstufe 1 mit diesem monatlichen Budget regelmäßig noch nicht den 

Betrag ansparen, der für den Erwerb eines Fernsehgeräts erforderlich ist. Sie könnten wäh-

rend des gesamten 15-Monats-Zeitraums lediglich knapp über 30 Euro zurücklegen. Die so 
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zurücklegbaren Geldbeträge reichten für den Erwerb eines – auch gebrauchten – Fernseh-

geräts regelmäßig nicht aus. 

Dass der Gesetzgeber als Konsequenz dessen den Ansparbetrag bei der Leistungsberech-

nung gänzlich unberücksichtigt gelassen hat, ist nicht zu beanstanden. Der Gesetzgeber 

durfte ausgehend von seiner Annahme, dass während der ersten Monate des Aufenthalts 

in Deutschland noch eine ungewisse Aufenthaltsperspektive besteht, den Standpunkt ein-

nehmen, dass der Ansparbetrag dann insgesamt seinen Zweck verfehlt. Personen, deren 

Verbleib in Deutschland noch weitgehend ungewiss ist, werden eine solche Ansparung  

– bei schlicht wirtschaftlicher Betrachtung – nicht vornehmen. Wer eine ungewisse Bleibe-

perspektive hat, legt realistischerweise kein Geld für Geräte zurück, die an einen langfris-

tigen Aufenthalt gebunden sind und deren Anschaffung sich bei einer Rückreise als Fehlin-

vestition erwiese. Wegen der fehlenden Anreizfunktion des Ansparbetrags kann ein tat-

sächlicher Bedarf dann ganz verneint werden. 

Der Umstand, dass der Ansparerfolg nicht erreicht werden kann, verpflichtete den Gesetz-

geber auch nicht umgekehrt, für diese Personen eine Anspruchsgrundlage zu schaffen, die 

ihnen einen sofortigen Erwerb erlaubt hätte. Die Entscheidung, im Existenzsicherungsrecht 

die Anschaffung eines Fernsehgeräts von Ansparungen abhängig zu machen, ist von dem 

Spielraum des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung der Leistungen gedeckt. Insbesondere 

kann aus den zivilprozessualen Vorschriften zum Pfändungsschutz, die auch auf Fernseh-

geräte Anwendung finden (vgl. § 811 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, § 811a ZPO; s. Czekalla, in: 

Anders/Gehle, ZPO, 84. Aufl. 2026, § 811 Rn. 29; Flockenhaus, in: Musielak/Voit, ZPO, 

23. Aufl. 2026, § 811 Rn. 12), für die aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG 

folgende leistungsrechtliche Seite des Grundrechts nicht gefolgert werden, dass den Staat 

die Pflicht träfe, dafür Sorge zu tragen, dass Leistungsberechtigte zu jeder Zeit über ein 

Fernsehgerät verfügen können. Schließlich ist verfassungsrechtlich auch nicht zu bean-

standen, dass der Gesetzgeber keine Nachzahlungsverpflichtung dergestalt vorgesehen 

hat, dass Leistungsberechtigte nach Ablauf der Wartefrist die bislang nicht zur Auszahlung 

gebrachten Beträge für die Ansparung eines Fernsehgeräts als Gesamtsumme erhalten. Er 

durfte davon ausgehen, dass erst mit einer hinreichenden Aufenthaltsverfestigung der An-

sparzeitraum beginnt. 

(bb) Weiterhin ist es hinreichend nachvollziehbar, dass Bedarfe für Datenverarbeitung 

und Software nicht in den Grundleistungen berücksichtigt sind, weil diese zu Beginn des 

Aufenthalts in Deutschland nicht existenznotwendig seien (vgl. BTDrucks 18/7538, S. 22). 

Auch bei den Beträgen für einen Personal Computer und Software handelt es sich um An-

sparbeträge. Ein kurzer Zeitraum reicht bei einem hierauf entfallenden Betrag von 

3,44 Euro in der Bedarfsstufe 1 und 3,35 Euro in der Bedarfsstufe 5 (laufende Nr. 54 in der 

Bedarfsstufe 1, laufende Nr. 50 in der Bedarfsstufe 5, vgl. BTDrucks 17/3404, S. 61, 78) 

noch nicht aus, um Geld für substantielle Ausgaben in diesem Bedarfsbereich 
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zurückzulegen. Die Ausgaben für die Anschaffung eines Mobiltelefons oder für Telefonge-

bühren sind dagegen von Abteilung 8 erfasst, die in unveränderter Höhe berücksichtigt 

werden. 

(cc) Entsprechendes gilt hinsichtlich der Ausgabenposten für die Anschaffung sowie die 

Reparatur langlebiger Güter sowie von Kultur- und Sportausrüstung (etwa Musikinstru-

mente oder Tischtennisplatten, vgl. für die EVS 2018 Statistisches Bundesamt <Hrsg.>, Wirt-

schaftsrechnungen 2018, Abschnitt „Haushaltsbuch“, S. 50 <Hinweise zu O/10>). Es handelt 

sich bei den entsprechenden Gegenständen regelmäßig um höherpreisige Objekte, deren 

Anschaffungskosten nicht schon innerhalb eines Zeitraums von 15 Monaten ausgehend von 

dem in der EVS-Sonderauswertung ermittelten monatlichen Betrag angespart werden kön-

nen. In der Bedarfsstufe 1 ist für die Anschaffung dieser Güter ein Betrag von 0,18 Euro auf-

geführt (vgl. laufende Nr. 56 zur Bedarfsstufe 1, BTDrucks 17/3404, S. 61). Die mit „/“ aus-

gewiesene (vgl. Rn. 145) Reparatur dieser Güter (vgl. laufende Nr. 69 in der Bedarfsstufe 1, 

BTDrucks 17/3404, S. 61) lässt sich im Wege einer Rückrechnung auf 0,05 Euro beziffern (so 

die Differenz zwischen dem auf die Abteilung 9 entfallenden Gesamtbetrag von 39,96 Euro 

sowie der Summe aller anderen – durchgehend mit konkreten Beträgen ausgewiesenen – 

Bedarfe; vgl. zu den Zahlenwerten BTDrucks 17/3404, S. 61). Es lässt sich daher tragfähig 

begründen, dass diese Gegenstände während der ersten Zeit des Aufenthalts in Deutsch-

land nicht zum existenznotwendigen Grundbedarf zählen (vgl. BTDrucks 18/7538, S. 22 f. 

mit dem Hinweis auf die Möglichkeit einer „Ausleihe“). 

(dd) Verfassungsrechtlich unbedenklich ist weiterhin die Nichtberücksichtigung der Aus-

gabenpositionen für außerschulischen Unterricht und Hobbykurse (vgl. BTDrucks 18/7538, 

S. 23). 

Von der Nichtberücksichtigung betroffen ist allein die für Erwachsene geltende Bedarfs-

stufe 1, nicht hingegen die für Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 

14. Lebensjahres maßgebliche Bedarfsstufe 5. Denn bei minderjährigen Leistungsberech-

tigten wurden die entsprechenden Bedarfe seit der Neufassung des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes zum März 2015 nicht als Teil des notwendigen persönlichen Bedarfs, son-

dern gesondert im Wege des Teilhabepakets nach § 34 Abs. 7 SGB XII erbracht, das der Ge-

setzgeber auch im Zuge der Neuregelungen zum 17. März 2016 unangetastet ließ  

(vgl. Rn. 33, 35). In der Bedarfsstufe 1 entsprach diesem Ausgabenposten ein Betrag von 

1,61 Euro (vgl. laufende Nr. 70 in der Bedarfsstufe 1, BTDrucks 17/3404, S. 61). 

Unter die betroffenen Ausgabeposten fallen außerschulische Einzel- und Gruppenunter-

richte in Sport oder musischen Fächern (zum Beispiel Musik-, Tanz- und Reitunterrichte,  

Ski-, Segel-, Tennis-, Koch-, Mal-, Töpfer-, Näh- und andere Hobbykurse; nicht darunter fal-

len EDV-Kurse, Erste-Hilfe-Kurse, Sprachunterrichte usw.; vgl. für die EVS 2018 Statistisches 

Bundesamt <Hrsg.>, Wirtschaftsrechnungen 2018, Abschnitt „Haushaltsbuch“, S. 50 
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<Hinweise zu O/20>). Ihrer Zwecksetzung nach dient die Anerkennung dieser Bedarfe im 

Existenzsicherungsrecht nicht allein der Pflege persönlicher Interessen, sondern auch der 

nachhaltigen Integration in gesellschaftliche Strukturen. Im Rahmen der Auslagerung die-

ser Bedarfsposten in das Bildungs- und Teilhabepaket bei Kindern und Jugendlichen wurde 

die Teilhabefunktion dieser Ausgabeposten besonders hervorgehoben. Ziel sei es, Kinder 

und Jugendliche stärker als bisher in bestehende Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen zu 

integrieren und den Kontakt mit Gleichaltrigen zu intensivieren (vgl. BTDrucks 17/3404, 

S. 106 zur Parallelvorschrift des damaligen § 28 Abs. 6 SGB II). Die Teilhabe am kulturellen 

Leben sei eine grundlegende Voraussetzung für die aktive Mitgestaltung des gesellschaft-

lichen Lebens (vgl. BTDrucks 17/3404, S. 106). 

Angesichts dieser Zwecksetzung ist es auch begründbar, dass der Gesetzgeber im Rahmen 

des ihm zukommenden Spielraums diese Ausgabenposten in der Bedarfsstufe 1 nicht als 

existenznotwendig anerkannt hat. Von der Nichtberücksichtigung sind Personen mit noch 

unsicherer Bleibeperspektive betroffen, wohingegen die entsprechenden Bedarfsposten 

auf eine Verfestigung bindender sozialer Strukturen und längerfristige Lernerfolge abzie-

len. Ein derartiger Bedarf ist erst mit hinreichender Bleibeperspektive zwingend zu decken. 

Dass der Gesetzgeber bei minderjährigen Leistungsempfängern das Bildungs- und Teilha-

bepaket gleichwohl unangetastet ließ, lässt sich dadurch erklären, dass bei Kindern eine 

Sozialintegration durchgängig und in stärkerem Umfang eine Bedeutung auch für die ge-

samte Persönlichkeitsentwicklung hat (vgl. dazu BTDrucks 17/3404, S. 106, 124). 

(ee) Verfassungsrechtlich unbedenklich ist schließlich auch die Nichtberücksichtigung 

der Ausgaben aus der EVS-Abteilung 10 für Kurse, die nicht auf Bildungsabschlüsse zielen, 

in Höhe von 1,39 Euro in der Bedarfsstufe 1 und 1,16 Euro in der Bedarfsstufe 5 (laufende 

Nr. 71 zur Bedarfsstufe 1, laufende Nr. 65 in der Bedarfsstufe 5, BTDrucks 17/3404, S. 62, 

79).  

Unter diese Ausgabenposten fallen für Personen unmittelbar nach ihrer Einreise vor  

allem Sprachkurse (vgl. BTDrucks 18/7538, S. 23). Der Ausgabenposten umfasst zwar ganz 

verschiedene Arten von Unterrichtsleistungen und Fortbildungen, die nicht dem Erwerb 

von Berufsabschlüssen dienen (zum Beispiel Buchführungs-, Sprach-, EDV-Kurse, Erste-

Hilfe-Kurse) (vgl. für die EVS 2018 Statistisches Bundesamt <Hrsg.>, Wirtschaftsrechnungen 

2018, Abschnitt „Haushaltsbuch“, S. 54 <Hinweise zu R/09>). Es ist jedoch nachvollziehbar, 

dass bei den nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigten Personen der 

Spracherwerb ganz im Vordergrund steht, schon weil die meisten der von dem Bedarfspos-

ten erfassten Kurse sich erst bestreiten lassen, wenn ausreichende Deutschkenntnisse er-

worben wurden.  

Ausgehend davon ist die Nichtberücksichtigung dieses Ausgabenpostens insbesondere 

mit Blick auf Sprachkurse gleichwohl noch begründbar. Nicht nachvollziehbar sind 
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insoweit zwar die Erwägungen in der Gesetzentwurfsbegründung, dass Sprachkurse bei 

Personen mit noch fehlender Bleibeperspektive aufgrund ihres geringeren Integrationsbe-

darfs eine niedrigere Relevanz hätten. Denn einfachste sprachliche Verständigungsmög-

lichkeiten, um sich während des Aufenthalts in Deutschland im Alltag in elementaren Situ-

ationen Gehör verschaffen zu können, zählen auch bei Personen ohne gute Bleibeaussich-

ten zum soziokulturellen Existenzminimum. Um derartige elementare Kommunikationssi-

tuationen zu bestreiten, bedarf es jedoch noch keines Sprachkurses. Zur Bewältigung von 

Einkaufs- oder ähnlichen Alltagssituationen genügt auch die Verwendung von digitalen 

Übersetzungshilfen oder digitalen kostenfreien Sprachkursen, die auch im Jahr 2018 be-

reits in ausreichendem Maße verfügbar waren. Der Gesetzgeber durfte auch davon ausge-

hen, dass diese Kosten durch den Ausgabeposten der Internet- und Telefonnutzung (in der 

EVS 2008 laufende Nr. 51 in der Bedarfsstufe 1 und laufende Nr. 47 in der Bedarfsstufe 5, 

vgl. BTDrucks 17/3404, S. 78) gedeckt werden konnten (vgl. in diesem Sinne auch 

BTDrucks 18/7538, S. 22).  

Soweit es sich dagegen nicht um Sprachkurse handelte, durfte der Gesetzgeber diese in 

derselben Weise wie bereits Hobbykurse von der Leistungsberechnung ausnehmen; auch 

Kurse wie etwa Buchhaltungs- und EDV-Kurse knüpfen regelmäßig an eine Verfestigung 

des Aufenthalts an. 

cc) Der Gesetzgeber hat in § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. das Bestehen einer noch ungesicherten 

Bleibeperspektive auf 15 Monate festgelegt. Dies begegnet, soweit § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. 

hier zur Überprüfung steht, namentlich für Inhaber von Duldungen (mit Ausnahme der In-

haber von Ausbildungsduldungen, vgl. Rn. 112), nach den hierfür geltenden Maßstäben 

(vgl. Rn. 121) keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Dauer eines Kurzaufenthalts 

war nicht überschritten (1) und die Annahme einer nicht gefestigten Aufenthaltsperspek-

tive tragfähig begründbar (2). Zur Schaffung von Sonderregelungen für bestimmte Grup-

pen geduldeter Menschen war der Gesetzgeber nicht gehalten (3). 

(1) Die Zeitspanne von 15 Monaten bewegt sich innerhalb der zeitlichen Grenzen eines 

Kurzaufenthalts (vgl. BVerfGE 132, 134 <165 Rn. 76, 171 f. Rn. 93>; oben Rn. 121). 

(2) Weiterhin ist die Annahme des Gesetzgebers, dass Inhaber von Duldungen (mit Aus-

nahme von Ausbildungsduldungen) bis zum Ende des 15. Monats ab Beginn ihres Aufent-

halts in Deutschland über keine gesicherte Aufenthaltsperspektive verfügten, tragfähig be-

gründbar. Zwar befasst sich die Begründung des Entwurfs des Gesetzes zur Änderung des 

Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes im Hinblick auf die Frist 

von 15 Monaten ausschließlich mit den von § 1 Abs. 1 Nr. 1 AsylbLG erfassten Inhabern asyl-

rechtlicher Aufenthaltsgestattungen (vgl. oben Rn. 25). Für die hier in Frage stehenden In-

haber von Duldungen lässt sich die Bemessung des Zeitraums mit 15 Monaten indessen 

ebenfalls objektiv begründen. 
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(a) Die Duldung ist kein generell auf Verstetigung des Aufenthalts ausgerichtetes Rechts-

institut.  

Zwar haben vollziehbar ausreisepflichtige Personen – worunter auch die Inhaber von 

Duldungen fallen – gemäß § 25 Abs. 5 Satz 1 AufenthG die Möglichkeit, eine Aufenthaltser-

laubnis zu erlangen, wenn die Ausreise aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen un-

möglich ist, wobei gemäß § 25 Abs. 5 Satz 2 AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 

werden „soll“, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist (vgl. dazu BVerwG, 

Urteil vom 27. Juni 2006 - 1 C 14.05 -, juris, Rn. 14 ff.). An diese kann sich nach näherer 

Maßgabe von § 26 Abs. 4, § 9 Abs. 2 AufenthG wiederum die Erteilung einer Niederlas-

sungserlaubnis anschließen (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 16. August 2011 - 1 C 4.10 -, 

juris, Rn. 12 ff.). Hierbei handelt es sich jedoch um tatbestandlich eng umgrenzte Regelun-

gen, außerhalb deren Anwendungsbereichs es bei der rechtlichen Grundentscheidung 

bleibt, dass der nur geduldete Aufenthalt rechtswidrig ist; überdies greift das an eine Aus-

setzung der Abschiebung über 18 Monate hinweg geknüpfte intendierte Ermessen gemäß 

§ 25 Abs. 5 Satz 2 AufenthG noch nicht während der 15-monatigen Frist gemäß § 2 Abs. 1 

AsylbLG a.F.  

Auch die anderen Anspruchsgrundlagen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an 

geduldete Personen (innerhalb des hier der verfassungsrechtlichen Überprüfung unterlie-

genden Zeitraums) kamen nur für einen kleinen Personenkreis in Betracht. Die Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis an geduldete volljährige Personen bei nachhaltiger Integration 

gemäß § 25b AufenthG setzte in der vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2019 gel-

tenden Fassung des Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbe-

endigung vom 27. Juli 2015 (BGBl I S. 1386) insbesondere regelmäßig einen Aufenthalt 

von mindestens acht oder – bei Zusammenleben mit einem Kind in häuslicher Gemein-

schaft – jedenfalls sechs Jahren voraus (vgl. § 25b Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 1 AufenthG; zur 

durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in Deutschland s. unten Rn. 166 ff.). Zum Stichtag des 

31. Dezember 2018 verfügten lediglich 3.679 Personen über eine auf der Grundlage von 

§ 25b AufenthG erteilte Aufenthaltserlaubnis (vgl. BTDrucks 19/8258, S. 34 <zu Frage 17>). 

Bei gut integrierten Kindern und Jugendlichen genügte auf der Grundlage von § 25a  

AufenthG in der vom 24. Oktober 2015 bis zum 29. Februar 2020 geltenden Fassung des 

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl I S. 1722) bereits ein 

vierjähriger Aufenthalt (vgl. § 25a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG), doch waren zum Stichtag 

des 31. Dezember 2018 lediglich 5.878 Aufenthaltserlaubnisse registriert, die auf der 

Grundlage dieser Vorschrift erteilt waren (vgl. BTDrucks 19/8258, S. 30 <zu Frage 17>). 

Noch seltener waren Aufenthaltserlaubnisse für qualifizierte Geduldete gemäß § 18a  

AufenthG in der hier maßgeblichen Fassung des Integrationsgesetzes vom 31. Juli 2016 

(BGBl I S. 1939); zum 31. Dezember 2018 existierten lediglich 410 solcher Aufenthaltser-

laubnisse (vgl. BTDrucks 19/8258, S. 12 <zu Frage 7>). 
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Auch soweit die zum 24. Oktober 2015 in Kraft getretene Regelung des § 44 Abs. 4 Satz 2 

Nr. 2 AufenthG den Inhabern von Duldungen, die aus dringenden persönlichen oder huma-

nitären Gründen erteilt worden sind (vgl. § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG), die Teilnahme an 

Integrationskursen eröffnet, lässt sich daraus keine Verstetigungsfunktion der Duldung 

herleiten. Es besteht kein gebundener Teilnahmeanspruch, sondern lediglich ein Anspruch 

auf Zulassung zur Teilnahme nach pflichtgemäßem Ermessen des gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 

Integrationskursverordnung für die Zulassungsentscheidung zuständigen Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge (vgl. Wagner, ZAR 2023, S. 147 <148>). 

(b) In dem der verfassungsrechtlichen Prüfung unterliegenden Zeitraum ließen auch sta-

tistische Erhebungen die Annahme vertretbar erscheinen, dass jedenfalls bis zum Ende der 

ersten 15 Monate nach ihrer Einreise in Deutschland Duldungsinhaber im Durchschnitt noch 

über keine Sicherheit verfügten, ob sich ihr Aufenthalt verstetigen würde.  

Aus dem Ausländerzentralregister ergibt sich für die Zeit zwischen Dezember 2013 bis 

Juni 2017, dass sich der überwiegende Teil der Duldungsinhaber weniger als drei Jahre 

gemessen ab der Einreise (vgl. zur Auswertung der Daten des Ausländerzentralregisters 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge <Hrsg.>, Unerlaubter Aufenthalt in Deutschland, 

2022, S. 17) in Deutschland aufhielt (vgl. Stichtag 31. Dezember 2013: BTDrucks 18/1033, 

S. 23 f. <zu Frage 18>; Stichtag 31. Dezember 2014: BTDrucks 18/3987, S. 26 f. <zu Frage 

19>; Stichtag 31. Dezember 2015: BTDrucks 18/7800, S. 24 f. <zu Frage 18>; Stichtag 

30. Juni 2016: BTDrucks 18/9556, S. 28 f. <zu Frage 18>; Stichtag 30. Juni 2017: 

BTDrucks 18/13537, S. 37 f. <zu Frage 18>). Im Dezember 2015, im Juni 2016 sowie im Juni 

2017 lag der Anteil geduldeter Menschen mit einem Aufenthalt von mehr als drei Jahren 

bei knapp einem Drittel, nämlich bei 46.947 von 155.308 Personen zum Stichtag des 

31. Dezember 2015 (BTDrucks 18/7800, S. 25), bei 47.523 von 168.212 Personen zum 

Stichtag des 30. Juni 2016 (BTDrucks 18/9556, S. 29) sowie bei 50.884 von 159.678 Perso-

nen zum Stichtag des 30. Juni 2017 (BTDrucks 18/13537, S. 38). Damit hatten etwa zwei 

Drittel der Inhaber von Duldungen Deutschland binnen drei Jahren wieder verlassen. Zuvor 

hatten sich zum Stichtag des 31. Dezember 2014 rund 41 % (vgl. BTDrucks 18/3987, S. 26: 

47.143 von 113.221 Personen) und zum Stichtag des 31. Dezember 2013 rund 46 %  

(vgl. BTDrucks 18/1033, S. 24: 44.233 von 94.508 Personen) und damit jedenfalls ebenfalls 

nur die Minderheit der geduldeten Personen länger als drei Jahre in Deutschland aufge-

halten. Ausgehend von diesen Zahlen ist die Annahme nicht zu beanstanden, dass die In-

haber von Duldungen im Mittel bis zum Ablauf des 15. Monats ihres Aufenthalts in Deutsch-

land noch über keine konkrete längerfristige Aufenthaltsperspektive verfügen. 

Zwar setzte ab etwa Ende des Jahres 2017 eine neue Entwicklung ein, in deren Zuge ge-

duldete Menschen zuletzt mehrheitlich fünf Jahre und länger in Deutschland verblieben 

(vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge <Hrsg.>, Unerlaubter Aufenthalt in Deutsch-

land, 2022, S. 17 <Abbildung 1>). So waren Ende des Jahres 2022 im 
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Ausländerzentralregister 248.145 geduldete Personen registriert, wobei sich 182.187 Per-

sonen (also 73,42 %) seit mehr als drei Jahren und 136.204 Personen (also 54,89 %) bereits 

seit mehr als fünf Jahren in Deutschland aufhielten (vgl. BTDrucks 20/5870, S. 35). In dem 

der verfassungsrechtlichen Prüfung unterliegenden Zeitraum vom 1. September 2018 bis 

zum 20. August 2019 war der Gesetzgeber jedoch nicht gezwungen, auf diese erst begin-

nenden Veränderungen in der Verweildauer geduldeter Personen zu reagieren. Denn die 

seitdem hohe Zahl geduldeter Personen mit längerer Verweildauer in Deutschland beruhte 

maßgeblich darauf, dass in den Jahren 2015 und 2016 eine im Vergleich zu den Vorjahren 

signifikant höhere Zahl schutzsuchender Personen nach Deutschland eingereist war  

(vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge <Hrsg.>, Unerlaubter Aufenthalt in Deutsch-

land, 2022, S. 17 f.>). In den Jahren 2017 und 2018 nahm die Zahl zureisender Personen 

jedoch wieder deutlich ab (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge <Hrsg.>, Das Bun-

desamt in Zahlen 2018, 2019, S. 21 <Tabelle I–3>), so dass der Gesetzgeber keine Schlüsse 

im Hinblick auf eine von vornherein längere Bleibeperspektive ziehen musste.  

(3) Der Gesetzgeber war auch nicht gehalten, zumindest für bestimmte Fallgruppen fei-

ner zu differenzieren und den Analogleistungsbezug früher einsetzen zu lassen. Er durfte 

Inhaber von Duldungen während der ersten 15 Monate des Aufenthalts typisierend be-

trachten. Individuelle Ermittlungen durch die für den Vollzug des Asylbewerberleistungs-

gesetzes zuständigen Behörden wären mit hohem Aufwand verbunden. Es ist auch nicht 

möglich, anhand allgemeiner Merkmale Fallgruppen abzugrenzen, in denen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit von Anfang an von einer längeren Bleibeperspektive auszugehen ist. 

Der Kreis der Inhaber von Duldungen ist in hohem Maße heterogen. Eine nicht unerhebli-

che Zahl von Duldungen hat ihren Grund in der persönlichen Lebenssphäre der Duldungs-

inhaber (vgl. für das Jahr 2018 BTDrucks 19/8258, S. 38 und die dort aufgeführten Dul-

dungsgründe Nr. 3 <fehlende Reisedokumente>, Nr. 4 <dort näher bezeichnete familiäre 

Bindungen>, Nr. 5 <medizinische Gründe>, Nr. 7 <Durchführung eines Strafverfahrens>, 

Nr. 8 <dringende humanitäre oder persönliche Gründe wie Beendigung einer Ausbildung 

oder Betreuung erkrankter Familienangehöriger>) oder aber im Einreiseverhalten, sodass 

die Prognose der Bleibeperspektive bei der für von Vollzug des Asylbewerberleistungsge-

setzes jeweils zuständigen Behörde oft tiefreichende Kenntnis der individuellen Lebens-

verhältnisse der einzelnen Leistungsberechtigten voraussetzte. Auch wenn in bestimmten 

Herkunftsstaaten Rückkehrhindernisse von längerer Dauer wie beispielsweise Kriege herr-

schen, lassen sich gleichwohl kaum bestimmte Staaten identifizieren, bei denen in erster 

Linie herkunftslandbezogene (vgl. für das Jahr 2018 BTDrucks 19/8258, S. 38 und die Dul-

dungsgründe Nr. 2 <Abschiebungsstopp> und Nr. 6 <Duldung aus sonstigen Gründen>) und 

keine personenbezogenen Gründe im Vordergrund stehen. Selbst bei Staaten, bei denen 

Duldungen aufgrund herkunftsstaatenbezogener Gründe einen hohen Anteil aufweisen, 

überwiegen die aus der individuellen Sphäre stammenden Duldungsgründe im Regelfall 

ebenfalls (vgl. für das Jahr 2018 BTDrucks 19/8258, S. 38).  
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dd) Damit sind die Nichtberücksichtigung von Ausgabeposten der Abteilungen 9 und 10 

aufgrund fehlender Bleibeperspektive und deren normative Bemessung in § 2 Abs. 1 

AsylbLG a.F. im hier zur Überprüfung stehenden Umfang verfassungsrechtlich nicht zu be-

anstanden. 

c) Hinreichend tragfähig begründbar ist weiterhin, dass der Gesetzgeber die Abteilung 5 

(Hausrat) der EVS 2008 sowie aus der Abteilung 6 (Gesundheitspflege) und der Abtei-

lung 12 (Andere Waren und Dienstleistungen) die Ausgaben für Zuzahlungen beziehungs-

weise Kosten für den Erwerb eines Personalausweises nicht berücksichtigt hat. Denn diese 

Bedarfe fallen für die hier zur Überprüfung stehenden Personengruppen entweder nicht 

an oder werden anderweitig erbracht. 

aa) Der Gesetzgeber hat in die Berechnung der Grundleistungen keine Bedarfe für Haus-

rat einbezogen. Die Begründung des Gesetzentwurfs verweist darauf, dass gemäß § 3 

Abs. 3 Satz 4 AsylbLG a.F. der Bedarf für Hausrat neben demjenigen für Unterkunft und Hei-

zung gesondert als Geld- oder Sachleistung erbracht werde und deshalb die Abteilung 5 

(Hausrat) bei der Bemessung der Grundleistungssätze als Ganzes keine Berücksichtigung 

finde. Dieser Bedarf werde regelmäßig als Sachleistung erbracht; die Leistungsberechtig-

ten hielten sich oft nur kurzzeitig in Deutschland auf und verfügten häufig über keine 

Grundausstattung an Hausrat (vgl. BTDrucks 18/2592, S. 24). 

Dies ist hinreichend nachvollziehbar (vgl. zur gesonderten Deckung von Bedarfen  

BVerfGE 125, 175 <237>). Bedenken, dass aber fortlaufender Ergänzungsbedarf beispiels-

weise für Hausrat (zum Beispiel Geschirr, Haushaltsgeräte, Handtücher, Bettwäsche) nicht 

berücksichtigt werde (vgl. Flüchtlingsrat Berlin, Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes 

zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes,  

BTAusschussdrucks 18(11)220, S. 23), treffen bei verfassungskonformer Auslegung des § 3 

Abs. 3 Satz 4 AsylbLG a.F. nicht zu (vgl. für eine entsprechende Auslegung Frerichs, in: Schle-

gel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4. Aufl. 2024, § 3 AsylbLG Rn. 184; Voigt, infoalso 2016, S. 99 

<100>); mit dem Wortlaut der Vorschrift ist es vereinbar, unter „Hausrat“ auch Ergänzungs-

bedarf zu fassen. Gleichermaßen können Verbrauchsmaterialien wie Reinigungs- oder 

Spülmittel unter den Begriff des „Hausrats“ nach § 3 Abs. 3 Satz 4 AsylbLG a.F. gefasst wer-

den (vgl. entsprechend Cantzler, AsylbLG, 2019, § 3 Rn. 82; Leopold, in: Grube/Wahren-

dorf/Flint, SGB XII, 8. Aufl. 2024, § 3 AsylbLG Rn. 33). Dass die gesonderte Erbringung von 

Verbrauchsmaterialien unpraktikabel und mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand 

verbunden sein kann (vgl. DAV, Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des Asylbewer-

berleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes, BTAusschussdrucks 18(11)220, 

S. 97), begründet keinen Verstoß gegen Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. 

bb) Nachvollziehbar ist ebenfalls, dass der Gesetzgeber aus der Abteilung 6 (Gesund-

heitspflege) keine Kosten für Zuzahlungen berücksichtigt hat, weil Leistungsberechtigte 
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nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund ihres Status keinen Zugang zur gesetzli-

chen Krankenversicherung hätten, sodass die in Abteilung 6 enthaltenen Ausgaben, die le-

diglich von in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Personen zu zahlen 

seien, bei Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht anfielen 

(vgl. BTDrucks 18/2592, S. 24). 

Diese Nichtberücksichtigung stellt sich als hinreichend tragfähig dar. Zuzahlungen nach 

dem Recht der gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. §§ 61, 62 SGB V) fallen bei den Be-

ziehern von Grundleistungen im Regelfall nicht an, denn der Bezug von Leistungen nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet als solcher keinen Versicherungspflichttat-

bestand nach § 5 SGB V. Gesundheitsleistungen werden Grundleistungsberechtigten im Re-

gelfall nach Maßgabe von § 4 AsylbLG durch die für den Vollzug des Asylbewerberleistungs-

gesetzes zuständige Behörde zur Verfügung gestellt. Eine Belastung mit einer Zuzahlung 

ist für diese Fälle gesetzlich nicht vorgesehen. Soweit Grundleistungsbezieher unter den 

Anwendungsbereich des Fünften Buches Sozialgesetzbuch fallen, weil sie oder ein  

Familienmitglied eine versicherungspflichtige Beschäftigung ausüben (vgl. § 5 Abs. 1 

Nr. 1, § 10 SGB V) und infolgedessen mit Zuzahlungen belastet werden, kann eine Deckung 

dieses Bedarfs erforderlichenfalls auf der Grundlage von § 6 AsylbLG als ergänzende Leis-

tung „im Einzelfall“ erfolgen (vgl. BTDrucks 18/2592, S. 24). Denn die Bezieher von Grund-

leistungen übten während des der verfassungsrechtlichen Prüfung unterliegenden Zeit-

raumes vom 1. September 2018 bis zum 20. August 2019 nur im Ausnahmefall eine Er-

werbstätigkeit aus. Zum Stichtag des 31. Dezember 2017 waren von insgesamt 468.608 

Leistungsberechtigten nur 8.978 in Vollzeit und 8.044 in Teilzeit erwerbstätig (Statistisches 

Bundesamt <Hrsg.>, Sozialleistungen – Leistungen an Asylbewerber, Fachserie 13, Reihe 7, 

2017, S. 11), zum Stichtag des 31. Dezember 2018 waren es 9.134 Vollzeit- und 10.511 

Teilzeiterwerbstätige auf insgesamt 411.211 Leistungsberechtigte, und erst zum Stichtag 

des 31. Dezember 2019 in etwas höherem Maße 12.776 Vollzeit- und 12.821 Teilzeiter-

werbstätige bei insgesamt 393.836 Leistungsberechtigten (Statistisches Bundesamt 

<Hrsg.>, Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 

Deutschland, Stichtag <bis 31. Dezember 2019>, Erwerbsstatus, abrufbar unter: 

https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/22221/table/22221-0006). 

cc) Verfassungsrechtlich hinreichend begründbar ist weiterhin die Nichtberücksichtigung 

des Bedarfs für die Anschaffung eines Personalausweises aus der Abteilung 12 (Andere Wa-

ren und Dienstleistungen) bei der Berechnung der Leistungen in der Bedarfsstufe 1 (zur 

Betroffenheit nur der Bedarfsstufe 1 vgl. oben Rn. 29). Die Pflicht zur Innehabung eines 

deutschen Personalausweises besteht gemäß § 1 Abs. 1 Personalausweisgesetz nicht für 

Ausländer. Gegenläufige Mehrbedarfe für vergleichbare Ausgaben ausländischer Staatsan-

gehöriger musste der Gesetzgeber bei der Berechnung der Grundleistungen zugleich nicht 

berücksichtigen. In der Gesetzentwurfsbegründung ist dazu ausgeführt, dass die Mehraus-

gaben der Leistungsberechtigten zur Beschaffung von Ausweispapieren im Herkunftsstaat 
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keinen regelmäßig an die Stelle der Ausweisbeschaffungskosten tretenden Bedarf dar-

stellten und dass die Kosten nach § 6 AsylbLG zu übernehmen seien, sofern im Einzelfall zur 

Mitwirkung im Asylverfahren oder auf Grund anderer aufenthaltsrechtlicher Bestimmun-

gen die Beschaffung ausländischer Dokumente erforderlich sei und die Kostentragung vom 

Leistungsberechtigten nicht erwartet werden könne (BTDrucks 18/2592, S. 22). Dies ist im 

Ergebnis hinreichend tragfähig begründbar. Soweit Ausländer vergleichbaren Kosten für 

die Beschaffung eines ausländischen Ausweises ausgesetzt (1) oder mit Kosten für Lichtbil-

der für aufenthaltsrechtliche Dokumente belastet sind (2), lassen sich diese Ausgaben je-

weils über § 6 AsylbLG decken.  

(1) Ausländische Staatsangehörige sind gemäß § 3 Abs. 1 AufenthG zwar grundsätzlich 

verpflichtet, einen ausländischen Ausweis mit sich zu führen (vgl. dazu BSG, Urteil vom 

12. September 2018 - B 4 AS 33/17 R -, juris, Rn. 25). Dass der Gesetzgeber von der Berück-

sichtigung eines entsprechenden Bedarfs bei der Bemessung der Grundleistung abgesehen 

und Leistungsberechtigte für die Deckung etwa anfallender Kosten auf § 6 Abs. 1 Satz 1  

Variante 4 AsylbLG verwiesen hat, lässt sich dennoch tragfähig begründen. In der fehlen-

den Berücksichtigung eines entsprechenden Bedarfs liegt kein strukturelles Leistungsdefi-

zit, zu dessen Ausgleich § 6 AsylbLG nicht zur Anwendung gebracht werden dürfte (vgl. 

BVerfGE 132, 134 <170 Rn. 89>). Ist die Beschaffung eines ausländischen Ausweises unzu-

mutbar, können die deutschen Behörden gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 48 

Abs. 2 AufenthG einen Ausweisersatz ausstellen. Diese Personengruppen sind von der 

Pflicht zur Beschaffung eines ausländischen Ausweises freigestellt (vgl. für Asylbewerber 

im laufenden Asylverfahren Möller, in: Hofmann, Ausländerrecht, 3. Aufl. 2023, § 48  

AufenthG Rn. 18). Für Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist 

ein solcher Ersatzausweis zugleich gebührenfrei (vgl. § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 AufenthV). 

Nach der Entwurfsbegründung des Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleistungsge-

setzes und des Sozialgerichtsgesetzes gilt im Übrigen für die Anwendung von § 6 AsylbLG 

auf die Kosten für die Beschaffung ausländischer Ausweispapiere, dass die Tragung der 

Kosten „vom Leistungsberechtigten nicht erwartet werden kann“ (BTDrucks 18/2592, 

S. 22), die Leistung also erforderlich ist (vgl. Vogl, NZS 2020, S. 474). 

(2) Auch soweit leistungsberechtigte Personen zur Anfertigung aufenthaltsrechtlicher 

Dokumente wie insbesondere einer Duldungsbescheinigung biometrische Passbilder vor-

legen müssen (vgl. in dem der verfassungsrechtlichen Prüfung unterliegenden Zeitraum 

§ 82 Abs. 5 Satz 1 AufenthG in der Fassung des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes 

vom 20. Oktober 2015 <BGBl I S. 1722> sowie § 60 Abs. 2 Variante 1 AufenthV in der  

Fassung des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Euro-

päischen Union vom 19. August 2007 <BGBl I S. 1970>; dazu Flüchtlingsrat Berlin,  

BTAusschussdrucks 18(11)220, S. 24), lassen sich die Kosten bei verfassungskonformer Aus-

legung erforderlichenfalls auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 Variante 4 AsylbLG geltend ma-

chen. Denn die unterbliebene Berücksichtigung auch dieses Ausgabenpostens in den 
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Grundleistungssätzen stellt noch kein durch § 6 AsylbLG nicht ausgleichbares strukturelles 

Leistungsdefizit dar, weil auch diese Kosten bei Ausländern nicht zwangsläufig anfallen. 

Die zuständige Behörde kann im Ermessenswege gemäß § 82 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Variante 2 

AufenthG entscheiden, die Lichtbilder selbst aufzunehmen und die Ausländerin oder den 

Ausländer an der Aufnahme mitwirken zu lassen; für diesen Fall kann sie zugleich ebenfalls 

im Ermessenswege gemäß § 53 Abs. 2 AufenthV davon absehen, für die Lichtbildaufnah-

men Gebühren zu erheben (s. zu dieser Regelung VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 

8. Juli 2010 - 11 S 492/10 -, juris, Rn. 25; OVG für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss 

vom 18. Juli 2019 - 9 E 531/19 -, juris, Rn. 13). Von der Tragung der Gebühren für die Be-

scheinigung selbst sind Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 AufenthV im Übrigen generell befreit. 

d) Noch hinreichend tragfähig begründbar ist es ferner, dass der Gesetzgeber für gedul-

dete Asylbewerberleistungsberechtigte keine gruppenspezifischen Mehrbedarfe ange-

nommen hat, welche die von ihm zugrunde gelegten verminderten Bedarfe wieder kom-

pensiert hätten. 

aa) Es ist tragfähig begründbar, dass der Gesetzgeber keine gruppenspezifischen Mehr-

bedarfe in der Abteilung 6 (Gesundheitspflege) gesehen hat. Er musste insbesondere keine 

gruppenspezifischen Mehrbedarfe für Übersetzungsdienstleistungen beim Arztbesuch 

oder für notwendige häufigere Fahrten (vgl. Flüchtlingsrat Berlin, Stellungnahme zum Ge-

setz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes, 

BTAusschussdrucks 18(11)220, S. 24) zugrunde legen. 

Sofern im Einzelfall die Hinzuziehung eines Übersetzers beim Arztbesuch notwendig ist, 

muss der zuständige Träger die dafür entstehenden Kosten entweder als „sonstige Leistun-

gen“ im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG (Cantzler, AsylbLG, 2019, § 4 Rn. 33; Frerichs, 

Der Anspruch auf Krankenbehandlung nach §§ 4, 6 AsylbLG, 2022, S. 122 ff.) oder jedenfalls 

auf der Grundlage von § 6 AsylbLG (vgl. Krauß, in: Siefert, AsylbLG, 3. Aufl. 2025, § 4 Rn. 46; 

Schneider, SGb 2021, S. 222; Stellpflug, ZMGR 2016, S. 31 <35>) übernehmen.  

Entsprechendes gilt für Fahrtkosten. Deren Übernahme kann auf der Grundlage von § 4 

AsylbLG (vgl. Langer, in: GK-AsylbLG, § 4 Rn. 75 ff. <Dezember 2024>; Leopold, in: 

Grube/Wahrendorf/Flint, SGB XII, 8. Aufl. 2024, § 4 AsylbLG Rn. 28) oder jedenfalls im Ein-

zelfall auf der Grundlage von § 6 AsylbLG in Betracht kommen, wenn die in der Abteilung 7 

(Verkehr) enthaltenen Beträge (dazu sogleich Rn. 183) aufgrund der konkreten Umstände 

des Falles nicht ausreichend sein sollten. 

bb) Noch innerhalb des dem Gesetzgeber zukommenden Spielraums bewegt sich weiter-

hin die Annahme, generell erhöhte Bedarfe in der Abteilung 7 (Verkehr) seien nicht quali-

fiziert ermittel- beziehungsweise abschätzbar; sofern im Einzelfall besondere Bedarfe ge-

geben seien, die sonstige Leistungen rechtfertigten, seien diese nach § 6 AsylbLG zu 
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erbringen (vgl. BTDrucks 18/2592, S. 23). Dass leistungsberechtigte Personen regelmäßig 

höhere Fahrtkosten aufgrund einer verstärkten Unterbringung in ländlichen Gebieten auf-

wenden müssen (vgl. die im vorliegenden Verfahren abgegebenen Stellungnahmen der 

BAGFW, von Pro Asyl, des DAV und des Flüchtlingsrates Berlin), ist nicht ersichtlich. Es be-

stehen keine Anhaltspunkte dafür, dass leistungsberechtigte Personen vor allem in ländli-

chen Regionen leben (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge <Hrsg.>, Integration 

von Geflüchteten in ländlichen Räumen, 2020, S. 4 f.). Dies gilt insbesondere auch für ge-

duldete Personen (s. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge <Hrsg.>, a.a.O., S. 5, 29 ff.). 

Hinreichend begründbar ist auch, dass die Frequenz an Fahrten zu Behörden, Beratungs-

stellen und Anwälten (vgl. Flüchtlingsrat Berlin, BTAusschussdrucks 18(11)220, S. 26) nicht 

signifikant über einen anderweitigen, etwa durch Arbeitsuche von SGB II-Leistungsbezie-

hern bedingten Mobilitätsbedarf hinausgeht.  

cc) Weiterhin hält es sich im Rahmen des dem Gesetzgeber eröffneten Spielraums, dass 

dieser keine erhöhten Ausgaben in der Abteilung 8 (Nachrichtenübermittlung) zugrunde 

gelegt hat. 

In der Begründung des Entwurfs des Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleistungs-

gesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes ist ausgeführt, dass nicht plausibel zu belegen sei, 

dass Personen mit unsicherer Aufenthaltsperspektive ein anderes Telekommunikationsver-

halten aufwiesen als Personen mit sicherem Aufenthaltsstatus. Selbst wenn sich aber das 

Telekommunikationsverhalten von Personen mit und ohne Migrationshintergrund bei-

spielsweise im Hinblick auf die Häufigkeit und Dauer von Auslandstelefonaten unterschei-

den sollte, ließe sich aufgrund der – abhängig vom Zielland – unterschiedlichen Tarife für 

Auslandstelefonate keine plausible Erhöhung der regelbedarfsrelevanten Verbrauchsaus-

gaben rechtfertigen. Sofern im Einzelfall besondere Bedarfe gegeben seien, die sonstige 

Leistungen rechtfertigten, seien diese nach § 6 AsylbLG zu erbringen (vgl. 

BTDrucks 18/2592, S. 23). 

Dies ist hinreichend nachvollziehbar. Regelmäßig lassen sich Auslandstelefonate über 

Mobilfunk-Datenvolumen (vgl. hierzu oben Rn. 157) durchführen. Zudem sind im öffentli-

chen Bereich regelmäßig kostenfreie oder kostengünstige WLAN-Verbindungen verfügbar, 

die Internettelefonie ermöglichen. 

dd) Ebenfalls nicht überschritten hat der Gesetzgeber seinen Spielraum, soweit er bei der 

Berechnung der Grundleistungen keine erhöhten Bedarfe für Rechtsberatung, anwaltliche 

Vertretung oder dabei notwendig werdende Übersetzungsleistungen zugrunde gelegt hat 

(vgl. dazu Flüchtlingsrat Berlin, BTAusschussdrucks 18(11)220, S. 26; vgl. auch die im Ver-

fahren vorgelegte Stellungnahme der BAGFW). Unabhängig davon, ob Kosten für Rechts-

beratung und damit zusammenhängende Ausgaben (insbesondere: Kosten für Übersetzer) 

überhaupt in den Gewährleistungsbereich von Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 
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GG fallen (so Krauß, in: Siefert, AsylbLG, 3. Aufl. 2025, § 6 Rn. 32) und nicht allein das 

Grundrecht auf Rechtsschutzgleichheit nach Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG 

beziehungsweise nach Art. 19 Abs. 4 GG betreffen (so etwa Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 

18. Aufl. 2024, Art. 3 Rn. 85 ff.), ist bereits durch die Regelungen über die Beratungs- und 

Prozesskostenhilfe ausreichend gewährleistet, dass die Bezieher von Grundleistungen von 

den Kosten für Rechtsberatung und -vertretung einschließlich Übersetzungsleistungen 

entlastet werden.  

Eine finanzielle Entlastung von den Kosten für die anwaltliche Vertretung im Verwal-

tungs- und im gerichtlichen Verfahren sowie für notwendig werdende Übersetzer- und 

Dolmetscherdienstleistungen ist durch die Regelungen über die Beratungs- und Prozess-

kostenhilfe ausreichend gewährleistet (vgl. § 2 Abs. 1 BerHG; § 122 Abs. 1 ZPO; § 44 Satz 1, 

§ 45 Abs. 1, § 46 Abs. 2 RVG). 

Dass Beratungs- und Prozesskostenhilfe nicht in Fällen von Mutwilligkeit gewährt wer-

den und dass Prozesskostenhilfe zudem hinreichende Erfolgsaussichten voraussetzt  

(vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BerHG beziehungsweise § 114 ZPO), ist dabei mit europarechtlichen 

Vorgaben für den Rechtsschutz geflüchteter Menschen vereinbar (vgl. Art. 27 Abs. 6 UAbs. 2 

Dublin III-VO; Art. 20 Abs. 3 Asylverfahrensrichtlinie; Art. 29 Abs. 3 UAbs. 2 AufnahmeRL). 

e) Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Leistungssätze aufgrund der 

Nichtberücksichtigung von Bedarfen strukturell so beschaffen waren, dass sie eine Siche-

rung der Existenz nicht mehr erlaubten, namentlich weil sie einen internen Ausgleich nicht 

mehr zuließen.  

aa) Der Gesetzgeber hat in dem von ihm gewählten Modell sicherzustellen, dass Unter-

deckungen, die aufgrund des statistisch ermittelten, durch nachträgliche Kürzungen modi-

fizierten monatlichen Pauschalbetrags entstehen, im Wege internen Ausgleichs oder An-

sparens auch tatsächlich gedeckt werden können. Es obliegt dem Gesetzgeber, dazu einen 

hinreichend großen finanziellen Spielraum zu schaffen, einen eigenen Leistungsanspruch 

auf einen Zuschuss neben dem Regelbedarf für aus dem Pauschalbetrag offensichtlich 

nicht zu deckende existentielle Bedarfe vorzusehen oder, soweit es sich um öffentliche 

Dienstleistungen handelt, die Kosten für diese zu erlassen oder zu stunden  

(vgl. BVerfGE 137, 34 <102 Rn. 147>). 

bb) Diesen Spielraum, der nur einer zurückhaltenden Kontrolle unterliegt  

(vgl. Rn. 122 ff.), hat der Gesetzgeber trotz der knappen Bemessung der Grundleistungen 

noch nicht überschritten. Zum einen hat der Gesetzgeber im Wege wertender Entscheidung 

das Erfordernis von Ansparbedarfen hinsichtlich verschiedener Posten reduziert  

(vgl. Rn. 138). Zum anderen hat das Bundesverfassungsgericht Zweifel an der Möglichkeit 

eines internen Ausgleichs für Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch insbe-

sondere hinsichtlich Haushaltsgeräten sowie Schuhen von Kindern im Alter von sieben bis 
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14 Jahren formuliert (vgl. BVerfGE 137, 34 <92 f. Rn. 120 f., 95 Rn. 128>). Gerade von den 

oft kostenträchtigen Anschaffungskosten für Haushaltsgeräte sind die Bezieher von Grund-

leistungen entlastet, weil diese im Bedarfsfalle gesondert erbracht werden können. Ins-

besondere bei Erstbezug einer Wohnung können Haushaltsgeräte als Sachleistung er-

bracht werden (vgl. Rn. 172). Auch eine Bekleidungserstausstattung kann nach der Ankunft 

in Deutschland im Sachleistungswege erbracht werden (vgl. Rn. 18). Insgesamt ist damit 

hinreichend nachvollziehbar, dass die Gefahr von Unterdeckungen nicht droht. 

3. Die Höhe des Leistungsbetrages, den der Gesetzgeber auf der Grundlage dieser Be-

darfsfestlegungen aus der Sonderauswertung der EVS 2008 und der dort aufgeführten Ein-

zelposten in der zuletzt seit dem 17. März 2016 geltenden Höhe errechnet hat, ist ebenfalls 

tragfähig begründbar. Zwar wird der Betrag von 10 Euro, um den sich der notwendige per-

sönliche Bedarf sowohl in der Bedarfsstufe 1 als auch in der Bedarfsstufe 5 ab dem 17. März 

2016 gegenüber den bis dahin maßgeblichen Leistungsbeträgen jeweils verminderte, in 

der Entwurfsbegründung nicht näher rechnerisch hergeleitet. Er lässt sich jedoch auf der 

Grundlage der Daten der Sonderauswertung der EVS 2008 sowohl in der Bedarfsstufe 1 (a) 

als auch in der Bedarfsstufe 5 (b) objektiv nachvollziehen. Auch im Übrigen begegnet die 

rechnerische Herleitung der Leistungsbeträge ausgehend von den Ergebnissen der EVS 

2008 keinen Bedenken. 

a) Auf die zuvor (Rn. 144 bis 158 und dazu BTDrucks 17/3404, S. 61 f.) aufgeführten ein-

zelnen Ausgabeposten der Sonderauswertung der EVS 2008, die der Gesetzgeber für Asyl-

bewerberleistungsberechtigte ab dem 17. März 2016 nicht mehr berücksichtigt hat, entfal-

len in der Bedarfsstufe 1 insgesamt 8,91 Euro. Bei weiterer Hochrechnung dieser im Jahr 

2008 erhobenen Beträge auf das Jahr 2016, in welchem das Gesetz zur Einführung be-

schleunigter Asylverfahren in Kraft trat, anhand des Mischindexes nach §§ 28a, 138 SGB XII, 

auf dessen Grundlage der Gesetzgeber bislang auch im Übrigen die Leistungshöhe aus den 

Werten der EVS 2008 ermittelt hatte (vgl. Rn. 26, 30; vgl. zu den anzuwendenden Umrech-

nungsfaktoren BTDrucks 20/208, S. 3), folgt ein Betrag von etwa 9,95 Euro, was bei Run-

dung auf ganze Euro die Kürzung in Höhe von 10 Euro begründbar macht. 

b) Auch in der Bedarfsstufe 5 ist die Kürzung um 10 Euro jedenfalls im Ergebnis nachvoll-

ziehbar. Für Datenverarbeitung und Software sowie für Kurse ergibt die Sonderauswertung 

der EVS 2008 Bedarfswerte von 3,35 Euro beziehungsweise 1,16 Euro (vgl. Rn. 150, 156 

und dazu BTDrucks 17/3404, S. 78 f.). Die weiteren bei der Leistungsbemessung nicht be-

rücksichtigten Bedarfe der Abteilung 9 für Fernseh- und Videogeräte, für die Anschaffung 

langlebiger Gebrauchsgüter und die Reparatur langlebiger Gebrauchsgüter, die in der Son-

derauswertung jeweils mit „/“ gekennzeichnet sind, weil die Fallzahlen statistisch zu ge-

ring und die Zahlenwerte daher nicht valide sind (vgl. Rn. 145), lassen sich näherungs-

weise mit einem Gesamtbetrag von 3,70 Euro veranschlagen.  
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Die Gesamtheit aller mit „/“ gekennzeichneten Bedarfe der Abteilung 9 – daneben sind 

dies noch die Bedarfe für Rundfunkempfänger, Tonaufnahme und Tonwiedergabegeräte 

(laufende Nr. 48 zur Bedarfsstufe 5, BTDrucks 17/3404, S. 78), für Ausleihgebühren für 

Sport- und Campingartikel (laufende Nr. 58 zur Bedarfsstufe 5, BTDrucks 17/3404, S. 78) 

sowie für Reparaturen von Geräten für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe von Ton und 

Bild, von Foto- und Filmausrüstungen und von Geräten der Datenverarbeitung (laufende 

Nr. 63 zur Bedarfsstufe 5, BTDrucks 17/3404, S. 79) – erreicht in Summe einen Wert von 

5,31 Euro, der sich durch Bildung der Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der Abteilung 

9 von 41,33 Euro einerseits sowie der Summe aller dort konkret bezifferten Beträge ande-

rerseits ergibt (vgl. zu den Zahlenwerten BTDrucks 17/3404, S. 78 f.). Im Sinne einer nähe-

rungsweisen Berechnung kann davon ausgegangen werden, dass die Bedarfe für Fernseh- 

und Videogeräte, für die Anschaffung langlebiger Gebrauchsgüter und die Reparatur lang-

lebiger Gebrauchsgüter an diesem Gesamtbetrag von 5,31 Euro einen Anteil von etwa 70 % 

ausmachen. Dies entspricht dem quotalen Verhältnis in der Abteilung 9 in der Bedarfs-

stufe 1, wo für alle der soeben aufgeführten Bedarfsposten zugleich konkrete Zahlenbe-

träge ausgewiesen sind (vgl. BTDrucks 17/3404, S. 61). 

Rechnet man den sich nach dieser näherungsweisen Berechnung ergebenden Gesamtbe-

trag von 8,21 Euro anhand des Mischindexes auf das Jahr 2016 hoch (vgl. Rn. 194), ergibt 

sich ein Betrag von 9,17 Euro. Dies entspricht jedenfalls annähernd dem Unterschiedsbe-

trag von 10 Euro gegenüber der vor dem 17. März 2016 geltenden Höhe des notwendigen 

persönlichen Bedarfs und ist damit noch ausreichend begründbar. 

4. Mit den aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG folgenden Vorgaben für die 

zeitgerechte Bemessung der Leistungen nicht zu vereinbaren war es jedoch, dass der Ge-

setzgeber in der Zeit von September 2018 bis zum 20. August 2019 nicht die Werte der 

EVS 2013 als damals aktuellster verfügbarer Datengrundlage, sondern noch die Werte der 

EVS 2008 zugrunde gelegt hatte. Ein mit verfassungsrechtlichen Vorgaben noch vereinba-

rer Zeitraum zur Umsetzung der EVS 2013 war jedenfalls im September 2018 verstrichen. 

a) Der Gesetzgeber muss die Bedarfe Hilfebedürftiger zeitgerecht erfassen (Rn. 118). Ihm 

kommen erhebliche Spielräume bei der Festlegung dessen zu, was zur Sicherung einer 

menschenwürdigen Existenz erforderlich ist (Rn. 119 ff.). Dies macht es umgekehrt not-

wendig, dass die Bemessungsgrundlage aktuell gehalten wird, damit die Existenzsiche-

rung nicht durch im zeitlichen Verlauf eintretende Änderungen, insbesondere ein geänder-

tes Ausgabeverhalten der Bevölkerung und einen Anstieg der Teuerungsrate, gefährdet 

wird.  

b) Hiernach war es nicht mehr begründbar, dass der Gesetzgeber auch in der Zeit ab  

September 2018 die Ergebnisse der EVS 2013 bei der Bemessung der Grundleistungen noch 

nicht berücksichtigt hatte. Im September 2018 waren knapp zwei Jahre seit Vorliegen der 
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Sonderauswertung der EVS 2013 vergangen (aa). Mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben 

an die Aktualität der Leistungen ist es nicht zu vereinbaren, wenn die Ergebnisse einer 

neuen Sonderauswertung auch zwei Jahre später noch nicht umgesetzt sind (bb). Auch das 

zwischenzeitliche Scheitern eines Ersten Entwurfs des Dritten Gesetzes zur Änderung des 

Asylbewerberleistungsgesetzes am Diskontinuitätsgrundsatz vermag die Überschreitung 

dieses Zeitrahmens nicht zu rechtfertigen (cc). 

aa) Im September 2018 waren knapp zwei Jahre seit Vorliegen der Sonderauswertung 

der EVS 2013 vergangen, ohne dass der Gesetzgeber die Leistungen auf dieser Datengrund-

lage neu ermittelt hätte. Die Sonderauswertung zur EVS 2013 lag spätestens im Herbst 

2016 vor, denn zu dem Zeitpunkt brachte die Bundesregierung die hierauf beruhenden 

Entwürfe für das Regelbedarfsermittlungsgesetz 2017 sowie die erste, am Diskontinuitäts-

grundsatz gescheiterte Fassung des Dritten Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes in den Bundestag ein.  

bb) Mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben an die Aktualität der Leistungen ist es nicht 

zu vereinbaren, wenn die Ergebnisse einer neuen Sonderauswertung auch zwei Jahre nach 

deren Erstellung noch nicht zur aktuellen Bemessung der Leistungshöhe umgesetzt sind.  

Diesbezüglich lassen sich allerdings nicht unbesehen die Zeitvorgaben übertragen, die 

für eine Fortschreibung der Leistungen durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les in der Zeit zwischen zwei Neuermittlungen durch den Gesetzgeber gelten. Denn inso-

weit ist bereits eine um sechs Monate verzögerte Berücksichtigung der Teuerung im Rah-

men der Leistungsfortschreibung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

grundsätzlich erörterungsbedürftig, auch wenn sie sich im Ergebnis mit Blick auf für die 

Umsetzung von Auswertungsergebnissen in einer Rechtsverordnung erforderliche Zeiten 

noch begründen lässt (vgl. zu § 28a SGB XII in der vom 1. Januar 2011 bis zum 30. Juni 2020 

geltenden Fassung BVerfGE 137, 34 <100 Rn. 139>). Dem parlamentarischen Gesetzgeber 

ist demgegenüber mit Rücksicht auf die Gesetzmäßigkeiten des parlamentarischen Verfah-

rens für die Umsetzung einer neuen Sonderauswertung und die Notwendigkeit eines poli-

tischen Kompromisses ein längerer Reaktionszeitraum zuzugestehen. Die Nichtdurchsetz-

barkeit bestimmter politischer Gestaltungswünsche dispensiert jedoch nicht von der Befol-

gung verfassungsrechtlicher Pflichten zur Aktualisierung der Berechnungsgrundlagen. Der 

Zeitraum von mehr als zwei Jahren seit Auswertung der EVS überschritt die Grenze des ver-

fassungsrechtlich Vertretbaren.  

Da die EVS üblicherweise alle fünf Jahre neu erhoben wird und dementsprechend – zeit-

versetzt hierzu – ungefähr im Fünf-Jahres-Rhythmus auch eine neue EVS-Sonderauswer-

tung vorliegt, hat eine Sonderauswertung nach Ablauf von zwei Jahren gerechnet ab ihrer 

Erstellung bereits mehr als ein Drittel ihrer Gültigkeitsdauer überschritten. Auch büßen die 

Daten der zugrunde liegenden EVS während eines Zeitraums von zwei Jahren deutlich an 
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Aktualität ein, was umso schwerer wiegt, als aufgrund der unvermeidbaren Verzögerun-

gen infolge der Erstellung einer Sonderauswertung zwischen der Erhebung der jeweiligen 

EVS und der Initiierung des Gesetzgebungsverfahrens mit dem Ziel der Neuermittlung von 

Bedarfen bereits mehrere Jahre vergangen sind. Das Verbrauchsverhalten der Referenz-

gruppen kann sich in dieser Zeit bereits erheblich geändert haben. 

cc) Eine längere Anpassungsdauer lässt sich im konkreten Fall auch nicht damit tragfähig 

begründen, dass der Gesetzgeber Anfang des Jahres 2017 den Nachvollzug der EVS 2013 

im Asylbewerberleistungsgesetz mit weiteren leistungsrechtlichen Neuregelungen hatte 

koppeln wollen – bereits zum 1. Januar 2017 wollte er ursprünglich die gesonderte Erbrin-

gung von Haushaltsstrom sowie eine Sonderbedarfsstufe für in Aufnahmeeinrichtungen 

und in Gemeinschaftsunterkünften lebende Menschen dergestalt, dass Grundleistungsbe-

rechtigte Leistungen nur nach der Bedarfsstufe 2 (vgl. Rn. 5) und Analogleistungsberech-

tigte solche nach der Regelbedarfsstufe 2 (vgl. Rn. 5, 26) erhalten, einführen  

(vgl. BTDrucks 18/9985, S. 11) – und dass dieses Gesamtvorhaben im Herbst 2017 dem Dis-

kontinuitätsgrundsatz anheimgefallen war. Seit dem Zusammentreten des 19. Deutschen 

Bundestages im Herbst 2017 war im September 2018 bereits wieder ein Jahr vergangen. 

In dieser Zeit wäre die Erarbeitung eines die Leistungen neu festsetzenden Gesetzes mög-

lich gewesen. Die dringende Notwendigkeit einer Neuermittlung der Leistungen auf der 

Grundlage der EVS 2013 ergab sich zudem daraus, dass im September 2018 seit Erhebung 

der den Leistungssätzen weiterhin zugrunde liegenden EVS 2008 nunmehr bereits rund 

zehn Jahre vergangen waren. Die im Jahr 2008 erhobenen Daten der EVS 2008 hatten 

dadurch mittlerweile ganz erheblich an Aussagekraft eingebüßt. Im Jahr 2018 wurden be-

reits die Daten für die EVS 2018 erhoben. 

5. Infolge der unterbliebenen Aktualisierung der Leistungssätze auf der Grundlage der 

Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2013 in Bedarfsstufe 1 und 5 kann nicht 

mehr davon ausgegangen werden, dass das Ziel der Sicherung einer menschenwürdigen 

Existenz im Ergebnis erreicht wird. Bei Zugrundelegung der in der Sonderauswertung der 

EVS 2013 enthaltenen Zahlenwerte, die der Gesetzgeber für Leistungen nach dem Recht 

des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bereits seit dem 1. Januar 2017 als 

existenzsicherungsrelevant zugrunde gelegt hatte, hätte sich in der Bedarfsstufe 1 ein je-

denfalls rund 15 Euro und in der Bedarfsstufe 5 ein jedenfalls rund 30 Euro höherer monat-

licher Leistungsbetrag ergeben (a). Dass der Gesetzgeber für den der verfassungsrechtli-

chen Prüfung unterliegenden Zeitraum von der Festsetzung höherer Leistungsbeträge in 

dieser Größenordnung abgesehen hatte, lässt sich auch nicht anderweitig tragfähig be-

gründen (b). Aufgrund der konstitutiven Bedeutung der Bekanntmachung des Bundesmi-

nisteriums für Arbeit und Soziales für eine Fortschreibung der Leistungen nach § 3 Abs. 4 

AsylbLG a.F. war es auch zu keiner kraft Gesetzes eintretenden Erhöhung der Leistungsbe-

träge gekommen, die diesen Unterschiedsbetrag zumindest in Teilen ausgeglichen hätte 

(c). Angesichts des nicht unerheblichen Ausmaßes dieser Differenz wurde der 
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Verfassungsverstoß auch nicht dadurch ausgeräumt, dass der Gesetzgeber diesen Mangel 

im Zuge der zum 1. September 2019 in Kraft getretenen Neuregelungen, die auf der Grund-

lage der EVS 2013 ermittelt waren, behoben hatte (d). 

a) aa) Hätte der Gesetzgeber die Leistungen der Bedarfsstufe 1 ab September 2018 auf 

der Grundlage der Werte der EVS 2013 berechnet (vgl. dazu BTDrucks 18/9984, S. 36 ff.; zu 

den mit „/“ gekennzeichneten Bedarfen vgl. Rn. 145), hätte sich ein spürbar höherer mo-

natlicher Grundleistungsbetrag ergeben. Das gölte selbst dann, wenn der Gesetzgeber als 

Grundlage für die Hochrechnung der im Jahr 2013 erhobenen Werte auf das Jahr 2018  

allein die zwischenzeitlich eingetretene Teuerung regelbedarfsrelevanter Güter herange-

zogen hätte und nicht – wie bis dahin im Rahmen der Neuermittlung der Leistungen auf 

der Basis einer neuen Sonderauswertung (vgl. Rn. 9, 26) – den Mischindex, in den zu 30 % 

auch die Nettolohnentwicklung eingeflossen war.  

Die Nettolohnentwicklung lag in den Referenzjahren für die Hochrechnung der Werte der 

EVS 2013 auf das Jahr 2018 regelmäßig oberhalb der Teuerungsrate (vgl. zu den Zahlen-

werten BTDrucks 20/208, S. 3). Letztere jedoch ist der zentrale Parameter zur Sicherung des 

realen Werts existenzsichernder Leistungen (vgl. BVerfGE 137, 34 <99 Rn. 137>). Unter Zu-

grundelegung einer Teuerungsrate von insgesamt 2,3 % für die Hochrechnung der Beträge 

der EVS 2013 auf das Jahr 2017 (vgl. BTDrucks 18/9984, S. 83; BTDrucks 20/208, S. 3) sowie 

von nochmals 1,3 % für das Jahr 2018 (vgl. BTDrucks 20/208, S. 3) hätte der notwendige 

Bedarf anstelle des bisherigen, auf der Grundlage der EVS 2008 ermittelten und fortge-

schriebenen Betrages von 219 Euro bei (gerundet) 223 Euro und der notwendige persön-

liche Bedarf anstelle von bislang 135 Euro bei (gerundet) 146 Euro gelegen. Insgesamt 

hätte sich gegenüber dem bisherigen Gesamtbetrag auf der Grundlage der EVS 2008 von 

354 Euro ein um etwa 15 Euro höherer Gesamtbetrag der Grundleistungen ergeben. 

bb) In der für Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 

geltenden Bedarfsstufe 5 hätte sich in der Zeit ab September 2018 ein notwendiger Bedarf 

von (gerundet) 181 Euro anstatt bislang 159 Euro ergeben, und der notwendige persönli-

che Bedarf hätte bei mindestens (gerundet) 91 Euro anstelle von bislang 83 Euro gelegen, 

wenn der Gesetzgeber zum einen die Werte der EVS 2013 (vgl. dazu BTDrucks 18/9984, 

S. 60 ff.; zu den mit „/“ gekennzeichneten Bedarfen vgl. Rn. 145) im Umfang der bislang 

berücksichtigten Bedarfe zugrunde gelegt und anhand der Teuerungsrate regelbedarfsre-

levanter Güter auf das Jahr 2018 fortgeschrieben hätte. Insgesamt entspricht dies gegen-

über dem bisherigen Gesamtbetrag von 242 Euro einem Mehrbetrag von mindestens 

30 Euro. 

b) Dass der Gesetzgeber die Grundleistungen in dem der verfassungsrechtlichen Prüfung 

unterliegenden Zeitraum nicht in dieser Größenordnung erhöht, sondern es bei der zuletzt 
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seit dem 17. März 2016 geltenden Höhe belassen hatte, lässt sich auch nicht anderweitig 

tragfähig begründen. 

aa) Im Rahmen der insoweit durchzuführenden Gesamtschau (vgl. BVerfGE 137, 34 <77 

Rn. 86, 94 Rn. 126>) muss zwar berücksichtigt werden, dass der Gesetzgeber bei der Neu-

konzeption der Asylbewerberleistungen im Jahr 2015 die Leistungssätze aus den im 

Jahr 2008 erhobenen Zahlenwerten der EVS 2008 anhand des Mischindexes nach §§ 28a, 

138 SGB XII hergeleitet hatte (vgl. BTDrucks 18/2592, S. 25), in den neben der für die ver-

fassungsrechtliche Bewertung zentralen Teuerung regelbedarfsrelevanter Güter zu 30 % 

auch die – in den Referenzjahren zumeist höhere – Nettolohnentwicklung eingeflossen 

war, und dass auch die Fortschreibungen im Oktober 2015 sowie zum 1. Januar 2016 je-

weils anhand des Mischindexes erfolgt waren. Hätte der Gesetzgeber allein auf die Teue-

rung regelbedarfsrelevanter Güter zurückgegriffen und die Nettolohnentwicklung außer 

Acht gelassen, hätten sich jedoch lediglich um knapp 2 % niedrigere Beträge ergeben (also 

Unterschiedsbeträge von rund 7 Euro in der Bedarfsstufe 1 beziehungsweise knapp unter 

5 Euro in der Bedarfsstufe 5); das bisherige Einfließen der Nettolohnentwicklung in die Be-

messung der Grundleistungssätze vermag deshalb die hier in Frage stehende Differenz in 

den Leistungsbeträgen nicht zu begründen. 

bb) In der Bedarfsstufe 5 war die in dem der Prüfung unterliegenden Zeitraum geltende 

Leistungshöhe auch nicht im Hinblick darauf begründbar, dass minderjährige Leistungsbe-

rechtigte nach Maßgabe von § 34 SGB XII gesondert bestimmte Bildungs- und Teilhabeleis-

tungen erhalten konnten und dass insbesondere das Teilhabepaket nach § 34 Abs. 7 SGB XII 

überschießend bemessen war. 

(1) Nach Maßgabe von § 34 Abs. 7 SGB XII haben minderjährige Leistungsberechtigte An-

spruch auf ein Teilhabepaket, das sich bis zum 31. Juli 2019 auf 10 Euro monatlich belief 

und seit August 2019 bei 15 Euro monatlich liegt. Bei dessen Einführung im Jahr 2011 hatte 

der Gesetzgeber das Teilhabepaket zwar knapp (vgl. BVerfGE 137, 34 <96 Rn. 131>), aber 

gleichwohl bewusst überschießend konzipiert (vgl. BTDrucks 17/3404, S. 106). Er hatte ei-

nen Leistungsbetrag von monatlich 10 Euro festgelegt, obwohl die substituierten Bedarfe 

für außerschulischen Unterricht und Hobbykurse sowie für die Mitgliedschaftsbeiträge an 

Organisationen ohne Erwerbszweck auf der Grundlage der Sonderauswertung der 

EVS 2008 deutlich darunter lagen; denjenigen für außerschulischen Unterricht bezifferte 

der Gesetzgeber mit 3,58 Euro monatlich (vgl. BTDrucks 17/3404, S. 106). Auch der über-

schießend bemessene Teil des Teilhabepakets vermag jedoch nur einen kleinen Anteil der 

festgestellten Differenz zur fehlenden Fortschreibung zu decken. Hinzu kommt, dass der 

Hauptanteil dieses Unterschiedsbetrags auf die unterbliebene Aktualisierung der Leis-

tungssätze entfällt, von der sämtliche Bedarfe und nicht allein die durch das Teilhabepaket 

substituierten betroffen sind. Defizite in diesen anderen Bedarfen vermag das Teilhabepa-

ket schon deshalb nicht auszugleichen, weil gemäß § 34a Abs. 2 SGB XII die Leistungen des 
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Teilhabepakets ausschließlich als Sach- oder Dienstleistung gewährt werden und den Leis-

tungsberechtigten damit nicht in Form liquider Mittel bereitstanden, mit deren Hilfe sie 

gestiegene Kosten im Rahmen anderer Bedarfe hätten decken können. 

(2) Die in § 34 Abs. 3 SGB XII geregelten Leistungen für Schulbedarfe waren in der bis zum 

31. Juli 2019 geltenden Fassung bereits im Hinblick auf die tatsächlichen Bedarfe an Schul-

heften und sonstigem Schreibmaterial, die sie decken sollen, mit einem Leistungsbetrag 

von jährlich insgesamt 100 Euro eng bemessen und lagen konkret für Kinder im Alter von 

sieben bis 14 Jahren mehr als 10 % unterhalb der sich aus der Sonderauswertung der 

EVS 2008 ergebenden Beträge (vgl. BVerfGE 137, 34 <97 f. Rn. 135>). Erst seit August 2019 

galten für das dann kommende Schuljahr höhere Leistungsbeträge von insgesamt 150 Euro 

jährlich, die jedoch in dem der verfassungsrechtlichen Prüfung unterliegenden Zeitraum 

noch nicht voll zum Tragen kamen, weil die Sommerferienzeit in allen 16 Bundesländern 

jedenfalls teilweise in den Monat August 2019 fiel und damit das neue Schuljahr frühestens 

im Laufe des August 2019 begann.  

(3) Die Bedarfe für Schulverpflegung in § 34 Abs. 6 SGB XII waren in der vom 1. Januar 

2011 bis zum 31. Juli 2019 geltenden Fassung durch das Gesetz zur Ermittlung von Regel-

bedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 

24. März 2011 (BGBl I S. 453) als reiner Anspruch zur Deckung von Mehrbedarfen ausgestal-

tet; insbesondere wurde den Leistungsberechtigten zur Abschöpfung der durch den Weg-

fall einer häuslichen Mahlzeit ersparten Aufwendungen bei Inanspruchnahme von Schul-

verpflegung gemäß § 9 RBEG 2011 und sodann gemäß § 9 Abs. 1 RBEG 2017 in der bis zum 

31. Juli 2019 geltenden Fassung eine Eigenbeteiligung von 1 Euro pro Tag auferlegt (vgl. 

dazu insgesamt BTDrucks 17/3404, S. 106, 125). Zwar ist mit Wirkung zum 1. August 2019 

infolge der Neufassung von § 9 RBEG 2017 durch das Gesetz zur zielgenauen Stärkung von 

Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbes-

serung der Leistungen für Bildung und Teilhabe vom 20. April 2019 (Starke-Familien-Ge-

setz; BGBl I S. 530) dieser Eigenanteil entfallen (vgl. dazu BTDrucks 19/7504, S. 47), doch 

kam dieser Effekt jedenfalls im August 2019 noch nicht voll zum Tragen, weil die Sommer-

ferienzeit in allen 16 Bundesländern jedenfalls teilweise in den Monat August 2019 fiel. 

c) Weiterhin war es jeweils zum 1. Januar der Jahre 2017, 2018 und 2019 auch nicht zu 

einer Leistungsfortschreibung auf der Grundlage von § 3 Abs. 4 AsylbLG a.F. gekommen, die 

den festgestellten Unterschiedsbetrag zumindest in Teilen ausgeglichen hätte.  

Die Bekanntmachung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für eine Fortschrei-

bung der Leistungen nach § 3 Abs. 4 AsylbLG a.F. hatte nach überwiegender Auffassung in 

der fachgerichtlichen Rechtsprechung und in der Literatur konstitutive Bedeutung  

(vgl. zum Beispiel Bayerisches LSG, Urteil vom 11. Dezember 2020 - L 8 AY 32/20 -, juris, 

Rn. 34, 36; SG Hamburg, Beschluss vom 8. Juli 2019 - S 28 AY 48/19 ER -, juris, Rn. 10;  
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SG Nürnberg, Urteil vom 19. Oktober 2020 - S 5 AY 137/20 -, juris, Rn. 22 f.; Deibel ZfSH/SGB 

2019, S. 541 <542>; Hohm, in: GK-AsylbLG, § 3a Rn. 169 <Oktober 2021>; Leopold, in: 

Grube/Wahrendorf/Flint, SGB XII, 8. Aufl. 2024, § 3a AsylbLG Rn. 23; Siefert, in: Siefert, 

AsylbLG, 3. Aufl. 2025, § 3a Rn. 31; a.A. zum Beispiel LSG Mecklenburg-Vorpommern,  

Beschluss vom 26. September 2019 - L 9 AY 3/19 B ER -, juris, Rn. 22 f.; Cantzler, AsylbLG, 

2019, § 3 Rn. 99; Herbst, in: Mergler/Zink, SGB XII, § 3a AsylbLG Rn. 24 <Februar 2021>).  

Diese auch vom vorlegenden Gericht vorgenommene Auslegung von § 3 Abs. 4 AsylbLG 

a.F., die durch den Senat jedenfalls in verfassungsrechtlich relevanter Hinsicht in eigener 

Zuständigkeit zu prüfen ist, weil vom richtigen Normverständnis die genaue Höhe der ver-

fassungsrechtlich zu beurteilenden Leistungssätze abhängt (vgl. zur Berechtigung der Aus-

legung oben Rn. 115), ist zutreffend. Eine Fortschreibung kann weder durch Behörden 

noch Gerichte erfolgen. Bereits der Wortlaut deutet auf eine konstitutive Bedeutung der 

Bekanntmachung hin, weil er von einem von außen hinzutretenden Fortschreibungsakt 

ausgeht. Ein systematischer Vergleich mit dem im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch geregel-

ten Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende zeigt, dass dort bereits eine ähnliche 

Fortschreibungsregelung galt, der § 3 Abs. 4 AsylbLG a.F. textlich nachempfunden war und 

die ebenfalls eine Fortschreibung entsprechend der Verordnung nach § 28a SGB XII sowie 

eine Bekanntmachung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Bundesge-

setzblatt vorsah (vgl. § 20 Abs. 5 SGB II in der Fassung des Gesetzes zur Ermittlung von Re-

gelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 

24. März 2011 <BGBl I S. 453>, zuletzt geändert durch das Neunte Gesetz zur Änderung des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Rechtsvereinfachung – sowie zur vorübergehenden 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht vom 26. Juli 2016 <BGBl I S. 1824>). Von einer kon-

stitutiven Bedeutung ging auch die Entwurfsbegründung zu § 20 Abs. 1a SGB II aus, der seit 

dem 1. Januar 2017 eine ebensolche unmittelbare Verbindlichkeit der Verordnung nach 

§ 28a SGB XII auch im Rechtskreis des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch regelt  

(vgl. BRDrucks 541/16, S. 106). 

Die Vorschrift des § 3 Abs. 4 AsylbLG a.F. ist mit Blick auf Normzweck und Gesetzgebungs-

historie auch keiner verfassungskonformen Auslegung dahingehend zugänglich, dass eine 

Fortschreibung der Grundleistungen jedenfalls dann von einer Bekanntmachung des Bun-

desministeriums für Arbeit und Soziales unabhängig ist und kraft Gesetzes eintritt, wenn 

der Gesetzgeber die Neuermittlung der Grundleistungssätze entgegen verfassungsrechtli-

chen Vorgaben nicht rechtzeitig vorgenommen hat. Mit dem hinter § 3 Abs. 4 AsylbLG a.F. 

stehenden Regelungszweck, unmittelbar Klarheit über die Höhe der maßgeblichen Leis-

tungssätze zu schaffen (vgl. Hohm, ZfSH/SGB 2019, S. 68 <71>), wäre eine solche Ausle-

gung nicht zu vereinbaren. Der Modus der Leistungsfortschreibung wäre an eine zunächst 

zu klärende verfassungsrechtliche Vorfrage – nämlich die Reichweite der Aktualisierungs-

pflicht des Gesetzgebers und deren etwaige Verletzung – geknüpft.  
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Verfassungsrechtlich spielt auch keine Rolle, aus welchen Gründen das Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales eine Fortschreibung nach § 3 Abs. 4 AsylbLG a.F. nicht vorge-

nommen hat. Aus verfassungsrechtlicher Perspektive trug der Gesetzgeber selbst weiterhin 

die Verantwortung für eine zeitnahe Fortschreibung der Leistungen. Er hätte jederzeit die 

Möglichkeit gehabt, die Regelungsinitiative wieder an sich zu ziehen und ein entsprechen-

des Parlamentsgesetz zu verabschieden (vgl. für Rechtsverordnungen BVerfGE 22, 330 

<346>; 114, 196 <234>).  

d) Aufgrund des nicht mehr unerheblichen Ausmaßes der Differenz bleibt ohne Auswir-

kung auf die verfassungsrechtliche Beurteilung, dass der Gesetzgeber den zum  

1. September 2019 in Kraft getretenen Neuregelungen (Rn. 39) die Erhebungen aus der 

EVS 2013 zugrunde gelegt hat.  

  

 

Die zur Prüfung vorgelegten Regelungen in § 3 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 Nrn. 1, 5 AsylbLG 

sowie § 3 Abs. 2 Satz 5 AsylbLG in der Fassung des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes 

vom 20. Oktober 2015 (BGBl I S. 1722) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 5 AsylbLG in dieser 

Fassung und § 3 Abs. 1 Satz 8 Nrn. 1, 5 AsylbLG in der Fassung des Gesetzes zur Einführung 

beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 (BGBl I S. 390) sind in dem der verfas-

sungsrechtlichen Prüfung unterliegenden Zeitraum vom 1. September 2018 bis zum 

20. August 2019 für mit der Verfassung unvereinbar, nicht jedoch für nichtig zu erklären. 

Eine Nichtigerklärung (vgl. § 82 Abs. 1 in Verbindung mit § 78 BVerfGG) führte dazu, dass 

die nach Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG erforderliche gesetzliche Grund-

lage für die Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Exis-

tenzminimums gänzlich entfiele. Damit würde ein Zustand geschaffen, der von der verfas-

sungsmäßigen Ordnung noch weiter entfernt wäre als der bisherige (vgl. BVerfGE 125, 175 

<255 f.>; 132, 134 <173 f. Rn. 97>; 163, 254 <297 f. Rn. 96 f.>). 

  

1. Die Unvereinbarerklärung wird mit einer Anordnung der Fortgeltung der Regelungen 

verbunden (vgl. BVerfGE 165, 1 <100 Rn. 201> – Polizeiliche Befugnisse nach SOG MV; 166, 

1 <89 Rn. 187> – Kinderehe; 169, 1 <63 f. Rn. 111> – Vaterschaftsanfechtung; 170, 293 

<372 Rn. 176>). Der Gesetzgeber ist durch Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG 

nicht verpflichtet, die Leistungen rückwirkend für die Zeit vor der Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts neu festzusetzen (vgl. BVerfGE 132, 134 <178 Rn. 111>; 152, 68 

<150 Rn. 219>; 163, 254 <298 Rn. 98>). Da die Leistungen nicht evident unzureichend be-

messen waren und der Gesetzgeber zum 1. September 2019 den Berechnungsmodus auf 

die EVS 2013 umgestellt hat, war es auch nicht erforderlich, die Fortgeltungsanordnung 
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mit der Maßgabe zu verbinden, dass in dem der verfassungsrechtlichen Prüfung unterlie-

genden Zeitraum höhere Leistungsbeträge gelten.  

2. Aufgrund der Fortgeltung der bisherigen Regelungen können die Kläger des Ausgangs-

verfahrens nicht deshalb (höhere) Leistungen erhalten, weil die gesetzlichen Vorschriften 

über die Höhe der Regelleistung mit dem Grundgesetz unvereinbar sind (vgl. BVerfGE 125, 

175 <259>). Die Verfassungswidrigkeit der vorgelegten Vorschriften ist jedoch bei der Kos-

tenentscheidung angemessen zu berücksichtigen, soweit dies die gesetzlichen Bestim-

mungen ermöglichen (vgl. BVerfGE 125, 175 <259>; 132, 134 <178 f. Rn. 111 ff.>; 152, 68 

<151 Rn. 223>). 

  

Die Regelung des § 2 Abs. 1 AsylbLG a.F. war in dem der verfassungsrechtlichen Prüfung 

unterliegenden Umfang und Zeitraum mit den Vorgaben aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit 

Art. 20 Abs. 1 GG vereinbar (vgl. Rn. 159 bis 169), sodass insoweit ihre Vereinbarkeit mit 

dem Grundgesetz auszusprechen war. 

 

Diese Entscheidung ist mit Gegenstimmen ergangen. 

 

 

Harbarth  Ott  Radtke 

Härtel  Wolff  Eifert 

 Meßling  Spinner  
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